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EDITORIAL

Ulrike Trampe 
Chefredakteurin

Klimaschutz:  
Mit Energie Lösungen finden!

Nochmal zur Erinnerung: 2020 soll der Ausstoß von Treibhausgasen in 
Deutschland um mindestens 40 % gegenüber 1990 sinken. Um diese Ziel-
marke zu erreichen, hat die Bundesregierung 2014 eine ganze Reihe von 
Maßnahmen im „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ verabschiedet.
Anfang Mai 2018 fand nun die Tagung der Großen Koalition der aktuellen 
Bundesregierung auf der Zugspitze statt. Sehr symbolträchtig, da die 
Gletscher schmelzen, aber neben Baukindergeld, Mietpreisbremse und 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus wurden alle Aspekte zur Energie-
effizienz im Wohnungsbau ausgespart. Genau diese machen es u. a. aber 
den Wohnungsunternehmen so schwer, kostengünstigen Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. Sowohl in Bezug auf bauliche und technische Stan-
dards als auch in Bezug auf die Betriebskosten für die Mieter.
Aus der aktuellen Ausgabe der„Wohnungswirtschaftliche Daten und 
Trends 2017/2018“ des GdW gehen als größter Preistreiber bei den 
Wohnkosten weiterhin eindeutig die Kosten für Energie hervor. Eine 
Untersuchung zeigt, dass die Stromkosten, die meistens direkt mit den 
Anbietern abgerechnet werden und daher nicht Bestandteil der von den 
Wohnungsunternehmen umgelegten Betriebskosten sind, seit dem Jahr 
2000 sogar um 105 % kletterten. Was also tun?
Wenn es die eine funktionierende Lösung gäbe, wäre alles ganz ein-
fach. Ist es aber nicht. Daher gehen wir in dieser Ausgabe an das Thema 
Klimaschutz. Lesen Sie ab Seite 44 eine ausführliche Artikelstrecke mit 
unterschiedlichen Aspekten und Erfahrungen, eingeleitet von einer sehr 
deutlichen Position aus dem GdW.

Viel Spaß beim Lesen.
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Grünflächenbewirtschaftung

Die WHG Eberswalde setzt auf möglichst natur-
nah belassene Wiesen und Grünflächen. Das Ziel 
sind Quartiere mit hohem ökologischen Wert.

Gegen die Paketflut

Zunehmende Online-Bestellungen führen zu 
einer Paketflut. Schaffen Paketboxen oder 
schlüssellose Zustellungssysteme Abhilfe?

Sozialprojekt in Dänemark

In Køge steht mit dem Cirkelhuset ein ringför-
miges Gebäude, das als dänische Referenz für 
einen verdichteten Sozialbau gilt. Ein Besuch.

Heizen mit Eis – was erst einmal paradox klingt, ist die neueste 
Heiztechnologie, die bereits in verschiedenen Projekten in der 
Wohnungswirtschaft verwendet wurde. Doch wie funktioniert 
so ein Eisspeicher eigentlich? Und lohnt sich eine Installation 
wirklich? Verschiedene Projekte und Erfahrungswerte aus der 
Wohnungswirtschaft werden beleuchtet und die Technologie im 
Hinblick auf Energieeffizienz, Kosten und Nutzen genauer be-
trachtet. Darüber hinaus erfolgt ein Blick auf weitere Lösungen, 
um die Energiewende in der Wohnungswirtschaft umzusetzen. 
Insbesondere das Monitoring und der transparente Austausch 
von Messergebnissen erscheinen vielversprechend, wie ein 
Projekt von zehn Wohnungsunternehmen in NRW zeigt.

THEMA DES MONATS: HEIZEN, KÜHLEN, LÜFTEN

 44
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Neue Technologie

Heizen mit Eis – die Wohnungswirtschaft hat 
bisher unterschiedliche Erfahrungen mit der 
neuen Technologie gemacht. Ein Überblick.

Update Grundsteuer

Das BVerfG hat die Einheitswerte für verfas-
sungswidrig erklärt. Ist der Weg für eine wert-
neutrale Bemessungsgrundlage nun frei?
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Fordern Sie unseren wöchentlichen 
Newsletter an:
www.diewohnungswirtschaft.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und Management
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Forschungsprojekt

Seniorenfreundliche Stadträume

In Mönchengladbach untersucht das Forschungsvorhaben UrbanLife+, wie 
älteren Menschen mit Hilfe von technischen Lösungen der Alltag im öf-
fentlichen Raum erleichtert werden kann. Das zukunftsweisende Projekt 
der Stadtplanung wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert. Mit einer Vermessungsfahrt des öffentlichen Raums 
der Stadtquartiere Rheindahlen und Hardterbroich-Pesch beginnt nun die 
nächste Phase der generationengerechten Stadtgestaltung. Die gewonne-
nen Daten werden zur Erstellung von Geländemodellen genutzt und geben 
wichtige Hinweise z. B. auf die Barrierefreiheit der öffentlichen Wege. „Wichtig ist uns, alle Gruppen der Gesellschaft bei der Gestaltung öffent-

licher Stadträume zu berücksichtigen und deren Bedürfnissen gerecht 
zu werden. Dabei soll die größtmögliche Teilhabe am öffentlichen Leben 
ermöglicht werden“, erklärt Mustafa Kösebay, Associate Partner des am 
Projekt beteiligten Beratungs- und Projektmanagementunternehmens 
Drees & Sommer SE. Die Sicherstellung der Mobilität im Stadtquartier sei 
dabei ein wesentlicher Baustein für die soziale Teilhabe.
Die Erkenntnisse der Vermessungsfahrten sind darüber hinaus wichtige 
Bausteine eines sog. Safety-Atlas, der zukünftig Stadtplanern wichtige 
Hinweise auf die Anforderungen der Generation 65plus an den öffent-
lichen Raum liefern soll. Mit Abschluss des Projekts Ende 2020 sollen 
nach Mönchengladbach weitere Städte von dem Forschungsprojekt am 
Niederrhein profitieren.

Weitere Informationen: 
www.urbanlifeplus.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Im Projekt UrbanLife+ werden Stadtquartiere auf Seniorenfreundlichkeit untersucht

U. a. das Thema Barrierefreiheit ist Forschungsgegenstand
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Städtebaulicher Vertrag unterzeichnet

580 (Ersatz-)Neubauwohnungen für Berliner Westend

Es ist eines der größten Projekte im Mietwohnungsneubau im Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf: Etwa 580 neue Wohnungen wird die 
Deutsche Wohnen SE im Westend in direkter Nähe zum Olympiastadion, 
der Waldbühne und dem Grunewald als Ersatz für ca. 200 bestehende 
Wohnungen realisieren. Im März 2018 haben der Baustadtrat des Bezirks 
und die Deutsche Wohnen als Bauherrin den dafür notwendigen städte-
baulichen Vertrag unterzeichnet. Darin ist u. a. auch der Umgang mit den 
Bestandsmietern geregelt: Die Bauabschnitte des Projekts werden z. B. so 
geplant, dass die Bestandsmieter möglichst direkt in ihre neuen Wohnun-
gen umziehen können. Außerdem sollen sie bei der Wohnungsvergabe und 
anderen Aspekten wie der Anmietung von Parkplätzen bevorzugt werden. 
Mit einem Baustart rechnet das Unternehmen in 2019.
Mit den neuen Wohnungen soll nördlich der Heerstraße im Bereich 
Dickensweg ein integriertes Stadtquartier entstehen. Neben den Miet-
wohnungen sind eine zusätzliche Kita und Gewerbeeinheiten geplant. 
Die neue Siedlung wird auf dem Fußabdruck der bestehenden aufbauen 
und deren Ensemble-Charakter und den schützenswerten Baumbestand 
erhalten.

Weitere Informationen: 
www.deutsche-wohnen.com

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

In einem 2-stufigen Architekturwettbewerb konnte sich  
dieser Entwurf für den Ersatzneubau durchsetzen 
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Neue Wohnanlage

Zwölf Mehrfamilienhäuser 
und zwei Kitas 

Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH errichtet in 
München-Pasing 339 Wohnungen sowie zwei Kitas und einen Nachbar-
schaftstreff. Die neue Wohnanlage entsteht in vier Bauabschnitten, der 
erste soll bereits im Herbst 2018 bezogen werden. Die weiteren Abschnit-
te werden sukzessive bis Herbst 2019 fertiggestellt. 

Auf einem ehemaligen Stückgutgelände östlich des Pasinger Bahnhofs soll 
ein neues Stadtquartier Wohnen und Arbeiten mit kulturellen Angebo-
ten verbinden. Auf ihrer Teilfläche im Norden errichtet die GWG 1- bis 
4-Zimmer-Wohnungen.
Aufgrund seiner Lage ist das Projekt eine besondere Herausforderung: 
Im Norden befindet sich eine der größten Verkehrsachsen Münchens, 
während sich im Süden eine großzügige Grünfläche anschließt. „Diese 
gegensätzliche Umgebung wirkte gestalterisch mitprägend. Die Architek-
tur muss den Lärm von Straße und Schiene abhalten sowie den Wohnraum 
nach Süden ausrichten“, erklärt GWG-Geschäftsführerin Gerda Peter.
Darüber hinaus baut das kommunale Unternehmen 39 1-Zimmer-
Appartements, die im Rahmen des Konzepts „Sozial Betreutes Wohnen“ 
mit einer entsprechenden Pflege- und Beratungsstelle vor Ort realisiert 
werden. Aus der Obdachlosigkeit kommende Menschen sollen hier ein 
dauerhaftes Zuhause finden.

Weitere Informationen: 
www.gwg-muenchen.de 

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Die begrünten Innenhöfe schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität im Quartier

So sollen die neuen Wohnungen in Pasing später aussehen
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„Einfach anders wohnen“

Die Veröffentlichung aus dem Jahr 
2018 versteht sich als Ratgeber „für ein 
entspanntes Zuhause, lebendige Nach-
barschaft und grüne Städte“ und richtet 
sich damit sowohl an Privatpersonen als 
auch Interessierte aus Stadtplanung und 
Wohnungswirtschaft.
Auf knapp 130 Seiten beschreibt der Autor 
unterschiedliche Wege, wie Wohn- und 
Stadtkonzepte neu gedacht werden kön-
nen: vom „Platz schaffen“ in der Wohnung 
über das „Zusammenrücken“ im Haus 

und dem „Nachbarschaft beleben“ im Viertel bis zum Thema „Häuser neu 
nutzen“ in der Stadt. Dabei geht er auf die sog. Tiny Houses ebenso ein 
wie auf Co-Living-Modelle, Generationenhäuser oder das Gründen einer 
Wohnungsgenossenschaft. 

LITERATURTIPP

„Einfach anders wohnen“, Daniel Fuhrhop, Oekom Verlag, 128 S., 
14 €, ISBN-13: 978-3-96238-016-8, auch als E-Book erhältlich
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Weitere Informationen: 
www.investitionspakt-integration.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Bundeskongress

Investitionspakt „Soziale  
Integration im Quartier“

Unter dem Motto „Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis“ richtet das 
Bundesbauministerium den Bundeskongress zum Investitionspakt „Sozi-
ale Integration im Quartier“ in Berlin aus. Am 26. Juni 2018 können sich 
Interessierte auf der kostenfreien Veranstaltung über die Hintergründe 
und den aktuellen Stand des Programms informieren. Neben (Impuls-)
Vorträgen und Interviewrunden ist auch eine Podiumsdiskussion geplant. 
Die Veranstaltung soll dem Austausch zwischen Politik, der kommunalen 
Praxis und der Fachwelt im Hinblick auf bisherige Erfahrungen, Erfolgs-
faktoren und zu überwindende Hemmnisse dienen.

Bisher wurden 235 Maßnahmen in 
über 200 Kommunen in das Programm 
aufgenommen. Der Investitionspakt 
fördert die Erneuerung sowie den Aus- 
und Neubau sozialer Infrastruktur und 
deren Weiterentwicklung zu Orten des 
Zusammenhalts und der Integration.Logo des Programms
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Rückkehrer-Initiative

„Guben tut gut.“

Das von der Gubener Wohnungsgesellschaft mbH (GuWo) mit initiier-
te Projekt „Guben tut gut.“ erhält von der Staatskanzlei des Landes 
Brandenburg Fördermittel in Höhe von 52.000 €. Mit dem Projekt will 
das Wohnungsunternehmen in einem Partnernetzwerk aus den Bereichen 
Wirtschaft, Verwaltung, soziale Einrichtungen und Freizeit ehemalige 
Gubener bei der Rückkehr in die Heimatstadt sowie Zuzügler bei ihrer 
Ankunft unterstützen.
„Auf Basis dieses gebündelten Informationsgeflechts sollen Interessierte, 
die ihre Fühler wieder in Richtung Heimatstadt ausstrecken oder die einen 
neuen Lebensmittelpunkt in Guben suchen, beraten werden – und auf 
Wunsch ein Rundum-Sorglos-Paket vom Jobangebot über die passende 
Mietwohnung bis hin zum Kitaplatz oder Freizeitmöglichkeiten erhalten“, 
erklärt GuWo-Geschäftsführer Martin Reiher.
Als erste Projektpartner haben die GuWo und drei weitere Partner im Rah-
men einer Auftaktkonferenz eine entsprechende Leistungsvereinbarung 
unterzeichnet und damit 
den zusätzlichen Eigenanteil 
von 15.000 € gesichert. Da-
mit sich die Initiative nach 
der Pilotphase im laufenden 
Jahr bis 2021 auch finanzi-
ell selbst trägt, werden wei-
tere Gubener Unternehmen 
und Einrichtungen gesucht, 
die sich als Partner an der 
Kampagne beteiligen.

Angebot für Senioren

degewo eröffnet zweiten 
Bewegungsparcours

Im Berliner Ortsteil Friedrichshagen im Bezirk Treptow-Köpenick hat die 
kommunale degewo AG ihren mittlerweile zweiten Bewegungsparcours 
eröffnet. Fünf seniorengerechte Sportgeräte wurden im Myliusgarten 
30 aufgestellt. „Wir fördern mit diesem Angebot die Gesundheit unserer 
Mieter und den nachbarschaftlichen Austausch im Quartier“, sagt Chris-
tian Glaubitz, Leiter des degewo-Kundenzentrums Köpenick. Die Geräte 
können alleine oder unter Anleitung genutzt werden. Einmal in der Woche 
findet ein 1-stündiges Training unter Anleitung eines Trainers statt.
Im letzten Jahr hat das Unternehmen den ersten Bewegungsparcours 
in der Charlottenstraße in Köpenick-Süd eröffnet. Das Angebot wurde 
gut angenommen, sodass innerhalb kurzer Zeit nun ein zweiter Parcours 
eingerichtet wurde.

Weitere Informationen: 
www.guben-tut-gut.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.degewo.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Das Logo der Rückkehrer-Initiative in Guben
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Ökologische Grünflächenbewirtschaftung

Verantwortung für mehr Biodiversität in der Stadt
Eberswalde, eine Stadt mit rund 41.000 Einwohnern, liegt 60 km nordöstlich von Berlin. Die Kreisstadt  
hat eine forstwirtschaftliche Tradition und den Ruf, eine grüne Stadt zu sein. Als größter Vermieter vor 
Ort spielt die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH eine wichtige Rolle bei der Entwicklung, 
lebenswerter Quartiere urbaner Grünflächen und Erholungsräume. 

Seit fünf Jahren hat sich die WHG Wohnungsbau- 
und Hausverwaltungs-GmbH auf die Fahnen ge-
schrieben, grüner und lebendiger zu werden. Das 
Eberswalder Wohnungsunternehmen hat rund 
5.800 Wohnungen im Bestand und gibt etwa 
9.000 Menschen ein Zuhause. Für die WHG spielen 

Natur- und Umweltschutz eine große Rolle; das 
Unternehmen hat die Bedeutung urbanen Grüns 
für seine Bewohner und die Stadt erkannt. Hinter 
dem Motto „Die grüne Seite des Wohnungsbaus“ 
verbergen sich eine klare Strategie und ein ganzes 
Bündel an Maßnahmen, die die WHG in Sachen 

Grün in der Stadt: Mit einem Strauß an Maßnahmen bringt die WHG Eberswalde Urbanität und den Wunsch nach natürlichen Erholungsräumen zusammen. 
Das sorgt für mehr Biodiversität im Stadtraum – und erhöht die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Mieter.

Doreen Boden 
Leiterin der Kundenbetreuung
WHG Wohnungsbau- und 
Hausverwaltungs-GmbH
Eberswalde

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG
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Grünflächenbewirtschaftung unternimmt. Das 
Ziel: nachfolgenden Generationen durch einen 
achtsameren Klimaschutz und einen rücksichts-
vollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
eine gesündere Umwelt zu erhalten.

Naturbelassene Wiesen statt Golfrasen
Rasenmäher aus – Biodiversität an, etwa so 
lässt sich das Konzept der naturbelassenen Wie-
sen beschreiben. Seine Rasenflächen lässt das 
Wohnungsunternehmen während der Vegetati-
onsperiode ungestört wachsen. Einmal im Jahr 
– im Herbst – erhalten die Flächen einen Schnitt. 
Häufiger nicht. Schilder weisen auf diese WHG-
eigenen Naturschutzflächen hin und informieren 
die Mieter des Unternehmens. Im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum konnte 2016 die Zahl der na-
turbelassenen Wiesen nahezu verdoppelt wer-
den, von 32.000 auf 60.500 m2. Dazu kommen 
etwa 130.000 m2 Brachfächen, die durch das 
Wohnungsunternehmen verwaltet und bewirt-
schaftet werden. Die blühenden und lebendigen 
Grünflächen der WHG gibt es mittlerweile in allen 
Stadtteilen.

Für jeden gefällten Baum wird ein neuer 
gepflanzt
Bei der WHG führen geschulte Objektbetreuer 
regelmäßig Baumbestandskontrollen durch. Für 
jeden gefällten Baum wird mindestens ein neuer 
gepflanzt. Auf 14 durch die WHG gefällte Bäume 
im Jahr 2016 kamen 19 Ersatzpflanzungen. Da-
rüber hinaus hat sich das Unternehmen in einer 
Klimaschutzvereinbarung mit der Stadt (siehe 
Kasten auf dieser Seite) zu 20 Neupflanzungen 

Im August 2016 haben die Stadt Eberswalde und die WHG eine gemeinsame Klima-
schutzvereinbarung geschlossen. Das Wohnungsunternehmen bekennt sich darin zu 
umfangreichen energie- und klimapolitischen Maßnahmen auf verschiedenen Hand-
lungsfeldern. Neben der Flächenbewirtschaftung umfasst der Vertrag die Gebäude-
sanierung und das Unternehmensmanagement. Für die Umsetzung der vereinbarten 
Ziele ist der Zeitraum bis 2030 festgelegt.

KLIMASCHUTZVEREINBARUNG ZWISCHEN STADT UND UNTERNEHMEN

Natur pur im Westen von Eberswalde: Die Wiesen zwischen der Zeilenbebauung  
an der Ringstraße werden nur einmal im Jahr großflächig gemäht

... und sog. Naschsträucher. Schädlingsbekämpfungs- und  
Pflanzenschutzmittel kommen nicht zum Einsatz

Seit 2014 arbeitet die WHG an der Idee einer „essbaren Stadt“. Zusammen mit einer Kita  
und der Stiftung Wald Welten pflanzt das Unternehmen Obstbäume ...
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pro Jahr verpflichtet. 66 Mal griffen die Mitar-
beiter im vergangenen Jahr zum Pflanzspaten, 
ohne dass vorher ein Baum gefällt worden war. 
Bei allen Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäu-
men achtet die WHG darauf, dass diese an die 
hiesigen Klimabedingungen angepasst sind. Sie 
orientiert sich an den Empfehlungen des NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e. V.: Einheimische 
Arten werden klar bevorzugt. Bei der Frage, wel-
che Baumart zu welchem Standort passt, holt sich 
das Wohnungsunternehmen auch Unterstützung 
bei der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde (HNEE) und bei der vor Ort ansässigen 
Stiftung Wald Welten.
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Biotope auf Projektflächen
Hochschule, Stiftung und Wohnungsunternehmen 
arbeiteten bereits beim Anlegen von Projektflä-
chen zusammen, z. B. bei drei neu gestalteten 
Biotopen inmitten von Eberswalde. Eine dieser 
Projektflächen liegt in einem Trinkwasserschutz-
gebiet. Alle drei Flächen wurden mit Obstbäumen 
– vorzugsweise mit „alten“ Sorten – bepflanzt. Au-
ßerdem wurden die Standorte mit Vogelschutz- 
und Nährgehölzen aufgewertet. Nist- und Fleder-
mauskästen wurden angebracht, eine Igelburg 
und sog. Insektenhotels errichtet. Zukünftig ist 
geplant, Bienenvölker auf einer der Flächen an-
zusiedeln.

Was für die Natur gut ist, wertet auch das 
Wohnumfeld auf
Heckengehölze wie Weißdorn, Schlehe, Hainbu-
che und Holunder sind nicht nur wertvolle Futter-
spender und Lebensräume für Insekten und Vögel, 
sondern helfen auch dabei, das städtische Wohn-
umfeld lebendiger zu gestalten. Überall dort, wo 
eine Zaunanlage nicht erforderlich ist, pflanzt die 
WHG Hecken als lebendige Einfassungen. Rund 
500 Heckengehölze allein in 2016. 
Was die Pflege der Hecken betrifft, so stimmten 
sich die WHG als Vermieter, die Mieterinitiative 
Wohn Grün und der Mieterbeirat bereits 2015 ab. 

Gemeinsamer und in der städtischen Klimaschutz-
vereinbarung festgeschriebener Konsens ist, dass 
die Sträucher wachsen, treiben und blühen dürfen. 
Großflächig wird auf einen Strauchschnitt ver-
zichtet. Alle Hecken werden maximal einmal im 
Jahr – außerhalb der Brutzeit – zurückgeschnitten. 
Eine Ausnahme sind die Pflegeschnitte an Wegen, 

Kreuzungen, Fassaden und Balkonen, welche in ei-
nem kürzeren Turnus und regelmäßig stattfinden. 

Zum Handeln verpflichtet
Mit der Verpflichtung zum Klima- und Natur-
schutz will die WHG als kommunales Wohnungs-
unternehmen Verantwortung für nachfolgende 
Generationen übernehmen. Für 2018 wird das 
Unternehmen 70.000 € für den Klimaschutz be-
reitstellen, weitere 42.000 € für die naturnahe 
Umgestaltung von Wohnquartieren und 50.000 € 
für einen neuen Spielplatz inklusive Obstgehölzen 
und Naschsträuchern. Auch personellen (Mehr-)
Aufwand scheut das Unternehmen in diesem Zu-
sammenhang nicht: Mitarbeiter sollen sich selbst 
aktiv einbringen, Pflege und Bewirtschaftung der 
Grünflächen werden nicht mehr nur beauftragten 
Dienstleistern überlassen.
„Immobilienwirtschaft ist immer langfristig. Mit 
einer naturnahen und ökologisch wertvollen Ge-
staltung sichern wir die Qualität des Wohnumfel-
des unserer Bestände und damit ihre Vermietbar-
keit“, betont WHG-Geschäftsführer Hans-Jürgen 
Adam. Das Unternehmen wolle Vorbild sein im 
Umwelt- und Naturschutz. Dafür werfe man seine 
Flächen von ca. 800.000 m2 in die Waagschale, 
um zu zeigen, wie bewusster und achtsamer Um-
gang und Pflege der Grün- und Gehölzflächen 
funktionieren. 

Grüne Inseln in der Stadt: Auf drei Projektflächen 
haben die WHG und ihre Partner neue Biotope 
angelegt. Sitzbänke laden zum Verweilen ein

Hainbuchen in der Heidestraße: Die WHG verzichtet bewusst auf immergrüne, nicht heimische Thuja- 
und Nadelgehölzhecken, da diese einen geringeren ökologischen Wert haben

Für das Jahr 2015 hat das Wohnungsunternehmen erstmals einen Naturschutzbericht 
veröffentlicht, ein weiterer erschien für das Jahr 2016. Auf über 20 Seiten stellt die 
WHG neben dem mit der ökologischen Grünflächenbewirtschaftung verfolgten Ziel 
auch die entsprechend zur Erreichung dieses Ziels ergriffenen Maßnahmen vor. Es 
finden sich Angaben u. a. zu Neu- und Ersatzpflanzungen von Bäumen, Erklärungen zur 
heimischen Flora und Fauna, Auszüge aus der Klimaschutzvereinbarung mit der Stadt 
Eberswalde und ein Ausblick auf die Ziele der kommenden Jahre. Für das Jahr 2017 ist 
der Naturschutzbericht bereits in Arbeit.

NATURSCHUTZBERICHT

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG
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Ein neues Leitbild für den „Wohnungsbau auf der grünen Wiese“

Gartenstadt reloaded?
In vielen Kommunen stößt der Wohnungsbau flächenmäßig an seine Grenzen. Konversionsflächen gibt es 
kaum noch, die Innenverdichtung allein wird den fehlenden Baugrund nicht ersetzen. Also wird wieder am 
Stadtrand gebaut – auf der grünen Wiese. Eigentlich ein Tabubruch, der sich nur rechtfertigen lässt, wenn 
die Fehler der Vergangenheit vermieden und an die neuen Siedlungen besondere städtebauliche Qualitäts-
maßstäbe angelegt werden. Immer mehr Siedlungen werden deshalb als Gartenstädte geplant.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie Generati-
onen von Stadtplanern Gutes gewollt, aber häufig 
Problematisches geschaffen haben. Ihre Fixierung 

auf das 1933 formulierte städtebauliche Leitbild 
der Charta von Athen mit seiner monofunktionalen 
Ausrichtung hat zum Bau von Zeilenhaus-Siedlun-
gen mit „Sozialgrün“ (Betreten des Rasens verbo-
ten!) sowie von Trabanten- und Schlafsiedlungen 
geführt, in denen Grünflächen eher ein gestalteri-
sches Feigenblatt waren. Inzwischen haben Grün-
flächen bei der Planung neuer Siedlungen einen 
besonderen Stellenwert als Freizeit-, Erholungs- 
und Kommunikationsflächen erhalten. 

Oft wird dabei auf den Begriff „Gartenstadt“ zu-
rückgegriffen, auch wenn dieser in Deutschland 
das heimelige Bild der vor und nach dem Ersten 
Weltkrieg gebauten, meist sozial- und funktional 
monostrukturierten historischen Gartenstadt-
siedlungen mit Doppel- und Reihenhäusern he-
raufbeschwört. Zu diesen Doppel- und Reihen-
haussiedlungen gehörten ausgedehnte individuell 
genutzte Hausgärten – daher der Name Garten-
stadt. Das neue städtebauliche Bild der neuen Gar-

Visualisierungen der im Südwesten Hamburgs geplanten Siedlung „Fischbeker Reethen“
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tenstädte ist dagegen von Geschosswohnbauten 
und weitläufigen Parkanlagen geprägt. 
Seine Renaissance verdankt der Begriff „Garten-
stadt“ dem akademischen Diskurs im Zukunfts-
labor „Gartenstadt 21“ (Gartenstadt des 21. 
Jahrhunderts), das das Bundesinstitut für Bau-,  
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Frühjahr 
2017 organisiert hat. Das Gartenstadtkonzept, 
das dort diskutiert und weiterentwickelt wurde 
(siehe Kasten auf dieser Seite unten), orientiert 
sich nicht an der deutschen Gartenstadtidylle, 
sondern an deren englischem Vorbild. Dort hat-
te Ebenezer Howard (1850-1928) Ende des 19. 
Jahrhunderts als Gegenbild zu den Arbeiterslums 
der Industriestädte ein Gartenstadtkonzept ent-
worfen, das autarke Städte mit Wohn-, Gewerbe- 
und Grünanteil vorsah. 

Nachhaltigkeit
Die Forderung nach einer Organisationsform, die 
eine nachhaltige Entwicklung garantiert, ist nur 
einer von vielen Punkten, die im Rahmen eines 
Forschungsprojekts des BBSR aufgestellt wur-
den. Noch ist die Diskussion nicht abgeschlossen, 
einig sind sich die Experten aber darin, dass an 

Berlin die Forderung. „Die Gartenstadt muss dazu 
beitragen, die Großstadtregion zu qualifizieren.“ 
Sie muss es umso mehr, da die Innenverdichtung 
der Städte an ihre Grenzen stößt und das Bau-
en auf der grünen Wiese am Stadtrand und im 
stadtnahen Speckgürtel kein Tabu mehr ist. Die 
Fehler der Vergangenheit, nämlich der Bau mo-
nofunktionaler Siedlungen und Gewerbegebiete, 
sollen nicht wiederholt werden.
Im Kern sind Howards Überlegungen also auch 
heute noch aktuell und ausbaubar, auch wenn er 
viele neue Herausforderungen wie die Integration 
von Menschen verschiedener Kulturen nicht vor-
hersehen konnte. Er hatte die vielen Reformansät-
ze seiner Zeit, die das Wohnelend in den Slums der 
englischen Industriestädte beseitigen wollten, zu 
einem Modell zusammengefasst, dessen Charme 
u. a. darin lag, dass es flexibel und entwicklungs-
fähig war – ein „working model“, das auch für den 
aktuellen Diskurs interessant ist. Howard ging es 
weniger um die städtebauliche Gestalt der Gar-
tenstadt, auch wenn er beispielsweise eine mehr-
geschossige Bebauung für sinnvoll hielt, sondern 
vielmehr um die Frage, wie sich organisatorisch 
langfristig – also nachhaltig – die Entwicklung der 
Gartenstadt sichern ließ.

Organisationsform
Das „working model“ betrifft demnach nicht nur die 
städtebaulichen Elemente, die für die Gegenwart 
neu interpretiert werden können, sondern auch die 
Organisation dieser Siedlungen. Wenn bestimmte 
Organisationsprozesse in der Siedlung institutio-
nalisiert werden – wie durch Kooperationsverträge 
der Immobilienunternehmen, Nachbarschaftsver-
eine oder ein gemeinsames wohnungswirtschaftli-
ches Quartiersmanagement –, können sie sich  

Urban Gardening in  
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die neue große Wohnsiedlungen besondere An-
sprüche gestellt werden. „Sie dürfen sich nicht 
länger selbst genügen, sondern müssen einen 
Beitrag für die umliegenden Quartiere leisten“, 
umriss Prof. Dr. Harald Bodenschatz von der TU 

Obwohl die Debatte noch nicht abgeschlossen ist, haben Politik und Immobilienwirtschaft den 
Begriff „Gartenstadt“ aufgegriffen und planen bereits in mehreren Städten eine „Gartenstadt 
des 21. Jahrhunderts“. Dabei unterscheiden sich die Konzepte dieser „Gartenstadt 21“ durchaus. 
Einige reflektieren den akademischen Diskurs, dessen aktueller Stand 2017 vom BBSR in zwei 
Schriften veröffentlich wurde.1 Andere nehmen nur städtebauliche Elemente auf. Nicht berück-
sichtigt wird oft der Aspekt einer flexiblen Entwicklung. Gemeinsamer Nenner in den Planungen 
sind die ausgedehnten öffentlichen Grünflächen. Und anders als in der herkömmlichen deutschen 
Gartenstadt gibt es in der „Gartenstadt 21“ überwiegend Geschosswohnungsbau, wie er auch in 
der ursprünglichen englischen Konzeption vorgesehen war.
Es fällt auf, dass die Politik den Bau einer „Gartenstadt 21“ immer dann favorisiert, wenn diese 
auf der grünen Wiese entstehen soll. Nachdem das jahrzehntelang geltende Tabu, die Landschaft 
nicht weiter zu zersiedeln, aufgrund der immensen Wohnbaubedarfe nicht länger gilt, stehen 
Politik und Wohnungswirtschaft unter dem Zwang, eine qualitativ anspruchsvolle städtebauliche 
Planung vorzulegen. Auf keinen Fall sollen Schlafstädte wie in den 1960er und 1970er Jahren 
entstehen. Trotzdem ist der Bürgerprotest vorprogrammiert – und tatsächlich stehen solche Bau-
vorhaben häufig in der Kritik. In Berlin hat die rot-rot-grüne Koalition das Projekt „Gartenstadt 
Elisabeth-Aue“ bereits gekippt (siehe DW 8/2016, S. 7).
Dabei stehe die „Gartenstadt 21“, wie sie im akademischen Diskurs entwickelt wird, nicht 
zwangsläufig mit dem Bau auf der grünen Wiese in Zusammenhang, betont die Stadtplanerin 
Claudia Dappen vom Bremer Büro BPW Baumgart + Partner: „Es ist vielmehr ein Konzept für 
die Transformation vorhandener Quartiere.“ Die Gartenstadt müsse sich mit den umliegenden 
Quartieren vernetzen und diese qualifizieren. Sie dürfe sich nicht, wie die monofunktionalen 
Neubauviertel der Vergangenheit, selbst genügen. Das bedeute beispielsweise, so Dappen, dass 
die öffentlichen Grünanlagen in ihren Dimensionen auch die Bedürfnisse der benachbarten Quar-
tiere berücksichtigten und die Siedlungen einen angemessenen Gewerbeanteil vorsehen. 

DIE GARTENSTADT IM AKTUELLEN PLANERISCHEN DISKURS

1  Gartenstadt 21, Bd. 1: Die Entwicklung der Gartenstadt und ihre heutige Relevanz; Bd. 2: Ein Modell der nachhalti-
gen und integrierten Stadtentwicklung. Hrsg.v. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn 2017.
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kontinuierlich neuen Gegebenheiten anpas-
sen. Fehlen solche Regularien, erstarren die 
Siedlungen. Später müssen dann manchmal 
Unsummen investiert werden, um sie wieder 
gegenwartstauglich zu machen. Die statisch-
geplanten Großsiedlungen aus den 1960er und 
1970er Jahren sind ein beredtes Beispiel: In 
manchen Großsiedlungen war und ist es mit-
unter ein großes Problem, alle Eigentümer an 
einen Tisch zu bekommen, um z. B. ein veralte-
tes Freiraumkonzept zu modernisieren oder gar 
durch Grundstücksumlegungen Bedingungen für 
ergänzenden Neubau zu schaffen. In der Phase 
der Großsiedlungserneuerung hat sich aber 
insbesondere die Wohnungswirtschaft hier ein 
großes Know-how angeeignet.
Als neuer Akteur tritt inzwischen auch die Bevöl-
kerung auf, die Forderungen aufstellt und Ent-
wicklungen hemmen kann. So hatten die 6.000 
Bewohner der Potsdamer Großsiedlung Drewitz, 
entstanden zwischen 1986 und 1990, anfangs 
kein Verständnis, dass ihre Siedlung nach dem 
städtebaulichen Vorbild der Gartenstadt neuge-
staltet werden sollte (siehe DW 4/2017, S. 12). 
„Parkplätze zu Parks“ – diese Idee wurde erst po-
pulär, als die Betroffenen zu Workshops eingela-
den und an der Planung beteiligt wurden. 
In einer als „working model“ konzipierten Gar-
tensiedlung, wie sie das Howardsche Garden-
City-Konzept vorsieht, wären die Bewohner 
selbst für Änderungsprozesse mitverantwortlich, 
sagt Bastian Wahler-Żak, Referent im BBSR. Er 
verweist auf die ökologische Münchner Mus-
tersiedlung Prinz-Eugen-Park. „Hier wurde ein 
Konsortium gebildet, das sich aus Einzahlungen 
der Eigentümer finanziert und sämtliche gemein-
schaftliche Infrastruktureinrichtungen wie Kitas, 
Pflegeeinrichtungen usw. koordiniert“, erklärt 
er. „So kann man Synergien herstellen und die 
Finanzierung besser organisieren.“ Es gehe da-
rum, die Wertigkeit einer Siedlung zu erhöhen. 
Und das beinhaltet auch, sie so zu planen, dass 

sie besser mit dem Umfeld verzahnt wird und 
beide voneinander profitieren.

Freiraumgestaltung
Von den vielen Denkansätzen und Angeboten des 
o. g. Zukunftslabors haben Politik, Stadtplaner und 
Investoren zunächst einmal das städtebauliche 
Konzept, zu dem auch der Geschosswohnungsbau 
gehört, sowie die Überlegungen zur Freiraumge-
staltung übernommen und nicht zuletzt den Be-
griff „Gartenstadt“ adaptiert. „Die Qualitäten, 
die in einer Gartenstadt entstehen, sehen wir von 
der Bauträgerseite durchaus als verkaufsfördernd 
an“, sagt z. B. Uwe Schierloh, Geschäftsführer der 
Projektgesellschaft Werdersee GmbH & Co KG in 
Bremen. 

In der „Gartenstadt Werdersee“ sollen 560 Wohn-
einheiten entstehen – 200 öffentlich geförderte 
Mietwohnungen, 70 Eigentumswohnungen und 
260 Reihenhäuser –, u. a. von der Bremer GEWO-
BA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen. Au-
ßerdem sollen Bau- und Mietergemeinschaften 
zum Zuge kommen. 
Diese Qualitäten, zu der ein großer Park und 
insgesamt ein Grünanteil von 40 % gehören, 
kosteten Geld, betont Schierloh. Deshalb könne 
man preisgünstigen Wohnraum für die junge Ein-
steigerfamilie in solch einer Gartenstadt schwer-
lich bauen, meint er. Es gebe zudem zahlreiche 
planerische Regularien, die die Kosten in die 
Höhe trieben. So sei z. B. in Pflanzlisten genau 
vorgeschrieben, welche Büsche und Bäume dort 
stehen müssen. Zum Wohle des Ganzen werde 
der individuelle Spielraum bei der Gestaltung 
eingeschränkt.

Neue Qualitäten?
Der Begriff „Gartenstadt 21“ soll für Qualität ste-
hen – mit welchen Inhalten dieser Begriff auch 
immer ausgefüllt wird. An qualitätsvollen neuen 
Stadtteilen seien auch die Investoren interessiert, 
weiß Karen Pein, die Geschäftsführerin der IBA 
Hamburg GmbH, die zurzeit eine 70 ha große 
Grünfläche am südlichen Stadtrand Hamburgs 
entwickelt. Damit ist dieses Gartenstadtprojekt 
namens „Fischbeker Reethen“ deutlich größer 
als das Projekt „Werdersee“. Hier soll neben rund 

Die „Gartenstadt Werdersee“ soll 560 Miet- und Eigentumswohnungen aufweisen 

Einer der Diskussionsstränge im aktuellen Diskurs um neue Gartenstädte verfolgt die Frage, 
wie der Mehrgewinn, der sich durch die Entwicklung der Gartenstadt ergibt, zu ihrem Nutzen 
in die Gartenstadt zurückfließen kann – eine Forderung, die schon Ebenezer Howard aufstellte. 
Dazu Bastian Wahler-Żak, Referent im Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
BBSR: „Unabhängig von der Frage, wie man den Mehrgewinn organisatorisch für die Entwick-
lung der Gartenstadt nutzen kann, stellt sich zunächst die Frage, wie die Kommune mit den 
Flächen umgeht. Will sie sie zu einem Marktpreis zu einem Punkt X verkaufen oder will sie sie 
in Erbpacht abgeben und sich so langfristig die Möglichkeit einer weiteren Gestaltung offen-
halten?“ In der Realität werde dieser Nachhaltigkeitsaspekt i. d. R. zugunsten einer kurzfristi-
gen Renditeüberlegung vernachlässigt. 
Im „Zukunftslabor Gartenstadt 21“, organisiert vom BBSR, wird u. a. die Möglichkeit kontro-
vers diskutiert, einen bundesweiten sog. Gardenstadt-Fonds aufzulegen, aus dessen Mitteln 
dann neue Grundstücke erworben werden könnten, die nach diesen Forderungen organisiert 
werden könnten. „Projektentwickler sind i. d. R. nicht an der Neuorganisation von Boden 
interessiert“, sagt Wahler-Żak. Vorbild für eine bodenreformerische Gartenstadt-Organisation 
könne die von Howard gegründete „Garden City Welwyn“ sein, wo es einen Garden City He-
ritage Funds gebe, in den der Mehrgewinn fließe, der sich aus der jährlichen Wertsteigerung 
dieser Flächen im Speckgürtel Londons ergebe, so der BBSR-Experte. „Dieser Mehrgewinn wird 
genutzt, um beispielsweise zusätzliche Kita-Stellen oder Ähnliches zu finanzieren, wodurch die 
Gartenstadt wiederum eine viel höhere Wertigkeit erhält und ein nachhaltiger Qualitätsgewinn 
erzielt wird.“

DIE GARTENSTADT UND DIE BODENFRAGE

STÄDTEBAU UND STADTENTWICKLUNG
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2.200 Wohnungen und einem ausgedehnten 
öffentlichen Grünzug auch ein Gewerbegebiet 
entstehen. 
Damit kommen die „Fischbeker Reethen“ dem 
Howard’schen Ideal recht nahe. Dazu IBA-Ge-
schäftsführerin Karen Pein: „Der Wunsch, die 
‚Fischbeker Reethen‘ als Gartenstadt zu bauen, 
kam aus mehreren Richtungen – u. a. von den 
Investoren, sowohl von den kommunalen und 
genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen 
als auch von den privaten Bauherren.“ In be-
wusster Abkehr von den Forderungen der Charta 

von Athen sollen hier naturverbundenes Wohnen 
und innovative Arbeitswelten vereint werden. Die 
„Fischbeker Reethen“ sind – nach dem städtebau-
lichen Entwurf von KCAP Architects & Planners 
aus Rotterdam und Kunst+Herbert Büro für For-
schung und Hausbau aus Hamburg – als „walkable 
city“ mit reduziertem Autoverkehr geplant, in 
der die bestehenden Landschaftslinien erhalten 
bleiben und fingerartig in das Gebiet erweitert 
werden. Der Gewerbeanteil beträgt 45 %. „Dieser 
Entwurf begreift den Grünzug nicht als Riegel, der 
Wohnen und Gewerbe trennt, sondern als The-

Um dem Diskurs eine Richtung zu geben, wurden zunächst zehn Leitsätze aufgestellt. 
Erwartet werden für die Gartenstadt 21:
•  ein gemeinschaftliches Organisations- und Finanzierungsmodell, 

das die Entwicklung und dauerhafte Pflege sicherstellt,
•  flexible und tragfähige Mitwirkungs- und Teilhabemodelle,
•  eine Qualifizierung und Vernetzung vorhandener Siedlungs- und 

Freiraumstrukturen der Großstadt,
•  stadträumliche Qualitäten mit einem angemessenen Verhältnis 

von hoher baulicher Dichte und öffentlichen Freiräumen,
•  eine attraktive grüne Infrastruktur, d.h. differenzierte öffentliche 

Freiräume mit unterschiedlichen Funktionen,
•  dass sie klimaangepasst und energieoptimiert sein wird,
•  vielfältige Wohnangebote für verschiedene soziale Gruppen,
•  die Berücksichtigung neuer Formen des Arbeitens und der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft,
•  verschiedene öffentliche soziale Einrichtungen für Menschen unterschiedlichen Alters und 

Herkunft sowie
•  ein vernetztes Mobilitätsangebot, um einen Beitrag zur Reduzierung der Verkehrsbelastung 

zu leisten.

LEITSÄTZE FÜR DIE „GARTENSTADT 21“
ma“, so Pein. Und dieses Thema ist die Mischung 
der Nutzungen.

Nutzung und Aneignung der Grünflächen
Wie können sich die Bewohner solche Grünzüge in 
ihren Siedlungen „aneignen“? In den „Fischbeker 
Reethen“ werden die öffentlichen Grünflächen, zu 
denen auch eine Wasserfläche gehört, nicht ein-
fach als Park angelegt werden, sondern sollen von 
den Bewohnern auch als Garten genutzt werden. 
„Wir denken an eine öffentliche Gemeinschafts-
anlage, in der sich z. B. drei Familien einen Gar-
ten teilen können“, so Karen Pein. „Die könnten 
verstreut liegen, sodass sie einzelnen Gebäuden 
zugeordnet werden können. Der Landesbund der 
Gartenfreunde ist interessiert, eine solche Anlage 
zu konzipieren.“ Man dürfe nicht außer Acht las-
sen, dass der Begriff „Gartenstadt“ Erwartungen 
wecke, und man deshalb gut daran tue, ein „Le-
bensgefühl Gartenstadt zu schaffen“. 
Eine moderne Nutzung von Grünflächen trägt auch 
dazu bei, den ehemaligen Trabantensiedlungen am 
Stadtrand neues Leben einzuhauchen. So wurde in 
der Großsiedlung „Weingarten“ in Freiburg/Breis-
gau, gebaut in den 1960er Jahren, eine große, 
an die Siedlung angrenzende Grünfläche in eine 
Parkanlage mit verschiedenen Freizeitangeboten 
umgewandelt. Ein Teil wurde den Anwohnern zum 
„Urban Gardening“ überlassen. Wenn Grünflächen 
zu Begegnungsstätten und Orten der Kommuni-
kation werden, ist ein Element des Gartenstadt-
konzepts mit Leben erfüllt. 
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Weitere Informationen: 
www.gartenstadt21.de
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Weitere Informationen: 
www.freiburger-stadtbau.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Neubauoffensive

FSB baut 148 neue Wohnungen

Die Freiburger Stadtbau GmbH (FSB) baut in Freiburg in den Stadtteilen 
St. Georgen und Weingarten-West 148 neue Wohnungen. 
Auf einem mehr als 6.000 m2 großen Areal an der Alice-Salomon-Straße 
in St. Georgen hat die FSB den Spatenstich für 68 Miet- und Eigen-
tumswohnungen vollzogen, davon 45 geförderte Mietwohnungen. Das 
Neubauprojekt sieht Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern und Wohn- 
flächen zwischen 42 und 119 m2 vor. Alle Wohnungen werden barriere-
frei zugänglich sein. Durchschnittlich soll die Miete für die geförderten 

Wohnungen bei 6,49 €/m2 liegen. Im Sommer 2020 sollen die ersten 
Bewohner einziehen.
Auch in Weingarten-West entstehen auf einer Gesamtfläche von rund 
6.300 m2 drei 5-geschossige Gebäude mit 40 geförderten Miet- und 40 
Eigentumswohnungen. Die Wohnungen haben zwei bis vier Zimmer mit 
Wohnflächen von 54 bis 105 m2, verfügen über einen Balkon oder eine 
Terrasse und sind barrierefrei erreichbar. Eine Tiefgarage bietet Platz für 
80 Pkw. Die durchschnittliche Miete für die geförderten Wohnungen soll 
bei 6,19 €/m2 liegen. Die Fertigstellung des Gebäudekomplexes ist für 
Ende 2019 vorgesehen.
Das kommunale Wohnungsunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 
2024 rund 2.000 neue Wohnungen zu bauen.

Im Binzengrün 
36 in Wein-

garten-West 
werden derzeit 
40 geförderte 

Miet- und  
40 Eigentums-

wohnungen 
gebaut

Q
ue

lle
: M

bp
k 

Ar
ch

ite
kt

en

Barrierefreier Neubau

GSWG baut 31 Wohnungen

Die Wohnungsbaugenossenschaft GSWG Senne eG errichtet 25 öffentlich 
geförderte und sechs frei finanzierte Wohnungen. Im Bielefelder Stadtteil 
Senne, in der Karl-Oldewurtel-Straße, entstehen drei Mehrfamilienhäuser 
mit drei Geschossen. Die Wohnungen werden zwischen 40 und 95 m2 groß 
sein und verschiedene Grundrisse aufweisen. Sie sind barrierefrei und mit 
Balkonen oder Terrassen ausgestattet sowie über Aufzüge zu erreichen.
Das der Karl-Oldewurtel-Straße zugewandte Wohngebäude beherbergt 
im Erdgeschoss eine Arztpraxis mit separatem und barrierefreiem Zu-
gang. Eine zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe soll umweltschonend für 
Wärme sorgen. Die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Weitere Informationen: 
www.gswg-senne.de
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Die GSWG baut in Bielefeld 31 barrierefreie Wohnungen mit 
Balkonen oder Terrassen
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Wohnungsbaugenossenschaft 
Magdeburg-Stadtfeld eG
Peter-Paul-Straße 32
39106 Magdeburg

Tagesordnung zur Vertreterversammlung am 26.06.2018

1.  Eröffnung und Begrüßung durch den  
Aufsichtsratsvorsitzenden

2. Bestätigung der Geschäfts- und Tagesordnung

3. Jahresabschluss 2017
3.1. Erläuterungen des Vorstandes zum Jahresabschluss 2017
3.2. Darlegungen des Aufsichtsrates zum Geschäftsjahr 2017
3.3.  Diskussion zum Jahresabschluss 2017 und zum  

Geschäftsjahr 2017
3.4. Beschlussfassung zu den Beschlussvorlagen Nr. 1 und Nr. 2

4.  Entlastung des Vorstandes (Beschlussvorlage Nr. 3) und  
des Aufsichtsrates (Beschlussvorlage Nr. 4) für das 
Geschäftsjahr 2017

4.1. Diskussion zu den Beschlussvorlagen Nr. 3 und Nr. 4
4.2. Beschlussfassung zu den Beschlussvorlagen Nr. 3 und Nr. 4

5.  Information über das Ergebnis der Prüfung des  
Jahresabschlusses 2016 (Prüfbericht 2017)

6.  Ausblick über die weitere Entwicklung der Stadtfelder

7.  Schlusswort

BEKANNTMACHUNG
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Wohn- und Pflegezentrum

jenawohnen baut für  
Demenz erkrankte

Die jenawohnen GmbH baut ein Wohn- und Pflegezentrum für an Demenz 
erkrankte Menschen, das ab Mitte 2019 von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
betrieben werden wird. Am Salvador-Allende-Platz im Stadtteil Lobeda  
sollen betroffene Menschen eine auf ihre Bedürfnisse angepasste, barriere- 
freie Gestaltung der Wohnungen sowie des Umfelds finden. Neben zwei 
betreuten Wohngruppen für jeweils 12 Bewohner mit Einzelzimmern 
entstehen auch 20 Appartements für Angehörige, die in der Nähe ihrer 
erkrankten Partner oder Verwandten leben oder die Vorteile einer Wohn-
form mit zusätzlichen Serviceleistungen nutzen wollen. Das Gebäude wird 
einen begrünten Innenhof erhalten, um den Bewohnern die Gelegenheit 
zu Aufenthalten an der frischen Luft in sicherer, vertrauter Umgebung zu 
bieten. Außerdem wird im Erdgeschoss eine kleine Gewerbeeinheit Platz 
finden, z. B. für einen Friseur oder Bäcker.
„Ein Lebensabend in Würde, in einer geschützten Umgebung, das ist doch 
das, was wir uns letztlich alle wünschen“, sagt jenawohnen-Geschäftsfüh-
rer Tobias Wolfrum. „Leider kann das nicht immer vom familiären Umfeld 
geleistet werden. Hier sind wir gefragt, gemeinsam mit einem sozialen 
Träger einzuspringen und den Betroffenen auch für diese Lebensphase 
Raum zu geben.“ Die für den Bau veranschlagten 7,4 Mio. € bringt das 
Wohnungsunternehmen ohne öffentliche Fördermittel auf.

Weitere Informationen: 
www.jenawohnen.de
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Visualisierung des Wohn- und  
Pflegezentrums in Jena-Lobeda

Wohnungen anstelle von Garagen

Bauverein errichtet öffentlich  
geförderte Wohnungen

Nachdem im Darmstädter Haardtring 362 eine alte Garagenanlage abgeris-
sen worden ist, lässt die bauverein AG bis Mai 2019 an gleicher Stelle einen 
Neubau mit 16 Wohnungen errichten. Für das Vorhaben werden Fördermit-
tel des Hessischen Landesprogramms „Sozialer Mietwohnungsbau“ genutzt. 
Um den Neubau in das vorhandene, von der Bebauung her heterogene 
Umfeld zu integrieren, wurde das Gebäude 4-geschossig und mit einem 
Flachdach geplant. So entsteht ein Bezug zu angrenzenden Gebäuden. 
Vorgesehen sind sechs 3-Zimmer-Wohnungen sowie zehn 4-Zimmer-Woh-
nungen, die über großzügige Grundrisse, große Fensterflächen und jeweils 
einen Vorstellbalkon verfügen. Alle Wohnungen sind barrierefrei über einen 
Aufzug erreichbar und barrierearm geplant. 
Als Partner der Wissenschaftsstadt Darmstadt verpflichtete sich das 
Wohnungsunternehmen im Jahr 2013 dazu, pro Jahr 100 neue geförderte 
Wohnungen für Darmstadt zu bauen. Dieser Zielsetzung will die bauverein 
AG auch in diesem Jahr nachkommen. „Neubauprojekte wie das im Haard-
tring oder auch in der Lincoln-Siedlung sind dabei jedoch nur ein Baustein: 
Auch durch den Ankauf von Belegungsbindungen, durch Modernisierungen 
und Verdichtungsmaßnahmen entstehen jedes Jahr zusätzliche, dringend 
benötigte Sozialwohnungen“, so bauverein-Vorstand Armin Niedenthal.

Weitere Informationen: 
www.bauvereinag.de
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Auf dem ehemaligen Garagengelände am Haardtring entstehen 16 Wohnungen
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93 behindertengerechte Wohnungen

wbv baut in Berlin-Neukölln

Die Wohnungsbau-Verein Neukölln eG (wbv) baut derzeit 93 Neubau-
wohnungen in der Heidelberger Straße in Berlin-Neukölln. Zuvor wurde 
der nicht mehr sanierbare Bestand abgerissen und auf der frei geworde-
nen Fläche ein Neubau mit rund 6.100 m2 Wohnfläche errichtet – etwa 
doppelt so viel wie vorher. Alle Wohnungen werden einen Balkon oder 
eine Terrasse erhalten und sind für Singles, Paare, Familien und Senioren 
geeignet. Ein Teil der Wohnungen wird von Beginn an behindertengerecht 
ausgebaut. 
In den Neubau werden darüber hinaus Gemeinschaftsräume, drei Gewer-
beflächen, ein Concierge sowie 71 unterirdische Stellplätze mit 16 Lade-
stationen für Elektrofahrzeuge integriert. Ferner sollen Außenanlagen mit 
hoher Aufenthaltsqualität angelegt werden. Ein Teil des Energiebedarfs 
wird aus einer eigenen Photovoltaikanlage gewonnen. Die Mieten begin-
nen bei 8,50 €/m2 und liegen unter dem marktüblichen Preis. 
Die Fertigstellung des Neubauprojekts ist für die Jahreswende 2018/2019  
vorgesehen.

Weitere Informationen: 
www.wbv-neukoelln.de
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Sanierung in Schwarzheide

WBG erneuert Wohnhaus  
umfassend

Das Wohnhaus der Wohnungsbaugenossenschaft Schwarzheide eG (WBG) 
in der Ruhlander Straße 16 wird umfassend saniert. Derzeit werden Aufzü-
ge „angesetzt“, über die die Wohnungen stufenlos zu erreichen sind. Alle 
Wohnungen erhalten neue Elektroinstallationen und moderne Heizungen, 
neue Bäder mit Dusche und auf Wunsch mit Badewanne, neue Fliesen und 
Bodenbeläge. 
Durch das Zusammenlegen nebeneinanderliegender freier Wohnungen  
werden – neben den 2- und 3-Zimmer-Wohnungen – künftig auch 4- 
Zimmer-Wohnungen angeboten werden können. Die Hauseingänge, die 
Briefkasten-, Klingel- und Wechselsprechanlagen im Eingangsbereich 
und der Fassadenanstrich werden ebenfalls erneuert. Durch die Instal-
lation einer 400 m2 großen Solaranlage auf dem Dach wird günstiger 
Mieterstrom verfügbar sein, der auch Ladestationen für E-Bikes in einer 

Fahrradgarage mit Strom versorgen soll. „Uns war bei der Konzeption des 
Vorhabens wichtig, ein Wohnangebot für unsere Mitglieder und Schwarz-
heide zu schaffen, was es hier im Ort in dieser Art noch nicht gab“, so 
WBG-Vorstand Thomas Gehre. Und auch im Alter sollten die Mieter in 
ihrem gewohnten Umfeld selbstbestimmt leben können. 
Nach Abschluss der Sanierung werden auch die Freiflächen des Wohn-
gebiets neu gestaltet. Insgesamt werden 2,3 Mio. € investiert, vor allem 
durch KfW-Mittel. Die Baumaßnahmen am Haus sollen bis Ende 2018 

fertiggestellt und die 
Freiflächengestaltung 
im Jahr 2019 abge-
schlossen sein.

Weitere Informationen: 
www.wbg-schwarzheide.de
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WBG-Vorstand Gehre 
freut sich über die 
Einrichtung einer Bus-
haltestelle direkt vor 
dem HausQ
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In Berlin-Neukölln werden 93 Wohnungen mit einladender Außenanlage errichtet
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Meilenstein

ProPotsdam baut tausendste   
Neubauwohnung

Die ProPotsdam GmbH hat 
mit ihrem zweiten Richtfest 
innerhalb von zwei Monaten 
den Bau von 1.000 Neu-
bauwohnungen seit 2011 
gefeiert. Mit der Fertigstel-
lung von 165 Wohnungen in 
der Georg-Hermann-Allee im 
Potsdamer Stadtteil Bornsted-
ter Feld im März dieses Jahres 
unternahm das Wohnungsun-
ternehmen einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zu mehr 
bezahlbarem Wohnraum in der 
Brandenburgischen Landes-
hauptstadt. Ursprünglich war 

die Fertigstellung der ersten 1.000 Neubauwohnungen erst für 2019 
geplant. Somit liegt ProPotsdam deutlich vor dem Zeitplan. 
Im Rahmen eines Balanced-Scorecard-Verfahrens verständigte sich das 
Wohnungsunternehmen mit der Stadt darauf, bis 2027 insgesamt 2.500 
neue Wohnungen in Potsdam zu errichten. Im Bornstedter Feld wurden 
bereits 288 Wohnungen und Reihenhäuser fertiggestellt. Auch in den 
Stadtteilen Potsdam West, Teltower Vorstadt, Babelsberg und Am Stern 
werden derzeit insgesamt 138 weitere Wohnungen gebaut.

Weitere Informationen: 
www.propotsdam.de
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Der Kranz wird zum Richtfest in der Georg-
Hermann-Allee in Potsdam auf das Gebäude 
gehoben
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Ersatzneubau

GWG schafft Wohnraum und  
Flächen für soziale Angebote 

Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH hat in der 
Garmischer Straße 209 bis 211 im Münchner Wohngebiet Sendling-
Westpark nicht mehr sanierungsfähige Häuser aus den 1950er Jahren 
abgerissen und dort einen Neubau errichtet. Darin befindet sich neben 
138 geförderten und frei finanzierten Wohnungen und einer Kinderta-
gesstätte auch das neue Zentrum der Caritas München Süd. Im nördlichen 
U-förmigen Baukörper befinden sich 105 Mietwohnungen in einkommen-
sorientierter Förderung. Die hellen und großzügigen Wohnungen sind für 
Familien vorgesehen. In den oberen Geschossen des südlichen Baukörpers 
befinden sich 33 frei finanzierte, preiswerte Kleinwohnungen zur Miete 
für Senioren, Studenten und Singles. Zwei Tiefgaragen mit 95 Stellplätzen 
und barrierefreiem Anschluss an Wohnungen und Gewerberäume stehen 
Bewohnern und Mitarbeitern zur Verfügung.
Im Stadtteil Moosach baut das kommunale Wohnungsunternehmen ferner 
gemeinsam mit der Münchner Volkshochschule (MVHS) bis Herbst 2018 
das neue VHS-Stadtteilzentrum. Das 5-stöckige Gebäude bietet auf 

Weitere Informationen: 
www.gwg-muenchen.de
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900 m2 Räume für verschiedene Kursangebote. Terrassen im ersten und 
dritten Obergeschoss dienen Besuchern als Treffpunkt. „Das neue MVHS-
Stadtteilzentrum bietet nicht nur Bildungsmöglichkeiten, sondern auch 
eine Plattform, um seine Nachbarn kennenzulernen und Gleichgesinnte 
zu treffen“, erklärt Christian Amlong, Sprecher der Geschäftsführung der 
GWG München.

Der Neubau in Sendling-West park 
beherbergt 138 Wohnungen, eine Kita 

und ein neues Zentrum der Caritas 
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Weitere Informationen: 
www.naheimst.de
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Weitere Informationen: 
www.wohnbau-frankfurt.de
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Wohnbauinitiative

Nassauische Heimstätte realisiert Neubauprojekte

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (UGNHWS)
realisiert derzeit mehrere Neubauprojekte in Frankfurt/Main. 
In Frankfurt-Rebstock begeht das Wohnungsunternehmen Neuland. Es 
kauft erstmals ein schlüsselfertiges Projekt – den sog. Da-Vinci-Garten. 
Errichtet wird das U-förmige Gebäude mit 121 Wohneinheiten von der 
Instone Real Estate Development GmbH. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen 
sollen zwischen 58 und 130 m2 groß sein und im Dezember 2019 fertig- 
gestellt werden. Die Miete für die 36 geförderten Wohnungen wird 7 €/m2  
betragen, für die 85 frei finanzierten Wohnungen rund 12 €/m2. Alle Woh-
nungen werden eine Loggia, einen Balkon oder eine Terrasse erhalten.
Als Ergänzung zu 192 sanierten Bestandswohnungen in der Vatterstraße  
im Frankfurter Stadtteil Riederwald baut die Unternehmensgruppe acht 

sog. Satellitengebäude.  
Sie betritt auch hier 
Neuland, denn die 
identischen Punkthäu-
ser werden in serieller 
Bauweise zwischen den 

bestehenden Häuserzeilen errichtet. Man wolle verstärkt große, wenig 
frequentierte Flächen in den Quartieren für verträgliche Bestandsergän-
zungen nutzen, betonte Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer. 
Die 3-geschossigen Gebäude verfügen über jeweils 295 m2 Wohnfläche 
und bestehen aus je vier Wohnungen mit Balkon bzw. Terrasse. Die Fer-
tigstellung ist für das erste Quartal 2019 geplant. 
Die Projekte sind Teil der Wohnbauinitiative der Nassauischen Heimstätte/
Wohnstadt, die innerhalb von fünf Jahren 4.900 neue Wohnungen schaffen 
möchte. Bis 2021 plant das Wohnungsunternehmen Investitionen in Höhe 
von rund 1,5 Mrd. €.

Sanierung in Frankfurt (Oder) 

Neugestaltung der Großen Scharrnstraße

Die Wohnungsbaugenossenschaft Frankfurt (Oder) eG (WohnBau) setzt bis 
2021 sieben Wohngebäude in der Großen Scharrnstraße und der Schmalz-
gasse in Stand. Durch Grundrissanpassungen werden marktgerechte 
Wohnungen unterschiedlicher Größen geschaffen, die eine zeitgemäße 
Ausstattung mit Balkon bzw. Dachterrasse erhalten sollen. Der Einbau von 

Aufzügen erschließt sie barrierearm. Der Zugang zu den Wohnungen wird 
künftig über die Große Scharrnstraße erfolgen, was zur Belebung der dort 
verlaufenden Fußgängerzone beitragen soll. Um den unterschiedlichen 
Wünschen potenzieller Gewerbemieter Rechnung tragen zu können, erfolgt 
eine flexible Grundrissgestaltung der zurzeit leerstehenden Gewerbeflä-
chen in den Erdgeschossen der Wohnhäuser.
Ziel der Baumaßnahme ist es, das Gebäudeensemble in seiner ursprüngli-
chen Form zu bewahren und gleichzeitig ein Wohnen zu bezahlbaren Mieten 
in einem modernen Umfeld zu ermöglichen. „Die Große Scharrnstraße ist 
ein wichtiger Bestandteil der (Bau-)Geschichte der Stadt Frankfurt (Oder) 
und ein nicht wegzudenkender Identifikationspunkt für die Bürger. Indem 
wir so agieren, als stünde der Straßenzug unter Denkmalschutz, tragen wir 
dem Rechnung“, so WohnBau-Vorstand Olaf Runge.

An der Leonardo-da-Vinci-Allee entstehen 121 neue Wohnungen,  
eine Kita sowie eine Tief garage mit 117 Stellplätzen

Visualisierung eines der erneuerten Gebäude in der Großen Scharrnstraße
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Die Neubauten sind das  
Pilotprojekt der UGNHWS 
für standardisierte Ergän-
zungen zwischen bestehen-
den Häuserzeilen
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Dortmund-Mitte

VIVAWEST kauft Neubau

Die Vivawest Wohnen GmbH hat ein schlüsselfertiges Neubauprojekt 
in Dortmund-Mitte von der Revitalis Real Estate AG gekauft. Bis Ende 
2020 sollen hier neun Mehrfamilienhäuser mit 222 Wohneinheiten und 
einer Wohnfläche von rund 16.500 m2 sowie zwei Gewerbeeinheiten mit 
insgesamt 680 m2 Nutzfläche entstehen. Außerdem werden 135 Tiefga-
ragenstellplätze und sieben Außenstellplätze errichtet. Die Wohnungen 
in dem 6- bis 8-geschossigen Gebäude werden zwischen 53 und 129 m2 
groß sein und über zwei bis vier Zimmer verfügen. Die barrierearmen 
Wohnungen bieten neben Terrassen bzw. Balkonen oder Loggien eine Fuß-
bodenheizung, eine Videogegensprechanlage, elektrische Rollläden sowie 
Aufzugsanlagen. 18 der Wohnungen werden vollständig barrierefrei sein. 
Die Erdbauarbeiten haben bereits begonnen und im Sommer 2018 sollen 
die Hochbaumaßnahmen starten.

Weitere Informationen: 
www.vivawest.de 
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Das neue Wohnensemble an der Ecke Berswordtstraße/Lindemannstraße  
im südlichen Kreuzviertel in Dortmund-Mitte
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SAGA erneuert Wohnensemble

294 öffentlich geförderte  
Wohnungen für Hamburg-Horn

Die SAGA Unternehmensgruppe baut auf dem Areal an der Washington- 
allee in Hamburg-Horn insgesamt 294 öffentlich geförderte 1- bis 5- 
Zimmer-Wohnungen. Auch Wohnungen speziell für Senioren und 
Studenten-WGs sind in jedem der vier Gebäude vorgesehen. Zuvor waren 
220 modernisierungsbedürftige 2-Zimmer-Wohnungen aus den 1930er 
Jahren abgebrochen worden. Tiefgaragenstellplätze sowie mehr als 550 
Fahrradstellplätze ergänzen die Häuser mit jeweils vier Vollgeschossen 
und einem Staffelgeschoss. Durch die U-förmige Architektur entstehen 
ruhige Innenhöfe. 
Das kommunale Wohnungsunternehmen hatte bereits 90 Wohnungen des 
Ensembles modernisiert, sodass nach Fertigstellung im Jahr 2020 nahezu 
400 moderne und bezahlbare Wohnungen unterschiedlicher Größen 
für eine gemischte Bewohnerstruktur zur Verfügung stehen. Insgesamt 
vergrößert sich die verfügbare Wohnfläche von rund 10.000 m2 auf mehr 
als 18.500 m2 ohne Versiegelung zusätzlicher Flächen. Allen bisherigen 
Mietern wurde der Einzug in die neuen Wohnungen angeboten. 

Weitere Informationen: 
www.saga.hamburg
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In Hamburg-Horn entstehen insgesamt 294 geförderte Wohnungen in der  
Washington-Allee. Die anfängliche Nettokaltmiete beträgt 6,20 €/ m2
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Paketkästen – Von der Paketbox zur schlüssellosen Zustellung

Der Kampf gegen die Paketflut
Immer mehr Menschen bestellen Turnschuhe, Smartphones und Lebensmittel im Internet, und immer  
mehr Zustellfahrzeuge verstopfen die Innenstädte, Wohnquartiere und Kieze. Diese Entwicklung  
stellt auch die Wohnungswirtschaft vor Herausforderungen: Wie soll sie umgehen mit der Flut an Paketen, 
die täglich in ihren Wohnhäusern abgegeben werden? Erste Unternehmen setzen Paketkästen in  
den Wohnanlagen ein – doch die Ideen gehen noch viel weiter.

700 Pakete. So viele kommen in einer ganz nor-
malen Woche im Studentenwohnhaus The Fizz in 
Hannover mit seinen gut 300 Appartements an 
– das entspricht mehr als zwei Paketen pro Be-
wohner und Woche. Kein Wunder, dass sich die 
Verantwortlichen bei der International Campus 

AG, die das Objekt verwaltet, Gedanken machen, 
wie sie mit diesem enormen Paketaufkommen 
umgehen sollen. Sie haben deshalb eine rund 
30 m2 große Fläche für die Lagerung der Pakete 
geschaffen. Zugang hat nur der Hausmanager, der 
in der Regel von 8 bis 19 Uhr die Rezeption besetzt 

Christian Hunziker 
freier Immobilienjournalist
Berlin

Möglicherweise bald ein gewohntes Bild in deutschen Wohnhäusern: 
eine Briefkastenanlage, die durch Paketkästen ergänzt ist

Q
ue

lle
: M

ax
 K

no
bl

oc
h 

N
ac

hf
. G

m
bH



und in dieser Zeit Sendungen für die Bewohner 
entgegennimmt. Diese können dort auch Retou-
ren hinterlassen, falls die Jeans doch an der Hüfte 
zwickt oder die Farbe der bestellten Turnschuhe 
nicht gefällt.
Nun mag das Studentenwohnhaus in Hannover 
ein Extremfall sein. „Wir haben es mit einer sehr 
online-affinen Zielgruppe zu tun, die es gewohnt 
ist, alles Relevante im Netz zu ordern“, sagt Marcel 
Schneider, Director Operations bei der Internati-
onal Campus Group. Zudem seien die Bewohner 
tagsüber oft nicht zu Hause. „Unsere Bewohner“, 
stellt Schneider fest, „genießen den Paketservice 
und die damit verbundene Flexibilität.“

Paketkästen im Kommen
Diesen Komfort wollen auch andere Wohnungs- 
und Projektentwickler – besonders solche im 
gehobenen Segment – ihren Kunden bieten. 
Dabei setzen sie i. d. R. allerdings nicht auf 
eine personalintensive Lösung mit einem Con-
cierge, sondern auf ein automatisiertes System 
mit Kästen, in denen die Zusteller ihre Pakete 
deponieren können. Um nur zwei Beispiele zu 
nennen: Im Projekt Wave, das derzeit im Berliner 
Stadtteil Friedrichshain entsteht und 161 hoch-
wertige Eigentumswohnungen umfasst, sieht der 
Projektentwickler Bauwerk Capital ein solches 
Paketbox-System vor. Und das Unternehmen 
Instone Real Estate Development GmbH lässt 
die DHL in seinem in Entstehung begriffenen 
Luisenpark – einer Wohnanlage mit rund 550 
Miet- und Eigentumswohnungen in Berlin – eine 
Packstation mit mehreren Modulen aufstellen. 
Diese sind rund um die Uhr zugänglich und über 
eine digitale Steuerung zu bedienen. „Das hat den 
Vorteil“, sagt Carsten Sellschopf, Chief Operating 

Officer (COO) bei Instone, „dass das Paket auch 
unabhängig von den Anwesenheitszeiten des 
Concierges abgeholt werden kann.“ Sellschopf 
ist überzeugt: „Vor dem Hintergrund des zuneh-
menden E-Commerce ist die Paketannahme ein 
elementares Thema.“
Das sehen auch Wohnungsunternehmen so, die 
erschwingliche Mietwohnungen anbieten. So hat 
z. B. die Berliner degewo AG 150 Paketkastenan-
lagen im Einzugsbereich von 5.500 Wohnungen 
aufgestellt, weitere Anlagen sollen bis Jahresen-
de folgen. Dabei werden die Kästen, die sich mit 
einem Code öffnen lassen, je nach Platzsituation 
entweder im oder vor dem Haus platziert. „Der 
Vorteil für unsere Mieter liegt klar auf der Hand: 
Die Paketkästen sind rund um die Uhr zugänglich“, 
sagte Wolfgang Medger, degewo-Kundenzent-
rumsleiter Süd, bei der Vorstellung des Projekts 
im vergangenen Jahr. Bei ihren Neubauten plant 
degewo allerdings nicht von vornherein mit sol-
chen Anlagen. „Wir werden zunächst die geplanten 
Pilotprojekte durchführen und dabei insbesondere 
die Nachfrage auf Mieterseite beobachten“, sagt 
eine degewo-Sprecherin.

Insellösung oder zustellerübergreifendes 
System? 
Aufgestellt und betrieben werden die degewo-An-
lagen von der DHL Paket GmbH, die die gesamten 
Kosten trägt. Das ist auch bei der Vonovia SE so, 
die bisher gut 300 Paketanlagen – alle in Berlin 
– aufgestellt hat. Dabei erhält nicht jeder Mieter 
einen eigenen Kasten. Vielmehr funktioniert das 
System so: Der Zusteller wirft eine Benachrichti-
gungskarte mit einem Barcode in den Briefkasten 
des Mieters. Diese Karte dient als elektronischer 
Schlüssel für die Paketkastenanlage; nur der 

Etwa 5.500 Wohnungen der Berliner degewo sind an eine solche  
Paketkastenanlage angeschlossen. Betrieben wird diese von DHL
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betreffende Mieter kann also das entsprechende 
Fach öffnen und sein Paket entnehmen.
„Der Aufstellort richtet sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten“, erläutert Vonovia-Pressespre-
cherin Bettina Benner. Dabei wählt das Unterneh-
men möglichst einen Ort innerhalb des Gebäudes, 
um Vandalismus vorzubeugen. Auch Vonovia in-
stalliert solche Paketanlagen in ihren Neubauten 
noch nicht, berücksichtigt aber von Anfang an 
die nötige Infrastruktur (z. B. Stromanschluss im 
Treppenhaus).
Allerdings hat dieser auf DHL beschränkte Ansatz 
einen offensichtlichen Nachteil: Mieter, deren 
Sendung von Hermes, DPD, GLS oder einem an-

deren Dienstleister geliefert wird, müssen wei-
terhin den Weg zur Abholstelle unter die Füße 
nehmen oder bei Nachbarn nach dem Verbleib des 
Pakets forschen. Wäre es da nicht sinnvoller, an 
zustellerübergreifenden Lösungen zu arbeiten? 
„Ja, ein System, auf das alle Zusteller zugrei-
fen, ist aus unserer Sicht für die Mieter und die 
Wohnungsunternehmen das Wünschenswerte“, 
heißt es bei degewo.
Tatsächlich kommen solche Systeme bereits zum 
Einsatz – z. B. bei der Baugenossenschaft Esslin-
gen eG (BG Esslingen). Sie hat in der Richard-
Hirschmann-Straße eine Paketkastenanlage für 
144 Wohneinheiten in Betrieb genommen, wobei  

sie sich für die My-Renz-Box entschieden hat. 
Das ist eines der Systeme, das die Zustellung 
und Rücksendung von Paketen unabhängig vom 
Paketdienstleister ermöglicht. Sobald der Zu-
steller ein Paket einwirft, wird der Bewohner 
per E-Mail, SMS oder Push-Nachricht per App 
benachrichtigt. Damit kann er sich an der Anlage 
authentifizieren, so dass sich das richtige Fach 
öffnet. Bis Ende 2018 will die BG Esslingen auch 
die übrigen ihrer 3.000 Wohnungen mit diesem 
System ausstatten.

Eine Frage der Kosten
Für diese Paketkastenanlagen ist i. d. R. keine 
Baugenehmigung nötig, heißt es bei der Erwin 
Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG, welche 
die My-Renz-Box entwickelt hat. Der Nachteil 
für das Wohnungsunternehmen ist, dass es in 
diesem Fall die Kosten zu tragen hat. Die Firma 
Erwin Renz empfiehlt für ein Wohnhaus mit 30 
Einheiten ca. 10 bis 13 Paketkästen. Das kostet 
nach Unternehmensangaben inklusive Montage 
und Inbetriebnahme rund 10.000 €. Ein optiona-
ler Service- und Wartungsvertrag kann ab 0,35 € 
pro Wohneinheit und Monat geschlossen werden. 
Einen Mindestpreis von 4.000 bis 5.000 € für 
„sinnvolle elektronische Systeme“ nennt die Max 
Knobloch Nachf. GmbH, die ebenfalls zusteller- 
übergreifende Paketkästen anbietet. 
Die Kosten für den Betrieb der Anlagen können 
nach Herstellerangaben auf die Betriebskosten 
umgelegt werden. Dem widerspricht allerdings 
Dietmar Wall vom Deutschen Mieterbund: Die 
Umlage auf die Betriebskosten lässt nach seinen 
Worten der § 2 der Betriebskostenverordnung 

Auch die Vonovia testet, wie Paketkästen bei ihren Mietern ankommen.  
Das System ermöglicht es, auch Retouren auf diese Weise zu versenden
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Esslingen eG hat sich für ein 

System entschieden, das 
offen ist für unterschiedliche 

Zustelldienste

Q
ue

lle
: V

on
ov

ia



(BetrKV) nicht zu. Anders stellt sich dies nach 
Ansicht des Mieterbunds bei den Anschaffungs-
kosten einer solchen Anlage dar. „Bei einem Kauf 
wäre zu erwägen, dass es sich um eine Moderni-
sierung im Sinne des Mietrechts handelt“, sagt 
Wall. „Der Vermieter hätte dann die Möglichkeit, 
eine Mieterhöhung durchzuführen.“ Dies ist nach 
Ansicht Walls wegen der geringen Kosten jedoch 
wenig sinnvoll. 

Alternativen in Sicht
Grundsätzlich sei der Markt für solche Systeme 
„noch sehr klein“, räumt Thomas Kolbe, Ge-
schäftsführer der Max Knobloch Nachf. GmbH, 
ein. Gründe dafür sieht er in den Kosten und im 
benötigten Platz. Doch Kolbe ist überzeugt: „Das 
Thema nutzeroffene Übergabeeinheiten, d. h. 
Paketanlagen direkt am Wohngebäude, wird 
kommen.“ Jedes wohnungswirtschaftliche Un-
ternehmen müsse die Frage beantworten, „wie 
seine Mieter und Bewohner zukünftig Pakete und 
andere Lieferungen direkt am Wohngebäude emp-
fangen können“.
Allerdings gibt es Alternativen zu den Paket-
kästen. Eine davon testet DHL in verschiedenen 
Pilotprojekten: die Kofferraumzustellung. Dabei 
legen die Boten das Paket im Kofferraum des Au-
tos des Empfängers ab. Möglich macht das die 
sog. DHL Delivery App, die dem Zusteller den 
Standort des Fahrzeugs verrät und ihm eine 
Car-ID bereitstellt. Mit dieser kann er in einem 
vorab festgelegten 2-stündigen Zeitfenster den 
Kofferraum öffnen. 
Für die Wohnungswirtschaft ggf. relevanter ist 
der Ansatz, dem Zusteller Zugang in die Wohnung 
des Empfängers zu ermöglichen. Daran arbeitet 

Auch der Kofferraum kann für die Zustellung von Paketen genutzt werden.  
Noch funktioniert das allerdings nur im Rahmen einzelner Pilotprojekte

das Berliner Start-up Kiwi.KI GmbH, das sich auf 
die schlüssellose Öffnung von Haus- und Woh-
nungstüren spezialisiert hat. Mittlerweile sind 
über 55.000 Wohneinheiten in Deutschland an 
das Kiwi-System angeschlossen, wobei in der Re-
gel allerdings nur der Zugang ins Haus möglich 
ist. Grundsätzlich aber, sagt Geschäftsführerin 
Dr. Claudia Nagel, erlaube es das System auch, 
den Zusteller in Abwesenheit des Mieters in die 
Wohnung zu lassen. Die Sicherheit ist nach ihren 
Worten dabei gewährleistet.
Großes Potenzial hat dieses Prinzip v. a. für die 
Lieferung frischer Lebensmittel. Noch hat dieses 
Geschäftsfeld in Deutschland erst einen sehr klei-
nen Marktanteil. Der Durchbruch könnte kommen, 
wenn der Empfänger nicht zu Hause sein muss und 
trotzdem sicher sein kann, dass Milch, Butter und 
Salat direkt im Kühlschrank landen. Genau darauf 
setzt Bringmeister, der Online-Supermarkt von 
Edeka: Er arbeitet (vorerst allerdings nur in Ber-
lin) mit Cary Services, einem Projekt des Ener-
giesystemanbieters Viessmann, zusammen. Dabei 
ermöglicht ein elektronisch erstellter Schlüssel 
(ein sog. Smart Lock) dem Zusteller den Zutritt 
in die Wohnung. 
Diese Entwicklung dürften auch die Betreiber des 
Studentenwohnhauses in Hannover aufmerksam 
beobachten. Sie haben sich nämlich gegen die 
Annahme von Lebensmitteln in ihrem Paketraum 
entschieden. „Zum einen müssten wir dann aus-
reichend Kühlmöglichkeiten vorhalten“, begrün-
det dies Marcel Schneider von der International 
Campus Group. „Zum anderen wären wir, ohne 
zu wissen, was sich in den Paketen befindet, für 
eine hygienisch einwandfreie Zustellung der Le-
bensmittel verantwortlich.“ 
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Wolfsburg 2020

Wolfsburgs Real-Labor für smartes Wohnen
In der VW-Stadt entsteht mit den „Steimker Gärten“ nicht nur dringend benötigter Wohnraum für 2.500 
Menschen. Das neue Wohngebiet wird von seinen Erbauern auch als ein Experimentierfeld für das Wohnen 
von morgen bezeichnet. Wohnen und Mobilität, Energie und Kommunikation – alles wird hier „smart“ sein. 

Die Stadt Wolfsburg mag nicht besonders viel 
Glamour versprühen, hin und wieder rauscht 
ein ICE unplanmäßig an der Stadt vorbei, aber 
die Wirtschaftsdaten stellen manch schillernde 
Schöne in den Schatten: So besetzt die VW-Stadt 

den ersten Platz im deutschlandweiten Vergleich 
der Durchschnittseinkommen, die Stadt macht 
sich als Hochschulstandort einen Namen, die Be-
völkerung wächst und 78.000 Pendler kommen 
jeden Tag in die Stadt. Städtischer Wohnraum ist 
zunehmend knapp. Grund genug für die Stadt, mit 
der Wohnbauoffensive „Wolfsburg 2020“ ein am-
bitioniertes Ziel von 6.000 zusätzlichen Einheiten 
pro Jahr auszurufen (s. DW 8/2015, S. 12 und DW 
9/2015, S. 10). 
Einen wesentlichen Beitrag leistet dabei das Groß-
projekt „Steimker Gärten“. In Kooperation mit der 

Stadt Wolfsburg realisiert die Volkswagen Immo-
bilien GmbH (VWI) im Osten Wolfsburgs auf einer 
Fläche von 22 ha das neue Stadtquartier, in dem 
in den kommenden Jahren etwa 2.500 Menschen 
ein neues Zuhause finden werden. Die Fertigstel-
lung des ersten Bauabschnitts ist für 2020/2021 
geplant, für den zweiten haben die Erschließungs-
arbeiten begonnen.
Rund 1.250 Wohnungen sollen hier entstehen, 
zur Miete und im Eigentum. Dazu Serviced Apart-
ments, Handels- und Gewerbeflächen, eine Kita 
sowie ein Seniorenzentrum. Der Gebäudetypolo-

Sabine Richter
freie Journalistin
Hamburg

Der Gebäudetypologiemix in den „Steimker Gärten“ umfasst Geschosswohnungsbau,  
Punkthäuser, Stadthäuser sowie Reihen- und Einfamilienhäuser 
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giemix umfasst Geschosswohnungsbau, Punkt-
häuser, Stadthäuser sowie Reihen- und Einfami-
lienhäuser. Die „Steimker Gärten“ wurden für eine 
vielfältige Bewohnerstruktur konzipiert.

Einheitliches Gestaltungskonzept
Die „Steimker Gärten“ sollen etwas Besonderes 
sein, auch in ihrer Ästhetik. Daher folgen alle 
Gebäude einem festgelegten Gestaltungskanon. 
Das architektonische Gestaltungskonzept schreibt 
u. a. fest, welche Materialien und Farbtöne ver-
wendet werden dürfen. 
Das Herz dieses Wohngebiets schlägt im Quartiers-
zentrum. Hier werden Geschäfte des täglichen Be-
darfs öffnen, ein Café mit Terrasse und viel Platz für 
gemeinsame Aktivitäten. Drum herum errichtet die 
VWI in 4- bis 5-geschossigen Gebäuden rund 260 
Mietwohnungen für den eigenen Bestand. Sie sind 
barrierearm und haben Balkone, Terrassen oder 
Dachterrassen und Tiefgaragen. Der Erstbezug der 
im Blue-Building-Standard errichteten, also hoch-
energieeffizienten, Gebäude soll ab 2019 erfolgen.
Alle weiteren Grundstücke werden an Investoren 
für eine Bebauung verkauft. Im ersten Bauab-
schnitt ist die Justus Grosse Real Estate GmbH aus 
Bremen involviert, die auf vier Baufeldern sechs 
Mehrfamilienhäuser mit vier bzw. fünf Geschos-
sen plus Staffelgeschoss mit 300 Mietwohnun-
gen plant. Die Meyer Projektentwicklung GmbH 
beabsichtigt auf zwei Baufeldern sechs Mehrfa-

Auf einer Fläche von 22 ha soll das neue Quartier „Steimker Gärten“ entstehen

milienhäuser mit drei bzw. vier Geschossen plus 
Staffelgeschoss mit 112 Eigentumswohnungen 
zu bauen. Moretti Wohn- und Bauprojekte GmbH 
realisiert außerdem sechs energieeffiziente Stadt-
häuser mit drei bis vier Geschossen.
„Der Vergabeprozesses für noch vorhandene Flä-
chen des ersten Bauabschnitts soll im Rahmen 
des laufenden Investorenauswahlverfahrens bis 
Jahresende starten. Das Interesse von Investoren 
ist seit der Vorstellung des Projekts auf der Expo 
Real 2014 ungebrochen hoch,“ sagt Katrin Ber-
litz, kaufmännische Projektleiterin.

Trotz des städtischen Charakters und der relativ 
hohen Dichte werden die „Steimker Gärten“ ein 
grüner Stadtteil sein. Grüne „Finger“ zwischen 
den Häusern bieten Möglichkeiten zum Spielen 
und Erholen und dienen parallel der Entwässe-
rung. Auf den Wegen füllen sich bei Regen fla-
che Rinnen mit Wasser und laden Kinder zum 
Planschen und Spielen ein. Die oberflächen-
nahe Ableitung des Regenwassers fördere ein 
angenehmes Mikroklima, so Manuel Windmann, 
technischer Projektleiter der Flächenentwick-
lung bei der VWI.
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Das Herz des Quartiers bildet das Carré mit Geschäften des täglichen Bedarfs,  
einem Café mit Terrasse und viel Platz für gemeinsame Aktivitäten
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„Es wird viele grüne Begegnungsflächen mit Sitz-
bänken und Spielangeboten für Kinder geben“, 
erklärt er weiter. Deshalb sei das Neubaugebiet 
in mehrere kleinere Nachbarschaften mit eigenen 
kleinen Zentren gegliedert, die an die öffentlichen 
Bereiche, wie eine Promenade, angebunden sind. 
Einen gesellschaftlichen Trend will man auch im 
Miteinander von Alt und Jung forcieren. Die Bre-
mer Specht Gruppe realisiert eine Seniorenresi-
denz mit Pflegeplätzen und betreutem Wohnen 
sowie eine 110-Plätze-Kita Schulter an Schulter. 
„Kinder und Senioren können gemeinsam früh-
stücken und Ausflüge unternehmen“, sagte der 
geschäftsführende Gesellschafter Rolf Specht bei 
der Vorstellung des Projekts. 
Noch sieht das Baugebiet aus wie jedes andere. Der 
Vorstufenausbau der Erschließungsmaßnahmen 
im ersten Bauabschnitt ist abgeschlossen und mit 
den Tiefbauarbeiten auf vier Baufeldern bereits 
begonnen worden. Von außen deutet nichts dar-
auf hin, warum die Projektverantwortlichen das 
neue Baugebiet als ein Experimentierfeld für das 
Wohnen von morgen bezeichnen.
Bei dem Großprojekt hat Volkswagen Immobilien 
von Planungsbeginn an innovative Quartiers- und 
Mobilitätskonzepte „mitgedacht“; mehr als hun-

dert Experten aus dem Volkswagen Konzern und 
weitere Partner haben hier ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen zusammengeführt. „Insbesondere 
die Kollegen aus der Abteilung Zukunftsforschung 
und Trendtransfer haben uns mit ihrer Perspek-
tive sehr geholfen, künftige Anforderungen der 
Menschen an Mobilität besser zu verstehen und 
uns in den ‚Steimker Gärten‘ auf den Bedarf ein-
zustellen“, sagt Phillip Schmitz, Leiter Innovati-
onsmanagement bei VWI.

Kommunikation und Mobilität  
Da eine ausreichend hohe Übertragungsrate von 
Daten Grundvoraussetzung für ein smartes Quar-
tier ist, wurden bereits bei der Erschließung in den 
zukünftigen Gehwegen und Straßen Glasfaserka-
bel an jedes Baufeld gelegt. Auch übliche techni-
sche Anforderungen wie ein schnelles öffentliches 
WLAN werden im gesamten Quartier von Anfang 
an mitgeplant.
Erwartungsgemäß soll auch die Mobilität der Be-
wohner der „Steimker Gärten“ „smart“ sein: Im 
Idealfall sollen sie sich mit E-Autos und E-Bikes 
fortbewegen. Die sog. „Alternative Grüne Route“, 
eine Art multimodale Schnelltrasse als Alternati-
ve zur vorhandenen Verkehrsführung, ermöglicht 

weitere mobile Optionen mit dem Öffentlichen 
Personennahverkehr und Fahrrädern. Ein öffent-
liches Car- und Bike-Sharing ist angedacht. Eine 
Vernetzung könnte den Bewohnern die Auswahl 
der Verkehrsmittel ermöglichen, mit denen sie 
jeweils am bequemsten und kostengünstigsten 
an ihr Ziel kommen.

Energiekonzept
Damit die E-Mobilität funktioniert, sollen Tief-
garagen, Stellplätze und öffentliche Standorte 
flächendeckend mit einer Lade-Infrastruktur aus-
gestattet sein. Der Strom dafür wird verbrauchs-
nah erzeugt, u. a. mit Photovoltaikanlagen. Eine 
ausreichende Zahl an Fahrradständern und intelli-
gente Parkkonzepte gehören ebenso zum Konzept.
In das VWI-eigene Arealnetz der „Steimker Gär-
ten“ wird eine großflächige Photovoltaikanlage 
eingebunden sowie private Ladeinfrastruktur und 
Batteriespeicherung in den Tiefgaragen der Hoch-
bauvorhaben der VWI integriert. So entsteht eine 
Art Real-Labor in einer praktischen, alltäglichen 
Umgebung, in dem neue Technologien, Innovati-
onen und Geschäftsmodelle geprüft und weiter-
entwickelt werden können und damit das Quartier 
„e-ready“ machen.
„An diesem Ort werden wir bald vieles sehen, was 
es anderswo erst in einigen Jahren geben wird“, 
meint Phillip Schmitz. „Wir werden viele Erfahrun-
gen sammeln können, die wir auf unseren Woh-
nungsbestand übertragen und anderen zugänglich 
machen wollen.“ 

Grün und fußgänger-
freundlich soll das 

Neubaugebiet sein. Es 
wird viele Begegnungs-
flächen mit Sitzbänken 
und Spielangeboten für 

Kinder geben

Die Specht Gruppe Bremen realisiert 
eine Seniorenresidenz mit Pflegeplätzen 
und betreutem Wohnen
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Soziales Wohnprojekt in Dänemark

Runder Fels im flachen Land
Das Cirkelhuset in Køge ist eine dänische Referenz für einen verdichteten Sozialbau. Die insgesamt  
132 Mietparteien des ringförmigen Gebäudes erleben im Gegenzug rundum viel Natur. 

In der überwiegend flachen Landschaft in Küsten-
nähe erscheint das Cirkelhuset in Køge mächtig, 
monolithisch und natürlich. Die klare Form hebt 
sich von der heterogenen Stadtstruktur aus Ein-
familien- und Reihenhäusern ab. Die großen, leb-
haft strukturierten Schiefersteine schaffen keine 
glatten, sondern große Flächen mit felsenhafter 

Anmutung. Lars Aaris von den Architekten BSAA 
aus Kopenhagen beschreibt das Bauvorhaben 
wie folgt: „Wir arbeiten in der skandinavischen 
Tradition der Moderne, nach Prinzipien der Ein-
fachheit, Klarheit sowie mit viel Licht und mit 
Materialien, die diese Zielsetzung betonen. Wir 
konzentrieren uns auf innovative Designs und 
arbeiten immer an nachhaltigen Lösungen, die 
der Umwelt zugutekommen. Ausgangspunkt für 
unsere Betrachtungen sind der Ort und die regi-
onalen Einflüsse, die das jeweilige Projekt cha-
rakterisieren. Wir schauen stets auf die Möglich-
keiten, die die Umgebung und die umgebenden 
Bauten bieten. Unsere Architektur dient vor allem 

Das Cirkelhuset in Køge grenzt im Westen an ein kleines Wäldchen

Gerard Halama 
Buildimage + Büro für  
Fachpublizistik
Bremen

NEUBAU UND SANIERUNG

EG-Grundriss des Cirkelhuset in Køge

Q
ue

lle
: B

SA
A 

Ar
ch

ite
kt

en
 



den Menschen, die in dem neuen Rahmen leben 
und arbeiten werden.“

Größtes Wohnhaus in Køge
Bereits 1288 erhielt die Stadt Køge, 45 km süd-
westlich von Kopenhagen entfernt, die Stadtrech-
te. Die heute rund 60.000 Einwohner zählende 
Hafenstadt auf Seeland, der größten Insel Däne-
marks, hat sich am sandigen Ostseestrand entlang 
und nordöstlich auch in Richtung Kopenhagen ent-
wickelt. Im Norden stoßen die Wohngebiete 
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Neubau Cirkelhuset, Køge, Dänemark
Bauherr: Lejerbo, 2500 Valby, DK, www.lejerbo.dk
Architekt: BSAA Architekten, 1620 København, DK, www.bsaa.dk
Generalunternehmer: Enemærke & Petersen A/S, 4100 Ringsted, DK, www.eogp.dk
Wohnfläche: 11.900 m2

Energiebedarf: etwa 50 kWh/m2 und Jahr
Baukosten:  150 Mio. Dänische Kronen,   

etwa 20 Mio. €, rund 1.680,– €/m2

Schiefer:  2.200 m2 geklammerte Rechtecke als horizontale Deckung  
mit den Maßen 60 × 30 cm (Fassade) von  
Rathscheck Schiefer, www.rathscheck.de

PROJEKTDATEN

Außen monolithisch und felsenhaft wirkend, erwartet den  
Bewohner im Innenhof eine private bunte Welt
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der Stadt an ein dort gelegenes Industriegebiet. 
Im Westen liegen die Eisenbahnlinie nach Kopen-
hagen und die Autobahn E20. Beide zusammen 
bilden eine hörbare westliche Stadtgrenze. 
Genau dort, zwischen Industriegebiet, Autobahn 
und Bahngleisen, wo in Kürze auch ein Bahnhof 
entsteht, liegen die aktuell verfügbaren Grund-
stücksressourcen der Stadt. In das grüne, leicht 
bewaldete Grundstück mit einem nahe liegenden 

Das Cirkelhuset ist ein sehr ungewöhnliches 
Gebäude. Ist das Experiment aus Ihrer Sicht 
gelungen? 
Ganz im Ursprung war das Gebäude einst in S-
Form geplant. Die Idee wurde auf dem verfügba-
ren Grundstück aus Platzmangel verworfen. Die 
alternativ gewählte runde Form hat den Vorteil, 
dass der Innenhof des Gebäudes vor Wind, Wetter 

und Außenlärm geschützt ist und darin sogar ein 
Mikroklima entstehen kann, aber auch den Nach-
teil, dass selbst gemachter Lärm aus dem Innen-
hof alle Bewohner erreicht. Die 132 Mietparteien 
müssen also viel Rücksicht aufeinander nehmen. 
Das gelingt nicht immer und führt im Einzelfall 
auch zu Beschwerden. Aber Rücksichtnahme kann 
man lernen. Wir beobachten das Bauvorhaben und 

werden bei Bedarf Schallschutzmaßnahmen im 
Innenhof andenken. 

Welche Erfahrungen machen Sie mit der 
Technik des Rundhauses? 
Im gemeinnützigen, geförderten Wohnungsbau 
sind wir angehalten, preiswert zu bauen. Hier 
entschied sich Lejerbo für vorgefertigte Bauteile, 

Interview mit Esben Nielsen 

„Die 132 Mietparteien müssen viel Rücksicht  
aufeinander nehmen.“
Der Geschäftsführer von Lejerbo, einer Wohnungsbaugesellschaft, die in  
ganz Dänemark sozialen Wohnungsbau in der Größenordnung von gut 44.000 
Wohneinheiten anbietet, erläutert u. a. die Form- und Materialfindung des  
ungewöhnlichen Neubaus.

NEUBAU UND SANIERUNG

Dunkel oder glänzend: Die Schieferfassade lässt  
das Cirkelhuset in Køge wie einen Felsen erscheinen

Die horizontale Deckung bietet eine  
robuste Funktionalität



Grundriss einer Wohnung im 
Cirkelhuset in Køge
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kleinen See bauten die Architekten einen kom-
pakten runden Sozialbau mit 132 Wohneinheiten. 
Punktuell stark verdichtet, konnte der Erholungs-
charakter des rund 17.000 m2 großen Grundstücks 
erhalten bleiben. 
Angeschlossen an einen grünen, durch die Stadt 
führenden Gürtel ist das größte Wohnhaus der 
Stadt auch per Fahrrad gut in die Infrastruktur 
des Ortes eingebunden.

u. a. Betonfertigteile und fertig gedämmte Fas-
sadenkassetten. In den 1960er Jahren wurde 
einst ähnlich gebaut. Damals gab es Probleme im 
Fugenbereich. Ein halbes Jahrhundert später ist 
die Technik hoffentlich reif. Wir beobachten das 
Gebäude deshalb besonders genau und werden 
zu gegebener Zeit auch Instandsetzungspläne 
erarbeiten.

Der Rundbau ist u. a. mit 25 cm Mineralwol-
le an den Wänden hoch gedämmt. Wie viel 
Energie verbraucht eine Wohnung im Jahr? 
Die dicken Dämmungen, die verdichtete Bauweise 
und der Innenhof mit dem erhofften Mikroklima 
sollen Energie sparen. Nach den ersten Heizperi-
oden ergeben unsere Berechnungen einen Ener-
gieverbrauch pro Quadratmeter Nutzfläche von 
50 kWh/m2 und Jahr.

Herr Nielsen, herzlichen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Gerard Halama.
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Ringlösung
Das ringförmige Gebäude (Durchmesser: 65 m, 
Ringstärke: 11 m) steigt zum Norden hin von  drei 
auf sieben Geschosse an. Alle 132 Wohnungen, 
insgesamt 24 Wohnungstypen, durchdringen den 
Ring und besitzen Fenster zu beiden Seiten des 
Ringes. Jede Wohnung hat einen Balkon, viele 
sogar zwei. Die unteren Wohnungen blicken ins 
Grüne, die höher liegenden im Norden des Ringes 
bieten eine weite, unverbaute Sicht in alle Rich-
tungen, aber vor allem über den Ring hinweg 
Richtung Süden bis zur Ostsee. 
Die runde Konstruktion bietet einen sinnvollen 
Windschutz, für den Innenhof ein interessantes 
Mikroklima und den Schutz vor Lärm. Viel Licht 
und ein geringer Energieverbrauch prägen das 
umweltfreundliche Gebäude. 
Der bunte Innenhof steht für die private Fläche. 
Das große geschützte Rund ist klar unterteilt in 
kleine private Vorgärten und geschützte Spielbe-
reiche für Kinder. Die innenliegenden Parkplätze 

für Fahrräder befinden sich in der Nähe der drei 
großen Einfahrtportale zum Innenhof. Darüber 
hinaus verfügt das Gebäude über drei für alle 
Bewohner frei zugängliche Dachterrassen und 
Räume für gemeinsame Feste. Architekt Lars Aa-
ris: „Die Form des Kreishauses macht nicht nur 
Sinn bei der Realisierung eines lärmgeschützten 
Innenhofes, sondern auch bei der Schaffung eines 
architektonisch klaren Übergangs zwischen dem 
Wohn-, den Erholungs- und den öffentlichen Be-
reichen sowie dem zukünftigen Bahnhofsareal.“

Wetterschutz aus Schiefer
Mehrschalige Wandkonstruktionen mit getrenn-
ten Funktionen, ob als 2-schaliges Mauerwerk 
oder als vorgehängte hinterlüftete Fassade, sind 
im windigen mit Schlagregen stark belasteten 
Norden bewährte Lösungen. Während die Wet-
terschale für eine hohe Feuchtebelastung kon-
zipiert ist, kann die Wandkonstruktion dahinter 
auf einen optimalen Wärme- und Schallschutz 

ausgelegt werden. Beim Cirkelhuset sind die mas-
siven Betonwände 2-lagig mit insgesamt 25 cm 
Mineralwolle gedämmt. Eine 2.200 m2 große 
Schiefer-Vorhangfassade schützt das Bauwerk 
vor Wind und Wetter. 
Die großflächige Schieferfassade als sog. horizon-
tale Deckung ist auf einer Holz-Unterkonstruktion 
aufgebaut. Die Deckart auf Basis von 60 x 30 cm 
großen Schiefern gilt als eine der günstigsten 
Schieferfassaden überhaupt. Das mag im sozialen 
Wohnungsbau überraschen, aber beginnend ab 
ca. 45,- €/m2 inkl. Verarbeitung schlägt der Na-
turstein so manchen industriellen Wettbewerber. 
Vandalismus ist an Schieferfassaden weitgehend 
unbekannt und etwaige Reparaturen einfach zu 
bewerkstelligen. Reparaturen gelingen in Køge 
sogar besonders einfach, denn die großen Schiefer 
sind jeweils mit zwei glänzenden Edelstahlblechen 
eingehängt. 
Die seidig glänzende Schieferfassade wurde an 
diesem Bauvorhaben gegen die mit Aluminium-
Fensterzargen eingerahmten Fenster und Türen 
gearbeitet. Dabei erfolgt die exakte handwerk-
liche Anpassung der Schiefer an die Öffnungen 
einfach, rationell und preiswert mit dem Schie-
ferhammer. Die Schieferfassade am Cirkelhuset 
erweist sich als robust, ästhetisch, alltagstauglich 
und von den Bewohnern wohl geschätzt.  

Zum Süden präsentiert sich das Cirkelhuset 
in Køge 3-geschossig

Blick in den großen privaten Innenhof
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Trinkwasserhygiene

Neubau mit dezentraler Wasserbereitung

Im Nürnberger Stadtteil Röthenbach hat die Siedlungswerk Nürnberg 
GmbH 130 neue Mietwohnungen sowie vier Gewerbeeinheiten für 
Arztpraxen und Ladengeschäfte gebaut. Dezentrale Warmwasserbereiter 
sollen in der gesamten Wohnanlage „Am Röthenbacher Landgraben“ die 
Einhaltung der Trinkwasserhygiene und den Warmwasserkomfort bei 
niedrigen Betriebskosten sichern. Insgesamt wurden 138 elektronische 
Durchlauferhitzer mit 27 kW Leistung und 86 mit 19 kW Leistung des 
Herstellers AEG Haustechnik im Neubau installiert. Die benötigte Was-
sermenge wird auf eine zuvor eingestellte Temperatur erhitzt und diese 
mittels Regelelektronik konstant gehalten. Kurze Leitungswege sollen das 
Risiko von Trinkwasserverunreinigungen durch lange Stehzeiten reduzie-
ren. Bei Durchlauferhitzern wird die zugeführte Energie automatisch ab-
geschaltet, wenn der Wasserhahn zugedreht wird. Energieverluste sollen 
somit entfallen und der Wasserverbrauch reduziert werden, da durch das 
regulierbare Erhitzen nicht erst Kaltwasser durchlaufen muss, um Warm-
wasser zu erhalten. Beim Einbau von Durchlauferhitzern ist eine korrekte 
Planung wichtig: „Einbezogen werden Faktoren wie der Verbrauch, die 
Häufigkeit der Entnahme, die Anzahl der zu versorgenden Zapfstellen und 

die Entfernung voneinander“, erklärt Robert Engert, Geschäftsführer des 
mit der TGA-Prüfung im Neubau beauftragten Ingenieurbüros Ecoplan aus 
Bamberg.

Um lange Wege zu vermeiden, sind die Durchlauferhitzer in  
der Nähe der Waschtischarmatur oder der Dusche angebracht

Weitere Informationen: 
www.swnuernberg.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Eröffnung

Mobility Point in Chemnitz  
geht an den Start

Die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG (CSG) hat in der Alfons-Pech-
Straße 21 einen sog. Mobility Point eröffnet, an dem sich Ladesäulen für 
Elektrofahrzeuge befinden. Mit Hilfe einer Photovoltaikanlage auf einem 
Wohnobjekt der CSG wird erneuerbare Energie erzeugt, die als Mieter-
strom an die Mieter abgegeben und in den Ladesäulen als Ladestrom für 
Elektrofahrzeuge genutzt wird. Die Elektrofahrzeuge können sowohl 
von Dienstleistern, die im Wohngebiet tätig sind, als auch von privaten 
Carsharing-Nutzern verwendet werden. Die Lademöglichkeit steht auch 
Besuchern und weiteren Elektrofahrzeugnutzern zu Verfügung. 
Das Projekt „Winner“ (Wohnungswirtschaftlich integrierte netzneu-
trale Elektromobilität in Quartier und Region), in dessen Rahmen die 
CSG den Mobility Point installiert hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein 
wirtschaftlich selbsttragendes Geschäftsmodell zu entwickeln, welches 
die ökologische Erzeugung von Energie für Mieter und Elektromobilitäts-
Carsharing verbindet. Das Projekt ist Teil des Technologieprogramms „IKT 
für Elektromobilität III: Einbindung von gewerblichen Elektrofahrzeugen 
in Logistik-, Energie- und Mobilitätsinfrastrukturen“ und wird vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) über einen Zeitraum 
von drei Jahren mit einem Projektvolumen von 3,8 Mio. € und einer 
Fördersumme von 2,5 Mio. € gefördert.

Weitere Informationen: 
www.winner-projekt.de, www.siedlungsgemeinschaft.de
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Abnahme von Bauleistungen

Eine fachgerechte Beurteilung erbrachter Bauleistungen in den Bereichen 
Innenausbau und Haustechnik soll die Publikation „Abnahme von Bauleis-
tungen Band 2“ der Rudolf Müller Mediengruppe ermöglichen. Sie gibt 
einen Überblick über die notwendigen Messinstrumente und -verfahren. 
Gegliedert nach den relevanten Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen liegt damit ein repräsentativer Mängelkatalog für die Bauabnahme 

vor. Das Buch stellt typische Fehler 
und Mängel bei der Durchführung von 
Baumaßnahmen in den Fokus. Mit Bei-
spielen, Gerichtsurteilen und Verwei-
sen auf Regelwerke und Fachliteratur 
bietet das Werk den mit der Abnahme 
von Bauleistungen Beauftragten prak-
tische Entscheidungshilfen. 
Band 1 behandelt die rechtlichen sowie 
technischen Grundlagen der Abnah-
me und gibt praktische Hinweise zur 
Beurteilung erbrachter Bauleistungen 
in den Bereichen Rohbau, Dach und 
Fassade.

LITERATURTIPP

„Abnahme von Bauleistungen Band 2“, 5., aktualisierte Auflage 
2017, 423 Seiten, 59 €, ISBN 978-3-481-03666-9
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Nachbericht

„Tag der Wohnungswirtschaft“  
auf der IFH/Intherm

Am dritten Messetag der IFH/Intherm bot der „Tag der Wohnungswirt-
schaft“ ein informatives Vortragsprogramm zu den Themen Digitali-
sierung, Smart Home und Energiemanagement. Neben Vorträgen von 
Prof. Dr. Viktor Grinewitschus von der EBZ Business School GmbH und 
Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg Nürnberg GmbH, gab es auch 
interessante Diskussionen mit Maria-Elisabeth Endres vom Ingenieurbüro 
Hausladen GmbH sowie Marcus Sauer von der GGT Deutsche Gesellschaft 
für Gerontotechnik mbH. Hans-Lothar Schäfer von der Qivalo GmbH 
setzte sich in seinem Vortrag kritisch mit der Frage auseinander, ob bei 
der Umsetzung der Energiewende alle beteiligten Akteure gleichermaßen 
mitgenommen werden. DW-Chefredakteurin Ulrike Trampe moderierte 
die Veranstaltung und führte durch den Tag. 
Die IFH/Intherm brachte vom 10. bis 13. April 2018 ein Netzwerk von 
611 Ausstellern und rund 40.500 Besuchern in Nürnberg zusammen. An 
vier Messetagen bot die Veranstaltung einen Marktüberblick über Sanitär, 
Heizung, Klima und erneuerbare Energien. In diesem Jahr lag der Fokus auf 

dem Thema Digitalisierung. Dabei erwartete die Fachbesucher unter dem 
Messeschwerpunkt „Digital vernetzt“ ein Spektrum an neuen Technologien 
sowie Fachvorträge. In insgesamt 960 Vortragsminuten und an den Stän-
den von 73 Firmen konnten sich SHK-Unternehmer, Fachplaner, Architek-
ten, Experten der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie Vertreter 
des Großhandels über digitale Produkte und Lösungen informieren.

Weitere Informationen: 
www.ifh-intherm.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Digitale Badplanung auf der IFH/Intherm 2018 in Nürnberg
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Breitbandnetz

Glasfaserleitungen in Halle  
und Grimmen

Die Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH hat in ihren Gebäuden in Halle 
a. d. Saale in Zusammenarbeit mit dem Glasfaserkabelnetzbetreiber Pyur 
der Firma Tele Columbus AG das Glasfasernetz ausgebaut. Rund 17.000 
Haushalte profitieren von dieser Modernisierung, die den steigenden 
Datenmengen über die Internetleitungen gerecht werden soll.
Auch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Grimmen mbH hat ein 
Modernisierungs- und Ausbauprogramm abgeschlossen. Mehr als 3.400 
Haushalte sind nun an das glasfaserbasierte Multimedianetz angeschlos-
sen und erhalten Zugang zu Internetbandbreiten von bis zu 400 Mbit/s, 
Telefonanschlüssen und TV-Programmen in HD-Qualität. Insgesamt wur-
den 7.500 m Glasfaserkabel verlegt sowie die Hausverteilanlagen moder-

nisiert. Das gesamte 
Netz entspricht dem 
FTTB-Standard und 
ist in der Lage, Inter-
netbandbreiten bis in 
den Gigabitbereich 
hinein abzubilden.

Weitere Informationen: 
www.hwgmbh.de und www.gwg-grimmen.de
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Die digitale Zukunft in der Wohnungswirtschaft gestalten
Der Haufe Kongress für die Wohnungswirtschaft steht 2018 unter 
dem Motto „Stärken verbinden. Zukunft gestalten.“ Vom 13. bis 
15. Juni 2018 erhalten die Teilnehmer in Dresden eine Kombi-
nation aus zukunftsweisenden Fach- und Managementvorträgen 
sowie Praxis-Workshops wie z. B. zum Thema „Digitalisierung in der 
Wohnungswirtschaft – Wege zur richtigen Strategie für mein Unter-
nehmen“. Erwartet werden rund 300 Vorstände, Geschäftsführer 
und IT-Verantwortliche aus Wohnungsunternehmen. Dr. Carsten 
Thies, Vorstand von Haufe-Lexware Real Estate: „Unser Kongress 
wird den Teilnehmern Anregungen und Hilfestellungen geben, wie 
die Wohnungsunternehmen den digitalen Wandel nutzen können 
und ihren Kunden besseren Service anbieten können.“
Das Programm besteht zum einen aus Vorträgen, die den digitalen 
Wandel und die unternehmerischen Anforderungen an Strukturen, 
Prozesse und Unternehmenskultur im Fokus haben und zum anderen 
aus Praxisbeispielen. Ein wesentlicher Bestandteil des Programms sind 
die wohnungswirtschaftlichen Softwarelösungen von Haufe. Zusätz-
lich werden aktuelle Themen wie die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) intensiv behandelt. 

Der Haufe Kongress präsentiert sich als Plattform zum Knüpfen und 
Auffrischen von Kontakten, zum Erfahrungsaustausch und für Gesprä-
che mit Haufe-Experten und Partnern. Abgerundet wird die Fachtagung 
durch ein abendliches Rahmenprogramm am 13. und 14. Juni 2018.

HAUFE KONGRESS

2016 fand der Haufe Kongress unter dem Motto:  
„Innovation erleben. Prozesse vereinfachen.“ statt

Weitere Informationen: 
www.haufe-kongress.de
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Weitere Informationen: 
www.smartupthecity.berlin
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Innovationspreis

„Smart up the City 2018“ 

Die kommunale Berliner degewo AG 
geht mit dem „degewo Innovations-
preis: Smart Up the City 2018“ in die 
zweite Runde. Der Preis steht unter 
dem Claim „From virtual 2 reality!“ 
und richtet sich an Prop-Tech-, Smart-
City- und Smart-Building-Startups. 
„Wir suchen digitale Lösungen für 
eine zukunftsfähige, lebenswerte und 
wachsende Stadt, die auch umsetzbar 
sind“, so degewo-Vorstand Christoph 
Beck.
Neu in diesem Jahr ist die Einbindung 
der degewo-Mieter und -Mitarbeiter. 

Sie stimmen u. a. über die Themenkomplexe, für die Lösungen gesucht 
werden, ab: Zur Auswahl stehen z. B. die Bereiche „Lösungen für bezahl-
bares Wohnen“, „Neue Mehrwertdienste für Mieter“, „Energiewende im 
Wohnungsbestand“, „Mieterpartizipation“ oder „Sharing“.
Wie bereits in 2017 kann der Gewinner ein Pilotprojekt mit degewo um-
setzen. Zudem winkt ein Preisgeld in Höhe von 3.000 €. Auch dieses Jahr 
werden wieder Mentoren und Experten die Finalteilnehmer im Hinblick 
auf ihr Business Model, Produkt, Fundraising und Teambuilding coachen. 
Bewerbungen für Gründer und Start-ups sind bis zum 6. Juli 2018 möglich. 
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Über Glasfaserkabel kön-
nen Internetbandbreiten 
von bis zu 400 Mbit/s 
erhalten werden
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Arbeitskreis StadtSpuren

Ein Beispiel für Betriebskosten
management aus Potsdam

Seit 1997 existiert in Potsdam der Arbeitskreis StadtSpuren. Dabei handelt 
es sich um einen freiwilligen Zusammenschluss der sozialen Wohnungs-
wirtschaft aus neun Wohnungsunternehmen, die zusammen rund 34.000 
Wohnungen bewirtschaften. Das sind ca. 40 % aller Mietwohnungen in 
Potsdam. Ein Schwerpunktthema des Arbeitskreises sind die Betriebskos-
ten, deren Entwicklung weder von der kommunalen Wohnungsgesellschaft 

ProPotsdam GmbH noch 
von den sieben beteiligten 

Weitere Informationen: 
www.wohncom.de
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Weitere Informationen: 
www.stadtspuren.com
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Herausgegeben vom VNW Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V.

Betriebskosten aktuell
Juni 2018

Betriebskosten aktuell online
Sämtliche seit 2004 erschienenen Ausgaben  

„Betriebskosten aktuell“ stehen unter

www.vnw.de/publikationen/betriebskostenaktuell 
als Download zur Verfügung.

Heizkostenabrechnung

Was Liegenschaftsdaten der  
Heizung hergeben können

Daten aus der Heizkostenabrechnung sind eigentlich viel zu 
schade, um sie nur in der Abrechnung zu belassen. In den 
Abrechnungen schlummert eine Vielfalt interessanter Infor-
mationen, die für viele Bereiche im Wohnungsunternehmen 
relavant sind – seien es der Verbrauch der Heizungsanlage 
oder der Anteil des Warmwassers, die Messdienstkosten oder 
der Energieträger u. v. m. Selbst für die Energieausweise oder 
eine Verbrauchsanalyse der Mieter sind die Daten gut geeig-
net. Häufig werden die Abrechnungen für diese einzelnen 
Informationsbedürfnisse nochmals hervorgeholt, um sie 
punktuell nach diesen Daten zu durchsuchen, statt alle Infor-
mationen permanent in einer Datenbank vorrätig zu halten.
Die Firma WohnCom GmbH als ein Plattformbetreiber für das 
Betriebskosten-Benchmarking auf Basis der Geislinger Konvention hat ein 
Verfahren entwickelt, das die einmalige Extrahierung aller Informationen 
aus den Liegenschaftsabrechnungen und ihre Aufteilung auf Wirtschafts-
einheiten oder auch Gebäude ermöglicht. 

Damit wird das scheinbare Wirrwarr aus unterschiedlichen Zuordnungs-
ebenen aufgelöst. Abrechnungen verschiedener Messdienste und Energie-
träger (z. B. als Basis-Information für die CO2-Emission) werden vereinheit-
licht und die Daten aus den Abrechnungen jederzeit abrufbar.
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Logo des Arbeitskreises

HARMONISIERTE VERARBEITUNG VON ABRECHNUNGSDATEN
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Wohnungsgenossenschaften und dem Potsdamer Studentenwerk einfach 
hingenommen wird. So verhandeln sie regelmäßig vereint z. B. mit dem 
städtischen Versorger über günstigere Preise für Fernwärme, Erdgas oder 
Hausstrom zum Vorteil ihrer Mieter. Ein Teil der StadtSpuren-Mitglieder 
beteiligt sich am Betriebskosten-Benchmarking und ist Träger des Quali-
tätssiegels „Geislinger Konvention“. Über die Höhe und Entwicklung ihrer 
Betriebskosten einschließlich ihrer Einsparerfolge berichten sie regelmäßig 
in einem eigenen Exposé pro Unternehmen und informieren damit Mieter 
und Gremien. Zusätzlich gehen sie mit den Gesamtdaten in einem gemein-
schaftlichen Betriebskosten-Exposé an die lokale Presse und Politik.
„Das Betriebskosten-Benchmarking und die Erstellung der Exposés unter-
stützen unser eigenes Betriebskosten-Management. Mit der Veröffent-
lichung eines gemeinschaftlichen Exposés erzielen wir Wirkung in der 
Politik und den Medien“, so Matthias Pludra, Mitglied des Arbeitskreises 
und Vorstand der Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG.
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Frühjahrssitzung

Grundsatzdiskussion über Zukunft angestoßen

Am 27. März 2018 trafen sich die Mitglieder des Arbeitskreises Geislinger 
Konvention zu ihrer Frühjahrssitzung unter dem Dach des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. in 
Berlin. Die Sitzung leitete nach 20 Jahren zum letzten Mal Prof. Dr. Hans-
jörg Bach, der dem Arbeitskreis als einfaches Mitglied erhalten bleibt. Im 
Namen der Teilnehmer sprach ihm Siegfried Rehberg Dank und Anerken-
nung für sein langjähriges Engagement aus. Künftig werden Vorsitz und 
Leitung des Arbeitskreises von Prof. Dr. Andreas Saxinger, Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen/Geislingen (HfWU), Siegfried Rehberg 
und Michael Pistorius wahrgenommen. Mit dieser breiter aufgestellten 
Führungsstruktur soll der Übergang in eine nachhaltige Zukunft des 
Arbeitskreises gewährleistet werden.
Der Arbeitskreis wird in diesem Jahr eine Grundsatzdiskussion über seine 
künftigen Inhalte, Ziele und Strukturen führen und die Ergebnisse in 
einem Strategiepapier festhalten. Manfred Sydow, Vorstand der Bremer 
GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen sowie Vorsitzender des 
Arbeitskreises Betriebswirtschaft der Arbeitsgemeinschaft großer Woh-
nungsunternehmen (AGW) und des Fachausschusses Betriebswirtschaft 
und Hausbewirtschaftung des GdW, sprach diesem Vorhaben als Basis 

für eine engere Zusammenarbeit sowohl mit dem GdW-Fachausschuss 
als auch mit der AGW seine Unterstützung aus. Einig waren sich alle, 
den Arbeitskreis als an 
die HfWU angebunde-
ne neutrale Plattform 
zu erhalten und ihn als 
Normierungsausschuss, 
Best-Practice-Plattform 
und Informationstool 
weiterzuentwickeln. Ein 
erster Schritt hierzu soll 
die Weiterentwicklung der 
Geislinger Konvention für 
die Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex und 
das Qualitätssiegel Nach-
haltiger Wohnungsbau 
(NaWoh) sein.

Weitere Informationen: 
www.hfwu.de/geislingerkonvention

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Jede zweite Abrechnung ist richtig!

Millionen Mieterhaushalte haben sie be-
reits bekommen, viele weitere erhalten sie 
in den nächsten Wochen und Monaten: Die 
Betriebskostenabrechnung für das Jahr 
2017. Und mit der gleichen Sicherheit wie 
die Weihnachtsansprache des Bundes-
präsidenten jedes Jahr im Fernsehen 
übertragen wird, lässt sich der Deutsche 
Mieterbund alljährlich mit der Aussage 
zitieren, dass „jede zweite Nebenkosten-
abrechnung falsch“ ist. Mal unterstellt, 
dass diese ja nur aus der Beratungspraxis 

der Mietervereine stammende und damit kaum repräsentative Feststel-
lung richtig ist, könnte man darauf im Umkehrschluss mit einem Zitat 
eines bekannten Kollegen aus der Wohnungswirtschaft antworten, dass 
„jede zweite Abrechnung richtig“ ist! Richtig ist in jedem Fall, dass die 
Betriebskostenabrechnung eine komplexe Angelegenheit mit hohen 
inhaltlichen und rechtlichen Anforderungen ist. Da kann sich schon mal 
ein Fehler einschleichen, ohne dass eine böse Absicht dahintersteckt.
Im Geschosswohnungsbau wird die Betriebskostenabrechnung von vielen 
Mietern insbesondere auch deswegen kritisch beäugt, weil es nicht nur 
um die korrekte Abrechnung, sondern auch um die richtige Verteilung 

der Kosten geht. Bei den verbrauchsabhängigen Kosten, wie z. B. den 
Heizkosten, wird diesem Umstand mit im Verhältnis zum Einsparpoten-
zial überproportional teurer Messtechnik Rechnung getragen. Jenseits 
aller rechtlichen Aspekte schwingen bei vielen aber auch ganz stark 
Gerechtigkeitsgefühle mit. „Warum soll ich für die Spielplatzpflege 
zahlen, obwohl ich keine Kinder habe? Warum werde ich an den Aufzugs-
kosten beteiligt, obwohl ich im Erdgeschoss wohne? Warum muss ich als 
1-Personen-Haushalt genauso viel für die Abfallentsorgung zahlen wie 
die 3-köpfige Familie?“ Das sind nur einige der Fragen, mit denen sich die 
Betriebskostenabrechner auseinandersetzen müssen. Zur Beantwortung 
lohnt sich im Zweifel ein Blick in den Mietvertrag oder ins Gesetz. Klar ist 
aber, dass es bei der Betriebskostenabrechnung im Mehrfamilienhausbe-
reich keine absolute Gerechtigkeit geben kann. Der Bundesgerichtshof 
hat deshalb schon vor langer Zeit festgestellt, dass Mieter hier mit gewis-
sen Ungenauigkeiten leben müssen und keine 100 % ige Cent-Genauigkeit 
erwarten dürfen. Was sie erwarten dürfen, ist eine inhaltlich und formell 
korrekte Betriebskostenabrechnung, zu der ihnen ihr Vermieter jegliche 
erbetene Auskunft erteilen wird. Von den Mietern und den Mieterver-
einen sollte im Gegenzug erwartet werden, dass sie ihre Einwände und 
Bedenken so zügig artikulieren, dass diese – wenn nötig und möglich – 
noch innerhalb der Abrechnungsfrist des Vermieters berücksichtigt und 
Korrekturen durchgeführt werden können.
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HfWU-Immobilien-Kongress
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Abfallmanagementdienstleistungen

Nicht nur als PerformanceContracting umlagefähig

In der Praxis unbestritten und über Betriebskosten-Benchmarking-
Vergleiche nachweisbar führen Abfallmanagementdienstleistungen zu 
Kostenreduzierungen, da durch die Nachsortierung der Abfälle die Anzahl 
der kostenpflichtigen Restmüllbehälter reduziert und die Anzahl der 
Wertstoffbehälter erhöht werden können. Mit der Installation von Müll-
schleusen kann dieser Effekt noch verstärkt werden.
Während die Kosten des Betriebs der Müllschleusen (Müllmengenerfas-
sungsanlagen) spätestens mit dem Inkrafttreten der Betriebskosten-
verordnung (BetrKV) zum 1. Januar 2004 problemlos umgelegt werden 
dürfen (siehe hierzu auch BGH-Urteil vom 6. April 2016 – VIII ZR 78/15), 
wird die Umlagefähigkeit der Kosten des Abfallmanagements oft in Frage 
gestellt oder von besonderen Voraussetzungen abhängig gemacht. Eine 
davon ist, dass durch die Einschaltung eines Dienstleisters Einsparungen 

bei den Müllbeseitigungskosten erzielt werden müssen (so z. B. Langen-
berg/Zehelein, Betriebskosten und Heizkostenrecht, 8. Aufl. , H 74). 
Diese – ausschließlich auf Einsparungen reduzierte – Interpretation greift 
nach hiesiger Auffassung aber zu kurz. Das reine Performance-Contrac-
ting, das sich aus den erzielten Einsparungen finanziert, spiegelt zwar am 
ehesten den Wirtschaftlichkeitsgrundsatz wider, stößt als Vertragsmodell 
aber an Grenzen, wenn die Optimierungseffekte ausgereizt sind. Als wei-
teres Problem ergibt sich, dass die Ausgangsgrundlage zur Berechnung 
der Einsparung mit fortlaufender Vertragsdauer zeitlich immer weiter 
zurückliegt. Es stellt sich dann die Frage, ob und in welcher Höhe Abfall-
managementkosten weiterhin umgelegt werden dürfen.
Die Praxis hat gezeigt, dass Optimierungseffekte bei den Müllbeseitigungs-
kosten insbesondere bei größeren Wohnanlagen mit entsprechender Fluktu-
ation i. d. R. dauerhaft nur unter Beibehaltung des Abfallmanagements zu 
gewährleisten sind. Vor diesem Hintergrund und angesichts der in § 2 Nr. 8 
BetrKV weiter als bisher gefassten Kosten der Müllbeseitigung (wobei die 
dortige Aufzählung wegen der Verwendung des Begriffes „namentlich“ 
ohnehin nicht abschließend ist) dürfte einer fortgesetzten Umlage unter 
Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots nichts im Wege stehen, dies 
auch unabhängig von der Vertragsgestaltung z. B. in Form eines Dienst-
leistungsvertrages. Der Gesamtbegriff des „Abfallmanagements“ findet 
sich zwar nicht im Betriebskostenkatalog, gleichwohl aber der Hinweis 
auf entsprechende „nicht öffentliche Maßnahmen“ der Abfallentsorgung. 
Hierzu gehören zweifelsfrei die von einem privaten Anbieter erbrachten 
Leistungen im Abfallmanagement, von denen die Mieter dauerhaft auch 
dann profitieren, wenn die Müllbeseitigungskosten bereits optimiert sind.

Abfallmanagement: Ein Haufen Müll muss nicht gleich ein Haufen Kosten sein
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Hauswartkosten 

Nicht nur die Höhe zählt

Die den Mietern in Rechnung gestellten Hauswartkosten können erheb-
lich voneinander abweichen. Gründe dafür gibt es viele: Seien es das 
unterschiedliche Aufgabenspektrum des Hauswarts, die Anzahl, Größe 
und Ausstattung der von ihm betreuten Wohnungen, die Übertragung 
von Teilleistungen auf Fremdfirmen oder das komplette Outsourcing der 
Hauswarttätigkeit. 
Interessanterweise reagieren Mieter bei diesem Thema nicht nur 
kostenbewusst, sondern auch sozialverantwortlich. So haben sich Ge-
nossenschaftsmieter im Rahmen von Wohnzufriedenheitsbefragungen 
mehrheitlich bereit erklärt, für ihre Hauswartkosten ein paar ct/m2 mehr 

zu zahlen, wenn ihr Hauswart dafür angemessen und ordentlich bezahlt 
wird. Geiz ist eben doch nicht immer geil!

Hauswartkosten: Befragungen ergaben, dass für Mieter nicht nur die Höhe zählt
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DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG

Einsichtnahme in Belege anderer Mieter zulässig?
Ab dem 25. Mai 2018 ist die von der EU erlassene Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) anzuwenden. Obwohl bis zu diesem Zeitpunkt in 
Deutschland schon ein recht hohes Datenschutzniveau galt und sich an 
vielen Grundsätzen des bisherigen Bundesdatenschutzgesetzes nichts 
ändert, sind viele Unternehmensleitungen aufgeschreckt. Ob es an den 
drastisch erhöhten Strafen und Bußgeldern liegt, die bei Verstößen ge-
gen die DSGVO drohen? Lag die maximale Höhe bisher bei 300.000 €, 
können künftig bis zu 20 Mio. € oder 4 % des gesamten Umsatzes fällig 
werden.
Vor diesem Hintergrund fragen sich viele Vermieter (erneut), ob sie z. B. 
Mietern bei der Belegeinsichtnahme zu einer Heizkostenabrechnung 
auch die Einsichtnahme in die Einzelverbrauchsdaten der anderen 
Mieter gestatten dürfen, oder ob sie damit schon einen Bußgeld-be-
währten Verstoß gegen die DSGVO begehen. Zur Beruhigung sei gesagt, 
dass Datenschutzgesichtspunkte dem Einsichtsrecht des Mieters nicht 
entgegenstehen, auch soweit dieses sich auf Daten anderer Mieter 
oder Mietobjekte bezieht (Langenberg/Zehelein, Betriebskosten- und 
Heizkostenrecht, 8. Aufl., H 286). Schon das Landgericht Berlin hat 
mit Urteil vom 17. Oktober 2013 – 67 S 164/13 – den Anspruch des 
Mieters auf Einsichtnahme in die Verbrauchsdaten der anderen Mieter 
bejaht. Nur dadurch könne er prüfen, ob die Einzelverbrauchsdaten der 
anderen Mieter richtig addiert sind bzw. ob sie vom Gesamtverbrauch 
in einem nicht mehr hinnehmbaren Maße abweichen. In einem aktuel-
len Urteil vom 7. Februar 2018 – VIII ZR 189/17 – hat der Bundesge-

richtshof diese Auffassung noch einmal gestützt. 
Danach kann ein Mieter die Einsichtnahme in die 
vom Vermieter erhobenen Einzelverbrauchsdaten 
der anderen Nutzer eines gemeinsam versorgten 
Mietobjekts hinsichtlich der Heizkosten bean-
spruchen und muss dafür auch kein „besonderes 
Interesse“ darlegen. Also keine Sorge: Auch 
künftig muss ein Belegeinsichtsbegehren nicht 
aus Datenschutzgründen verweigert werden, um 
möglichen Sanktionen der DSGVO zuvorzukom-
men.
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Änderungen gefordert

Keine höheren Wohnkosten nach energetischer Modernisierung

Die Folgekosten energetischer Modernisierungen von Wohngebäuden 
werden zu selten bedacht und die ausschließliche Berechnung möglicher 
Energie- und Kosteneinsparungen greift oft zu kurz. Am Ende ist der 
Frust vieler Mieter groß, weil die geringeren Energiekosten durch eine 
Erhöhung der Miete und Betriebskosten mehr als aufgezehrt werden. 
Eine höhere Wohnkostenbelastung insgesamt ist die Folge. Darauf wurde 
im April 2018 auf dem in Berlin veranstalteten 3. WohnkostenTag 2018 
hingewiesen. Ausgerichtet wurde der Tag vom Institut für nachhaltige 
Immobilienbewirtschaftung (IfnI) in Kooperation mit BekoNet und dem 
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen e. V.
“Einspar-Killer“ Nummer eins seien demnach die nach umfassender 
Modernisierung infolge Wertfortschreibung gemäß § 22 Abs. 4 Bewer-
tungsgesetz stark steigenden Grundsteuern. IfnI-Leiter Prof. Dr. Andreas 
Saxinger: „Wir fordern den Gesetzgeber auf, energetische Modernisierun-
gen zu fördern und zu erleichtern. Die nach dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts notwendige Grundsteuerreform sollte deshalb für eine 
sozialverträgliche Änderung dieser Vorschrift genutzt werden.“

Ein weiterer Kostentreiber seien die infolge von Modernisierungen häufig 
notwendigen technischen Nachrüstungen, insbesondere im Bereich der 
Be- und Entlüftung mit entsprechend hohen Wartungskosten. Experten 
warnten vor zusätzlichen Verteuerungen, welche die jüngst beschlossene 
EU-Gebäuderichtlinie mit weiteren Energiesparauflagen für Wohngebäu-
de nach sich ziehen könnte. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion 
über die Bezahlbarkeit des Wohnens sei in der Politik eine ganzheitliche 
Betrachtung des Themas, die den Aspekt der Nachhaltigkeit auch unter 
ökonomischen Gesichtspunkten in den Fokus nimmt, zu vermissen. 
Saxinger: „Klimaschutz und Energieeinsparung dürfen nicht dazu führen, 
dass Mieter und 
Selbstnutzer sich 
ihre energetisch 
modernisierten 
Wohnungen nicht 
mehr leisten 
können!“

Weitere Informationen: 
www.bekonet.de/veranstaltungen

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Klimaschutz

Kein Königsweg in Sicht
Wie sich die Zeiten und Einschätzungen ändern, kann man am Thema Klimaschutz ablesen.  
Es wird immer deutlicher, dass viele Wege zum Klimaschutz führen, dass es „das eine Konzept”  
nicht gibt. Und es wird klar: Ohne Monitoring wird es nicht weitergehen.

Einschätzungen ändern sich, auch im Klimaschutz. 
Strom zum Heizen z. B. heißt heute Sektorkopp-
lung, war aber vor 25 Jahren eine Umweltschwei-
nerei und vor 50 Jahren Luftreinhaltung in den 
Städten. Erneuerbare Energien waren vor 25 Jah-
ren noch unendlich und kostenlos, derzeit gelten 
sie als knapp. Anfangs wurde im Überschwang 
verdrängt, dass die Nutzung erneuerbarer Ener-
gien Technik erfordert, die Geld kostet. Heute wird 
diskutiert, dass Anlagen zur Nutzung erneuerba-
rer Energien in der Bevölkerung keine Akzeptanz 
mehr finden, weswegen z. B. im Gebäudebereich 
der Energiebedarf stark sinken müsse. Wie immer 
sind Übertreibungen eines Aspektes nicht hilf-
reich, ausgewogene Klimaschutzkonzepte müs-
sen individuell Wärmeschutz und lokale Nutzung 
erneuerbarer Energien verbinden.

Klimaschutz ist unstrittig
Klimaschutz ist in der Wohnungswirtschaft un-
strittig. Aber: Gebäude werden nicht für den 
Klimaschutz gebaut, sondern damit Menschen 
darin wohnen. Viel zu lange vernachlässigte die 
Politik den sozialen und betriebswirtschaftlichen 
Hintergrund. Dabei haben bei den Wohnungsun-
ternehmen alle Investitionen in die Bestände 
standardmäßig einen Energieeffizienz- und Kli-
maschutzanteil. 
In der Wohnungswirtschaft werden unterschiedli-
che Konzepte verfolgt. Die Einen legen den Fokus 
auf mehr Wärmeschutz an der Gebäudehülle bis hin 
zum Passivhaus inklusive Wärmerückgewinnung. 
Die Anderen fokussieren die Energieversorgung 
teilsanierter Gebäude und Quartiere mit erneuer-
baren Energien. Sie nutzen z. B. Lagegunst sowie 

Bergrechte und planen die Versorgung mit heißem 
Thermalwasser oder sie bauen Eis- oder Erdspei-
cher, die solar erwärmt werden und als Wärmequel-
le für Wärmepumpen dienen. Deren Nutzungsgrad 
steigt so erheblich. Dritte setzen auf smarte Tech-
niken, Nutzerunterstützung, perfekte Regelung. 

Ist eines der Konzepte das Beste? 
Hier hilft der Blick auf einige Forschungsergebnisse:
•  Eine Untersuchung der Verbraucherzentralen 

von knapp 1.000 Brennwertgeräten zeigte, dass 
das Potenzial der Gerätetechnik für Energieein-
sparung oft vertan wird. Der Brennwertnutzen 
ist nur bei rund einem Drittel der Geräte ausrei-
chend, bei einem weiteren Drittel optimierungs-
bedürftig, beim letzten Drittel ungenügend.1 

•  Verschiedene Projekte von Wohnungsunterneh-
men zeigen, dass über die aktuelle EnEV hinaus 
verbesserter Wärmeschutz der Gebäudehül-
le den Energieverbrauch meist nicht adäquat 
verringert. Insbesondere Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung führen nicht zu den er-
warteten Einsparungen, verursachen jedoch 
zusätzliche Betriebskosten.2

•  Messergebnisse zeigen Jahresarbeitszahlen 
von Wärmepumpen für das Gesamtsystem 
einschließlich Speicher und Verteilung von 
durchschnittlich 2,2 bis 2,53. Ursache dieser 
ernüchternden Werte sind Stand-by-Verluste, 
höhere Raumtemperaturen und höherer Warm-
wasserverbrauch als in der Auslegung, fehlende 
Optimierung der Regelstrategie und die für die 
Reinwasserhygiene nötigen hohen Systemtem-
peraturen in Mehrfamilienhäusern. 

•  Analysen von smarten Techniken zeigen sehr 
große Spannweiten: von Mehrverbräuchen bei 
Smart-Home-Nutzern (wenn die Technik zur 
Komforterhöhung eingesetzt wird) über 0 % 
Einsparung bis hin zu 30 % Einsparung.4

•  Eine Analyse von acht Mehrfamilienhäusern in 
Bayern5 kommt zu dem Schluss, dass Abwei-

chungen der Verbräuche von den Bedarfswerten 
bei einfacheren Technikkomponenten auffallend 
niedriger sind als bei den komplexeren Konzep-
ten. 

Was sagen uns die bisherigen Erkenntnisse? 
Es gibt offensichtlich keinen Königsweg für den 
Klimaschutz. Zu niedrigen Energieverbräuchen 
führen sowohl wärmeschutz- als auch technik-
orientierte Projekte. Sie können in der Praxis aber 
mehr Energie verbrauchen als geplant. „Wir haben 
die Technik“ reicht daher nicht aus, um geplante 
Energieeinsparungen und damit Klimaschutzbei-
träge in der Praxis zu erreichen. Vielmehr ist es 
entscheidend, jeweils das Gesamtsystem zu opti-
mieren – einschließlich der Warmwasserbereitung, 
Speicherung und Verteilung. Maßstab und Mess-
latte für den Erfolg einer Maßnahme ist am Ende 
immer der gemessene Verbrauch. Dieser lässt sich 
nur durch ein Monitoring belegen. Bei komplexe-
ren Techniksystemen ist ein Anlagenmonitoring 
erfahrungsgemäß zur Fehlererkennung und für 
die Optimierung unverzichtbar. 

Fazit 
Jeder Bauherr anspruchsvoller Effizienzkonzepte 
muss ein Monitoring des Gesamtsystems mit-
planen und umsetzen. Und die bisherigen Erfah-
rungen mit energieeffizienten Gebäuden müssen 
endlich systematisch ausgewertet werden. Der 
Bund sollte ein großes Verbundforschungsvor- 
haben ins Leben rufen, das die Dos und Don‘ts für 
effektiven und effizienten Klimaschutz belastbar 
herausarbeitet.   

Dr. Ingrid Vogler 
Referatsleiterin  
Energie, Technik, Normung 
GdW, Berlin

THEMA DES MONATS

1 vzbv-Brennwertecheck 2011  http://t1p.de/pa7f 
2 GEWOFAG-Forschungshäuser  http://t1p.de/w593  
3 Fraunhofer-IBP-Mitteilung  http://t1p.de/ahnr 
4 Allianz Klimaschutz Pilotprojekt  http://t1p.de/u0jw,  
 Studie Ista  http://t1p.de/6w83 und  
 Energiemanagement  http://t1p.de/idau 
5 klima.ar.tum.de, Endbericht  http://t1p.de/4zqp
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Gebäude-Energiewende

Von der Scheindiskussion um energetische Standards  
zu wirtschaftlichen Lösungen 
Eine Auseinandersetzung über die Kosten des energetischen Bauens und Sanierens auf Faktenbasis findet 
kaum statt. Im Langzeitprojekt Referenz-Controlling-Gebäude (ReConGeb) ringen dagegen zehn Wohnungs- 
unternehmen sowie private Bauherren um wirksame Maßnahmen zum Erreichen energetischer Ziele und 
um die effiziente Mittelverwendung zur Reduktion von Heizkosten. Auf der Basis monatlicher Reports wird 
anhand der von ihnen eingebrachten 35 Gebäude Transparenz hergestellt. Erste Ergebnisse liegen vor.

Die Diskussion um „eine Verschärfung der EnEV“, 
Passivhäuser, reduzierte Dämmung, Mieter-
strom, Eisspeicher, all-electric oder Quartierslö-
sungen wird oft auf Basis unzureichender Studien 

und fehlender Daten geführt. Vermengt werden 
dabei i. d. R. Mehraufwendungen für tatsächlich 
energetisch wirksame Maßnahmen mit solchen, 
die „interessenbehaftet“ Einzug in das Bauwesen 
gefunden haben. 
Die systematische Auswertung und Schaffung 
einer Datengrundlage wird von den zuständi-
gen Organisationen, Verbänden und politischen 
Einrichtung nicht durchgeführt. Dies geschieht 
häufig aus Angst vor der Offenlegung von Feh-
lern. Eine Auseinandersetzung über die Kosten 

des energetischen Bauens und Sanierens auf 
Faktenbasis findet kaum statt. 
Hier bietet das auf 15 Jahre angelegte Projekt 
Referenz-Controlling-Gebäude (ReConGeb) eine 
Alternative, da es einen Wettstreit um wirksamen 
energetische Ziele darstellt und eine Fehlerkultur 
fördert. Die ersten Teilnehmer – Erbbauverein Köln 
eG, Gem. Bauverein eG zu Ahlen, GEWOG Porz eG, 
GGH Heidelberg mbH, GWG 1897 Köln rrh eG, GWG 
Schwerte eG, hwg Hattingen eG, Rheinwohnungs-
bau GmbH, Wohnungsverein Hagen eG und private 

Im Rahmen des Programms „50 Solarsiedlungen NRW“ wurde der sog. „Grüne Block“ aus den 1920er Jahren saniert und mit modernen Dachgeschosswohnungen ausgestattet. 
Das Energiekonzept der Kölner „Solarsiedlung Riehl“ verbindet hohe Dämmstandards, effiziente Verteilung und Nutzung von Gas- und Solarthermie mit der zugehörigen Quali-
tätssicherung. Die Gebäude mit jährlichen CO2-Emissionen von ca. 12 kg CO2/(m2a) für Heizung und Warmwasser sind Schrittmacher für die Energiewende im Gebäudebereich

THEMA DES MONATS

Jörg Ortjohann 
Vorstand 
Stiftung Energieeffizienz 
Köln 
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Bauherren – haben mittlerweile 35 Gebäude in das 
Projekt eingebracht. Monatliche Reports dienen 
dem Erproben robuster und wirtschaftlicher Lö-
sungen, welche nur auf Basis ausgewerteter und 
sorgfältig dokumentierter beispielhafter Projekte 
identifiziert werden können. Deshalb sollen hier 
erste Ergebnisse vorgestellt werden.

Das Ziel: Halbe Heizkosten und  
Emissionen bei gleichem Invest 
Im Projekt werden Lösungen für Neubau und Sanie-
rung gesucht, die eine optimale Balance zum Errei-
chen von Investitions-, Kosten- und Klimaschutz-
zielen darstellen. Es werden robuste Standards 
identifiziert, die auch angesichts zunehmenden 
Fachkräftemangels mit überschaubaren Folgeauf-
wendungen durchgeführt werden können. Hierzu 

notwendige Daten werden abgefragt, unabhängig 
aufbereitet und bereitgestellt. 
Für die Gebäude werden anhand von Messwerten 
und Abrechnungen Benchmarks erstellt. Monetä-
re Aufwendungen für energetische Maßnahmen 
und Instandsetzung werden in Relation zu wär-
megebundenen Nebenkosten gestellt. Zentral 
ist die Messung des Endenergieverbrauchs für 
alle eingesetzten Energieträger. Als Effizienzpa-
rameter werden Nutzungsgrade, Arbeitszahlen 
und Solarerträge ermittelt. Die Klimaschutzziele 
zur Einhaltung der max. Erderwärmung von 2°C 
sind dem Leitprojekt „100 Klimaschutzsiedlungen 
NRW“ entnommen. Konkretes Ziel sind wärmege-
bundene Nebenkosten in Höhe von 6 €/m2a. Die 
Klimaschutz-Zielwerte betragen 9 (Neubau) bzw. 
12 kg CO2/m2a (Sanierung). Übliche hocheffiziente 

Gebäude auch im Passivhaus- und KfW-40-Stan-
dard überschreiten diese Werte aufgrund falscher 
bzw. fehlender Zielsetzung und Kontrollen derzeit 
um durchschnittlich ca. 100 %.

Multiplikation von Praxiserfahrung
ReConGeb unterstützt innovative Wohnungsunter-
nehmen. Grundlage sind eine mit den Teilnehmern 
und dem wissenschaftlichen Beirat, Prof. Dr. Madjid 
Madjidi von der Hochschule für angewandte Wis-
senschaften München, abgestimmte Methodik zur 
Erfassung der Wirtschaftlichkeit, praxisbewährte 
Effizienzparameter mit zugehörigen Monitoring-
Routinen und Zielwertvorgaben aus den Solar- und 
Klimaschutzsiedlungen NRW. Effizienzparameter, 
Kostenkennwerte und Jahresbilanzen werden mo-
natlich, periodisch bzw. jährlich ausgetauscht. 

UMLAGEFÄHIGE WÄRMEGEBUNDENE NEBENKOSTEN VORAB (NICHT KLIMABEREINIGT) FÜR 2017

Neubau, Fernwärme-Solar, KfW 70 

Neubau, Pellets-Solar, 2-Leiter, KfW 40-70 

Neubau, Wärmepumpe-DLE, KfW 70 

Neubau, Passivhaus, Pellets-Solar, KfW 40

Sanierung, Passivhaus, Pellets-Solar, KfW 85

Sanierung, Gas-Solar, KfW 70 

Neubau, Wärmepumpe, PV-Anlage

Sanierung, 3-Liter-Haus, Fernwärme, WRG, KfW 55 

Neubau, Passivhaus, Gas-Solar, KfW 40

Neubau, Passivhaus, Gas-Solar, KfW 40

Neubau, Passivhaus, Wärmepumpe, Nahwärme, KfW 40

Sanierung, 3-Liter-Haus, Gas, WRG, KfW 85 

Neubau, Hackschnitzel-Gas-Solar, 2-Leiter, KfW 60 

Neubau, 3-Liter-Haus, Pellets-Solar, WRG, 2-Leiter, KfW 40 

Sanierung, Gas-Solar, KfW 100 

Neubau, 3-Liter-Haus, Pellets-Solar, WRG, 2-Leiter, KfW 40 

Sanierung, Gas-Solar

Neubau, Passivhaus, Fernwärme

Neubau, Passivhaus, Fernwärme, KfW 40 

Neubau, Wärmepumpe-Solar, WRG, KfW 55

Erwirtschafteter Betrag PV
Erwirtschafteter Betrag BHKW

Fernwärme Grundpreis
Fernwärme Arbeitspreis
Nahwärme Grundpreis
Nahwärme Arbeitspreis
Pellets Arbeitspreis
Hackenschnitzel Arbeitspreis
Strom Grundpreis
Strom Wärmepumpe (Strom für Beheizung)
Gas Grundpreis
Gas Arbeitspreis
Strom für el. Trinkwarmwasserversorgung
Strom dezentrale Hilfsenergie
Strom zentrale Hilfsenergie

Kosten betriebsgebunden

Gutschriften (auf Mieter umgelegt)

arithmetisches Mittel aller Siedlungen: 7,40 €/m2a) kumuliert

Kosten verbrauchsgebunden

Wartung
Vollwartung wie Kundendienst BHKW
Bedienung, Überwachung, Pflege
Zählermiete, Heizkostenabrechnung, Eichung
Verbrauchsanalyse, Kommunikation (Tel., Daten)
Schornsteinfegergeb., Emissionsüberwachung
Sonstiges wie Tankreinigung, Prüfung
Abgerechnete Werte aus Nachkalkulation (NK)
Vorjahreswerte (aus Abschätzung oder NK)
Abschätzung (ohne Kennzeichnung)

WRG: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung2-Leiter: 2-Leiter-Netz (zur Wärmeverteilung)
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Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch Teil-
nahmebeiträge der Wohnungsunternehmen bzw. 
Eigentümer. Je Gebäude bzw. Siedlung fallen ein-
malig 2.000 € an sowie jährlich 200 € inklusive Mo-
nitoring. Eine Startfinanzierung des Landes NRW 
unterstützt die Arbeit. Die Ludwig-Bölkow-Stiftung 
und die Stiftung Energieeffizienz wirken als Pro-
jektträger, wobei die Projektleitung gemeinnützig, 
unabhängig und ehrenamtlich erfolgt.

Erste Ergebnisse: Praktische Hinweise zum 
wirtschaftlichen Mitteleinsatz
Die Ergebnisse im Projekt werden auf Wunsch 
der Teilnehmer im Klartext untereinander aus-
getauscht. Die hier vorgestellten Rankings wur-
den aus Datenschutzgründen anonymisiert. Den 

Teilnehmern gingen im ersten Projektjahr 2017 
Rankings über die vorläufigen wärmegebunde-
nen Nebenkosten, Solarerträge und Arbeitszahlen 
von Wärmepumpen zu. Der Abgleich der Kosten 
erfolgt anhand der Jahresabrechnungen 2017, 
die Abfrage von Daten passt sich an die internen 
Abläufe der teilnehmenden Wohnungsunterneh-
men an. Für 2019 werden die ersten belastbaren 
Gesamtkostenauswertungen erwartet.
Aus 2017 liegen jedoch erste aussagekräftige 
Rankings für umlagefähige wärmegebundene Ne-
benkosten (nicht klimabereinigt) sowie für solare 
Erträge vor. Sie sind u.a. in der Abbildung auf Seite 
47 dargestellt und erläutert.
Mit Kosten-Benchmarks werden den Teilnehmern 
zeitnahe Informationen zur Gebäudebewirtschaf-

tung zur Verfügung gestellt. Hier dargestellt sind, 
noch im Vorabzug ohne Abgleich mit den Jahres-
rechnungen 2017, die vorab ermittelten umlage-
fähigen wärmegebundenen Nebenkosten. Das Ran-
king ermöglicht über die Heizkostenabrechnung 
hinaus die Bewertung der gesamten Heizkosten: 
Enthalten sind verbrauchs- und betriebsgebun-
dene Kosten, Gutschriften, Aufwendungen für 
Heizkostenabrechnung und Hilfsenergie auch in 
den Wohnungen z. B. für Lüftungsanlagen (teil-
weise plausible Schätzwerte). Die Daten werden 
quartalsweise anhand der Endenergiezählerwer-
te, Preisfaktoren und Vorjahreswerte ermittelt. 
Belastbare Gesamtkostenauswertungen mit Ge-
genüberstellung der zugehörigen finanziellen 
Aufwendungen werden ab 2019 erwartet. 

BEISPIEL FÜR EFFIZIENZPARAMETER: RANKING SOLARERTRÄGE 

Dargestellt sind die spezifischen Solarerträge im laufenden Jahr, bezogen auf die 
Aperturfläche. Das Diagramm ist eine Trendaussage und bezieht sich auf den unge-
fähren Zeitraum.  Ungenauigkeiten entstehen z. B. durch die nicht stichtagsgenaue 
Zählerauslesung. Die Sollwerte in solaren Garantieverfahren werden je Anlage 

vereinbart. Die Werte werden durch die Auslegungsparameter, die Systemtechnik 
und das Risiko der Vertragspartner beeinflusst. Für eine laufende Überwachung und 
den Vergleich der Anlagen wird vereinfacht von Erfahrungswerten vermessener 
Anlagen und den Vorgaben der deutschen Förderung des Bundes ausgegangen.

Spezifischer Kollektorertrag pro Jahr, arithmetisches Mittel: 279

kumulierter Ertrag in kWh/m2(Ap)

475

419

416

412

405

395

386

382

370

353

352

350

344

338

332

329

317

299

289

272

212

210

165

129

128

102

93

77

21

0

1. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage S10 

2. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage S4 

3. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage H1 

4. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage H9 

5. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage H7 

6. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage P18 

7. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage S2 

8. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage H5 

9. Neubau, 3-Liter-Haus, Pellets-Solar, WRG, 2-Leiter, KfW 40 

10. Sanierung, Passivhaus, Pellets-Solar, KfW 85 

11. Sanierung, Gas-Solar, KfW 100 

12. Neubau, Pellets-Solar, 2-Leiter, KfW 40-70, Anlage 1 

13. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage S8 

14. Sanierung, Gas-Solar 

15. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage P16 

16. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage P20 

17. Neubau, Pellets-Solar, 2-Leiter, KfW 40-70, Anlage 2 

18. Neubau, 3-Liter-Haus, Pellets-Solar, WRG, 2-Leiter, KfW 40 

19. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage H3 

20. Neubau, Hackschnitzel-Gas-Solar, 2-Leiter, KfW 60 

21. Neubau, Wärmepumpe-Solar, WRG, KfW 55, Anlage 1 

22. Neubau, Passivhaus, Pellets-Solar, KfW 40 

23. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage S12 

24. Neubau, Passivhaus, Gas-Solar, KfW 40 

25. Neubau, Wärmepumpe-Solar, WRG, KfW 55, Anlage 2 

26. Neubau, Wärmepumpe-Solar, WRG, KfW 55, Anlage 3 

27. Neubau, Wärmepumpe-Solar, WRG, KfW 55, Anlage 4 

28. Neubau, Passivhaus, Gas-Solar, KfW 40 

29. Sanierung, Gas-Solar, KfW 70, Anlage S6 

30. Neubau, Fernwärme-Solar, KfW 70 

Ergebnis ≥ Soll  
(382 kWh/m2a)
Abweichung Sollertrag
Erhebliche Abweichung

Umrahmten Balken liegen  
jeweils geeichte Zähler zugrunde

2-Leiter: 2-Leiter-Netz (zur  
Wärmeverteilung)



Die Bewertung der spezifischen Erträge von So-
larwärmeanlagen erfolgt anhand der gemessenen 
spezifischen Energiemengen [kWh/m2 Kollektor-
flächeAp] mit einer Einstufung in bestimmungs-
gemäß betriebene Anlagen (grün), Anlagen mit 
geringen (gelb) und hohen Abweichungen (rot) 
vom Regelbetrieb, wie sie die nebenstehende Ab-
bildung zeigt. In monatlichen Rankings werden 
insbesondere bei „roten“ Anlagen Informationen 
zur Betriebsverbesserung erteilt.
Das Ranking der Jahreserträge 2017 zeigte eine 
erhebliche Abweichung zwischen bestimmungs-
gemäß betriebenen Anlagen und solchen mit ho-
hen Abweichungen. In 15 % der Anlagen wurden 
2017 Maßnahmen zur Nachbesserung eingeleitet.

Multiplikation robuster Maßnahmen 
Die überwiegende Anzahl der bestimmungsgemäß 
betriebenen Solarwärmeanlagen befinden sich in 
der Solarsiedlung Riehl der Erbbauverein Köln eG. 
Für die dort installierten 14 Solarwärmeanlagen 
wurden zur Sicherstellung der Erträge Garantie-
verträge geschlossen. Die Kollektorfelder decken 
seit 15 Jahren ca. 15 % des jährlichen Verbrauchs 
an Heizwärme und Warmwasser. Auch im Neben-
kosten-Ranking schneidet die gering technisierte 
Solarsiedlung Riehl mit natürlicher Belüftung und 
kurzen Leitungswegen gut ab. Hierfür maßgebliche 
Gas-Verbrauchswerte von ca. 50 kWh/m2a werden 
ansonsten nur von hoch technisierten Lösungen 
im PH-Standard erreicht. Interessant ist die Aus-
wertung von Lüftungs- und Verteilverlusten, die 
mit dem wissenschaftlichen Projektbeirat erfolgt.

Aus Fehlern lernen
Zwei Solaranlagen mit erheblichen Abweichungen 
befinden sich in ansonsten vorbildlichen Passivhäu-
sern. Hier stellte sich im Zuge der Abnahme heraus, 
dass die installierte Wärmeversorgung physikalisch 

Mieterstromprojekte, wie hier bei der HWG eG in Hattingen, können die Nützlichkeit von  
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen erhöhen. Ziel des ReConGeb-Projekts sind zuverlässige  
Erkenntnisse nach Gebäude- und Technologietypen 

nicht funktionieren konnte. Ursache ist eine nicht 
abgestimmte Systemschaltung, die verhindert, 
dass Solarwärme aus Solar-Pufferspeichern in Be-
reitschaftsspeicher gelangt. Die Schaltung wurde 
laut Angabe des Herstellers bereits „1.000-mal im 
Markt verbaut“. Erst durch die zeitnahe Kontrol-
le im Projekt ReConGeb fiel die Fehlfunktion auf. 
Dies konnte vor der Abnahme festgestellt werden, 
sodass Nachbesserungen eingefordert werden 
können. Lösungen im Projekt sollen auch anderen 
Wohnungsunternehmen nutzen, indem Hersteller 
Änderungen in ihre Produktflotte übernehmen.

Routinen für nachhaltigen Einkauf und 
Heizkosten-Controlling
Die ersten Ergebnisse zu Heizkosten und Solarerträ-
gen zeigen die Hindernisse insbesondere im Einkauf 
energetisch wirksamer Systeme. Hier fehlen Stan-
dards zur Fixierung von Zielwerten und Kontrol-
len. Der Nutzen von Maßnahmen ist dabei fern der 
EnEV sowie der KfW-Förderung anhand belastbarer 
Endenergie- und Heizkostenermittlungen, fixierter 
Effizienzparameter und Umweltziele anzugeben. 
Zugehörig sind z. B. Garantievereinbarungen und 
Erfolgskontrollen. „Kontrollgremien, wie z. B. der 
Aufsichtsrat, verlangen bei Neubau- und Sanie-
rungsprojekten einen Nachweis der Wirtschaft-
lichkeit. Genauso müsste ein additiver Nachweis 
zur effizienten Mittelverwendung in energetische 
Maßnahmen abgefragt werden, um Fehlinvestitio-
nen zu vermeiden. Hier sind Investitionen, Nutzen 
und Maßnahmen zur Absicherung des Erfolges dar-
zulegen“, betont in diesem Zusammenhang Uwe 
Neuhaus, wohnungswirtschaftlicher Beirat des 
ReConGeb-Projekts und ehemaliger Vorstand der 
Erbbauverein Köln eG. 

Weitere Informationen: 
www.recongeb.org

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Eisspeicher

Erfolg oder Flop? Unterschiedliche Erfahrungen  
mit innovativer Technologie
Heizen mit Eis – dieser Ansatz sorgt in der breiten und physikalisch nicht sonderlich bewanderten  
Öffentlichkeit noch immer für Kopfschütteln. Doch in der Wohnungswirtschaft ist mittlerweile eine  
Reihe von Projekten mit Eisspeichern realisiert worden. Die Erfahrungen der Unternehmen fallen  
dabei sehr unterschiedlich aus.

In Rostock äußert man sich fast schon euphorisch. 
„Wir sind sehr zufrieden mit dieser Technologie“, 
heißt es beim städtischen Wohnungsunternehmen 
WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft 
mbH, die 2015 in zwei Neubauten im Fritz-Meyer-
Scharffenberg-Weg eine Eisspeicherheizung in 

Betrieb nahm. „Die Anlage arbeitet reibungslos.“ 
Ganz anders klingt es bei der Unternehmens-
gruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt, die 
ebenfalls 2015 in ihrem Energiehaus Plus auf 
dem Riedberg in Frankfurt a. M. ein innovatives 
Energiekonzept inklusive Eisspeicher realisierte. 

Ohne Wärmetauscher kann ein Eisspeicher nicht funktionieren

THEMA DES MONATS
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„Die praktische Umsetzung hält noch nicht, was 
der theoretische Anspruch verspricht“, sagt Jens 
Duffner, Leiter der Unternehmenskommunikation. 
„Auch wirtschaftlich können wir im Moment kein 
positives Fazit ziehen.“  
Eine Technologie, zwei Meinungen – das Potenzial 
von Eisspeichern wird in der Wohnungswirtschaft 
sehr unterschiedlich eingeschätzt. Dabei ver-
spricht die Technologie gleich mehrere Vorteile: 
Mit Eisspeichern lässt sich auf eine Art und Weise 
heizen und kühlen, die sowohl die Umwelt als auch 
den Geldbeutel der Mieter schont und die zudem 
die Möglichkeit bietet, zeitweise anfallende Strom-
überschüsse in Wärme umzuwandeln.
Konkret handelt es sich beim Eisspeicher um einen 
bis zu 1.500 m3 großen, unterirdischen Behälter, 
der mit normalem Leitungswasser gefüllt ist. Die-
ser Speicher dient sowohl zum Heizen (im Winter) 
als auch zum Kühlen (im Sommer). „In der Heizpe-
riode entzieht die Wärmepumpe dem Eisspeicher 
so viel Wärme, dass dieser auf 0° Celsius abkühlt 

und dann zu vereisen beginnt“, schildert Bernd 
Schwarzfeld vom Hamburger Ökoplan Büro für 
zeitgemäße Energieanwendung das Prinzip. Der 
Clou dabei: Wenn Wasser zu Eis wird, wird Kris-
tallisationsenergie frei, die mithilfe einer Wärme-
pumpe zum Heizen oder zur Warmwasserberei-
tung genutzt werden kann. Zum Ende des Winters 
ist der Speicherinhalt dann weitgehend gefroren, 
sodass er als Kältequelle für die Gebäudekühlung 
zur Verfügung steht. Ein Eisspeicher steht somit 
nie allein, sondern wird immer zusammen mit 
anderen Komponenten eingesetzt, nämlich einer 
Wärmepumpe sowie i. d. R. einem Feld aus Solar-
kollektoren oder -absorbern, die Wärme aus der 
Sonne und der Außenluft gewinnen. 

Rund 40 Anlagen realisiert
Nach Angaben des Energiesystemherstellers 
Viessmann hat die Wohnungswirtschaft bisher 
bundesweit rund 40 Eis-Energiespeicheranlagen 
installiert – für ein Spektrum, das vom klei-

Die schematische Darstellung 
zeigt, dass sich der Eisspeicher 
neben dem Gebäude befindet

Einschalung für ei-
nen Eis-Energiespei-
cher. Die Abmessun-
gen des Speichers 
werden nach der 
jeweils benötigten 
Leistung individuell 
berechnet
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neren Mehrfamilienhaus bis hin zu Anlagen mit 
über 500 Wohneinheiten reicht. „Die Nachfrage 
der Wohnungswirtschaft nach Eis-Energiespei-
chersystemen ist steigend“, berichtet Wolfgang 
Rogatty, Pressesprecher von Viessmann. „Die 
Branche sucht nach innovativen Konzepten, um 
den Mietern trotz steigender Energiekosten lang-
fristig niedrige Betriebskosten bei gleichzeitig ho-
her Betriebssicherheit anbieten zu können.“
Zu den Wohnungsunternehmen, die mit dieser 
Technologie arbeiten, zählen die Vivawest Woh-
nen GmbH (in der Klimaschutzsiedlung Köln-
Porz), die Pforzheimer Bau & Grund GmbH (in 
einem modernisierten Wohnhochhaus in Pforz-
heim) und die Siedlungswerk GmbH Wohnungs- 
und Städtebau mit Sitz in Stuttgart. Letztere 
setzte die Eisspeichertechnologie beim 2016 
fertiggestellten ersten Bauabschnitt eines neuen 
Wohnviertels in der Stuttgarter Nordbahnhof-
straße ein. „Wir entwickeln seit Jahren innovati-
ve Energiekonzepte für unsere Projekte mit dem 
Ziel, möglichst viel Energie aus dem Grundstück 
zu gewinnen“, sagt Daniel Krehl, Assistent der Ge-
schäftsführung. Weil bei diesem Grundstück sol-
che direkten Energiequellen nicht zur Verfügung 
standen, entwickelten die Planer ein Konzept, das 
auf die Speicherung von Wärme in einem 800 m3 
großen Eisspeicher setzt. 
Mit dem Funktionieren der Anlage zeigt sich Krehl 
sehr zufrieden. „Die Komponenten funktionieren 
alle einwandfrei, unsere Erwartungen wurden 
voll erfüllt.“ Wie sich das auf das Portemonnaie 
der Bewohner der 125 Einheiten auswirkt, lässt 
sich allerdings noch nicht sagen, da noch keine 
Verbrauchsabrechnung vorliegt. Anders bei der 
WIRO in Rostock: Die Mieter der 39 Wohnungen 

im Fritz-Meyer-Scharffenberg-Weg zahlten 2016 
(die Abrechnung für 2017 war bei Redaktions-
schluss noch nicht fertiggestellt) 0,44 €/m2 und 
Monat für die warmen Betriebskosten. In einem 
vergleichbaren Haus mit einem Fernwärmean-
schluss liegen die Kosten nach Angaben der WIRO 
um mindestens ein Drittel höher.
Nach ursprünglichen Angaben aus dem Jahr 2015 
sollte der Rostocker Eisspeicher eine CO2-Einspa-
rung von 61,7 t und eine Energieeinsparung von 
209.000 kWh/a bringen. Ob sich das bestätigt 
hat, kann die WIRO nicht sagen, da das Unter-
nehmen nach eigenen Angaben kein Monitoring 
durchführt.

Vorzeigeprojekt in Hamburg
Genauere Angaben gibt es beim größten und be-
kanntesten Eisspeicherprojekt in der Wohnungs-
wirtschaft, das die Eisenbahnbauverein Harburg 
eG (EBV Harburg) vor einigen Jahren in Hamburg 
fertigstellte und das rund 500 Bestandswohnun-
gen aus den 1950er Jahren mit Wärme versorgt 
(siehe den Artikel auf Seite 54 in diesem Heft). 
Nach Angaben von Bernd Schwarzfeld, der das 
Projekt geplant hat, konnten Betriebskosten und 
Emissionen um 80 % gesenkt werden. Damit betru-
gen die monatlichen Betriebskosten laut Joachim 
Bode, Vorstand des EBV Harburg, durchschnittlich 
monatlich 0,65 €/m2 (2014), 0,69 €/m2 (2015) 

Dank Eisspeicher zahlen die  
WIRO-Mieter im Fritz-Meyer-
Scharffenberg-Weg in Rostock sehr 
niedrige warme Betriebskosten

Blick ins Innere des von der Siedlungswerk GmbH in Stuttgart errichteten Eisspeichers
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und 0,53 €/m2 (2016). Den Betrieb der Anlage be-
zeichnet Bode als „zufriedenstellend“. Zwar habe 
die Wartungsfirma Probleme mit dem Ammoniak, 
das als Treibmittel in der Wärmepumpe verwendet 
wird; diese Probleme seien aber beherrschbar.
Dr. Ingrid Vogler, Referatsleiterin Energie, Tech-
nik, Normung beim GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., 
weist in diesem Zusammenhang auf eine besondere 
Herausforderung hin. Diese besteht in ihren Augen 
„in der Koordination der verschiedenen Wärmeer-
zeuger, also in der Steuerung: Je nach Zustand des 
Gesamtsystems müssen die einzelnen Bestandtei-
le Solarthermie, Wärmepumpe, Eisspeicher und 
Brennwerttherme anteilig arbeiten.“
Gar nicht gut funktioniert das beim Projekt der 
Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/
Wohnstadt auf dem Frankfurter Riedberg. „Der 
Eisspeicher ist in der Theorie eine sicher innova-
tive und sinnvolle Komponente“, sagt Unterneh-
menssprecher Jens Duffner. Schwierig sei aber das 
„Zusammenspiel mit anderen Komponenten wie 
z. B. den Absorbern“. Das Gebäude sei „ein sehr 
komplexes Gesamtsystem, dessen Aussteuerung 
schwierig ist“. Dies bedinge einen hohen Aufwand 

in der technischen Betreuung. Da es das Ziel des 
Unternehmens sei, Gebäude zu bauen, „die einem 
hohen Energiestandard entsprechen, aber gleich-
zeitig ohne erhöhten Aufwand zu betreiben sind“, 
sehe man „im Moment davon ab, die Eisspeicher-
technologie in weiteren Gebäuden zu installieren“.

Je größer, desto günstiger
Vollauf überzeugt von der Technologie ist hinge-
gen Bernd Schwarzfeld vom Büro Ökoplan. Der 
Eisspeicher erlaube es der Wohnungswirtschaft, 
die Energiewende in die eigenen Hände zu neh-
men, argumentiert er. Dabei eigne sich die Tech-
nologie sowohl für den Neubau als auch für den 
Bestand – und zwar besonders dort, wo mehrere 
Gebäude oder ganze Quartiere damit ausgestattet 
würden. 
„Je größer man die Anlage konzipiert, desto gerin-
ger sind die Kosten pro m2 Nutzfläche“, erläutert 
Schwarzfeld. Konkret: Bei einem Einfamilienhaus 
betragen die Kosten nach seinen Angaben rund 
30.000 € pro Wohneinheit, bei einer Anlage mit 
500 Wohnungen hingegen nur 2.500 €. Der Grund 
für diese Differenz liegt im hohen Anteil der So-
wieso-Kosten. Für das Projekt des EBV Harburg 

mussten laut Schwarzfeld 250 €/m2 Wohnfläche 
ausgegeben werden; eine Vollmodernisierung mit 
Fassadendämmung hätte nach seinen Angaben 
hingegen 400 bis 600 €/m2 gekostet. 

Auf dem Weg zu Power-to-heat
Am Ende ist die Entwicklung der Eisspeichertech-
nologie noch nicht. Als besonders vielversprechend 
bezeichnen Fachleute die Sektorenkopplung, also 
die Verbindung von Strom, Wärme, Mobilität und 
Industrie. Eisspeicher eignen sich „sehr gut für 
den Power-to-heat-Einsatz, bei dem preisgüns-
tiger Überschussstrom aus Windkraft- und Pho-
tovoltaikanlagen dazu genutzt wird, um über die 
Wärmepumpe in Wärme umgewandelt und im Eis-
Energiespeicher bevorratet zu werden“, erläutert 
Viessmann-Sprecher Wolfgang Rogatty.
Dabei funktioniere der Eisspeicher wie ein „Strom-
schwamm“, verdeutlicht dies Energieplaner Bernd 
Schwarzfeld. Für ihn ist Power-to-heat keine reine 
Theorie: In einem weiteren Hamburger Wohnge-
biet realisiert der EBV Harburg derzeit diesen An-
satz, um mithilfe von vier kleineren Eisspeichern 
eine Anlage mit rund 500 Wohnungen mit Wärme 
zu versorgen. 
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Eisspeicher in Hamburg

Heizen mit überschüssigem Ökostrom und Eis-Energie
Mit drei innovativen Heizanlagen erspart die Eisenbahnbauverein Harburg eG (EBV) im Süden Hamburgs 
ihren Mitgliedern durchschnittlich die Hälfte der Heizkosten, der CO2-Ausstoß sinkt sogar um 80 %.  
Und das bei rund einem Viertel der üblichen Investitionskosten. Möglich machen dies Eis-Energiespeicher 
und Großwärmepumpen, die insgesamt 451 Wohnungen beheizen.

Die von 2017 bis 2019 errichteten Anlagen sind 
das zweite Projekt mit Eis-Energiespeichern, das 
die traditionsreiche Baugenossenschaft umsetzt. 
2014 ging eine erste Anlage in Hamburg-Wilstorf 
in Betrieb. Dort werden 544 Wohnungen aus ei-
nem 1.500 m3 fassenden Eis-Energiespeicher vor-
wiegend mit Wärme aus Luft, Sonne, umgeben-
dem Erdreich sowie den Gebäuden selbst versorgt 
(siehe Infokasten).
Das neue Projekt des EBV im Wohngebiet Reese-
berg nutzt vor allem überschüssigen Wind- und 
Solarstrom. Zu bestimmten Zeiten ist in Nord-

Die Eis-Energiespeicher mit jeweils rund 500 m3 Inhalt wurden in offener Bauweise zwischen 
den Hauszeilen gebaut. Später ist von ihnen nichts mehr zu sehen

THEMA DES MONATS

Volker Lehmkuhl 
Presseagentur  
und freier Journalist
Herrenberg

BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG DER LEISTUNGEN IN EINEM EIS-ENERGIESPEICHERSYSTEM MIT 120 m3

1

6

3

5

26 198 kWh

7

2 724 kWh

9

7076 kWh

10

-1211 kWh

4

60 674 kWh

2

20 489 kWh

8

10 764 kWh

1  Eis-Energiespeicher (120 m3)

2  Energie aus Eisspeicher 

3  Wärmepumpe und Regelung

4  Gesamtenergie Wärmepumpe – 
Gebäude

5  Energie aus Kollektordirektbetrieb

6  Solar-Luftabsorber (Kollektor)

7 Energie aus Kollektor

8  „natural cooling“

9  Wärmegewinnung aus dem  
Erdreich

10  Wärmeverluste ins Erdreich
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deutschland Ökostrom im Überfluss vorhanden. 
Um das Stromnetz stabil zu halten, müssen immer 
häufiger Kraftwerke abgeschaltet oder herunter-
gefahren werden. Da auch Strom ins Ausland ver-
schenkt wird und Kapazitäten zur Netzstabilisie-
rung vorgehalten werden, zahlen Stromkunden in 
Deutschland etwa 50 Mrd. € pro Jahr dafür. 

Aus Ökostrom wird Ökowärme
Die Anlage nutzt diesen Überschuss automa-
tisch: Fällt der Preis an der Strombörse unter ei-
nen bestimmten Wert, werden Heizstäbe in den 
Eisspeichern erhitzt, vergleichbar mit riesigen 
Tauchsiedern. 2 Mio. l Wasser fassen die vier Eis-
Energiespeicher am Reeseberg und können damit 
große Energiemengen aufnehmen. Diese nutzen 
insgesamt sechs mit Strom betriebene Wärme-
pumpen. Die Temperatur in den Heizkreisläufen 
wird dadurch auf rund 50 °C angehoben. Die  
200 kW Antriebsleistung werden so zu 1.000 kW 
Heizleistung zur Beheizung der insgesamt 19 
Gebäude aus den Baujahren 1963 bis 1966. „Die 
Anlagen koppeln die Segmente Strom und Wärme. 
Diese Netzdienlichkeit stellt aus wirtschaftlicher 
und gesamtgesellschaftlicher Sicht einen großen 
Vorteil dar“, sagt der Ingenieur Bernd Schwarz-
feld. Er hat mit seinem Büro BZE-Ökoplan GbR die 
vier neuen Eis-Energiespeicher des EBV geplant 
und projektiert. Das Büro übernimmt auch die An-
lagenbetriebsführung und das Anlagenmonitoring 
als Dienstleistung.
In den Wohnungen werden die alten, von den 
Mietern ungeliebten Stromspeicheröfen im be-
wohnten Zustand durch normale Heizwasser-
Heizkörper ersetzt. Pro Wohnung liefert eine 
Frischwasserstation Warmwasser. In die Geräte 
ist eine elektrische Nachheizung integriert. Die 

Unter der Erdoberfläche installiert und mit Trinkwasser gefüllt, 
dienen Eis-Energiespeicher – i. d. R. ungedämmte Betonbehälter 
mit Kunststoffrohren und Wärmeträgerflüssigkeit – als Wärmepuf-
fer zwischen Sommer und Winter sowie als „Energiemanager“, der 
zudem regenerativ kühlen kann. Da das Wasser mit niedriger Tem-
peratur gespeichert wird, gibt es nur geringe Wärmeverluste. Eine 
Wärmepumpe nutzt die im Wasser enthaltene Energie fürs Heizen. 
Der Eis-Energiespeicher nimmt Wärme aus unterschiedlichen 
Quellen auf: aus Solarabsorbern vom umgebenden Erdreich oder 
Abwärme von Gebäuden und Anlagen. Ein besonderer Zusatzeffekt 
ist die Kristallisationsenergie: Sie wird frei, wenn gegen Ende der 
Heizperiode das Wasser zu Eis gefriert. Der kostenlose, belie-
big wiederholbare, physikalische Effekt ist beachtlich. Die beim 
Gefrieren freiwerdende Energiemenge entspricht der Menge, die 
benötigt wird, um Wasser von 0 auf 80 °C zu erwärmen.

EIS-ENERGIESPEICHER
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Wohnungen dezentral mit Warmwasser zu versor-
gen spart Baukosten und ermöglicht den Mietern 
eine eigenständige Regelung. Zudem erhöht sie 
die Effizienz der Wärmepumpenanlage. Denn für 
die Heizung reichen oft niedrigere Temperaturen 
aus, als zum Baden oder Duschen nötig sind. 
Eine zusätzliche Dämmung ist wirtschaftlich nicht 
sinnvoll: Die Gebäude wurden in den 1980er Jah-
ren 8 cm stark gedämmt, weitere Dämmschichten 
würden hohe Kosten verursachen. Etwa ein Jahr 
dauert der Umbau pro Bauabschnitt mit je ca. 150 
Wohnungen.

Reduzierter Planungs- und Bauaufwand
Hatte die erste Anlage in Wilstorf noch einen ein-
zelnen großen Speicher, werden am Reeseberg 
vier kleinere Speicher in drei Bauabschnitten rea-
lisiert. Trotzdem wächst der gesamte Speicherin-
halt von 1.500 auf mehr als 2.000 m3. „Die Auf-
teilung des Speichervolumens auf vier Einheiten 
reduziert die jeweils notwendige Fläche und damit 
den Aufwand für die Baustelleneinrichtung und 

die Erdarbeiten, da sich die Speicher einfacher 
zwischen den Häusern platzieren lassen“, erläu-
tert Bernd Schwarzfeld. Da für die Anbindung der 
Häuser keine Straßen unterquert werden müssen, 
reduziert sich auch der Organisationsaufwand für 
die notwendigen Genehmigungen. Die Technolo-
gie für die Eis-Energiespeicher selbst hat sich seit 
Jahren bewährt und erfordert nur wenig Wartung. 
Sie kommt von der Viessmann Eis-Energiespeicher 
GmbH. „Ein Eis-Energiespeichersystem verbin-
det geringe Betriebskosten mit der größtmögli-
chen CO2-Einsparung. Damit steht Experten für 
zeitgemäße energetische Gebäudekonzepte ein 
Werkzeug zur Verfügung, mit dem sie die v. a. im 
Gebäudebestand dringend notwendige Energie-
wende umsetzen können“, sagt Heiko Lüdemann, 
Geschäftsführer des Unternehmens.

Sinkende Heizkosten bei gleicher Kaltmiete
„Die Unterstützung unserer Mitglieder für das 
Projekt ist enorm. Schließlich ist eine Senkung 
der Heizkosten von bis zu 80 % möglich“, berich-
tet EBV-Vorstand Joachim Bode. „In Wilstorf, bei 
unserem ersten Projekt mit einem Eis-Energiespei-
cher, bekamen die Mieter im ersten Jahr oft meh-
rere 100 € an Vorauszahlungen für ihre Heizkosten 
zurück, teilweise waren die Beträge sogar 4-stellig. 
Auch am Reeseberg rechnen wir mit Einsparungen 
von 50 % im Durchschnitt“. Die Kaltmiete von im 
Schnitt 5,50 € netto hält der EBV stabil. „Wir legen 
die Kosten nicht um, denn letztlich tauschen wir 
die alte Heizungsanlage lediglich gegen eine neue 
aus“, betont Joachim Bode. Teilweise profitiert das 
Unternehmen von negativen Strompreisen, doch 
ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Wegen der 
staatlichen Abgaben kostet der Strom trotzdem 
rund 15 ct/kWh. Einen Teil der Umlagen erhält der 
EBV über die Bundesnetzagentur zurück. Zudem 
ist der EBV mit dem Projekt assoziierter Partner 
bei dem Zusammenschluss NEW 4.0, der Nord-
deutschen EnergieWende. Das vom Bundeswirt-

schaftsministerium unterstützte Projekt erforscht 
in Schleswig-Holstein und Hamburg, wie eine si-
chere, kostengünstige, umweltverträgliche und 
gesellschaftlich akzeptierte regenerative Strom-
versorgung aussehen kann. 

Nur ein Viertel der Investitionen
Die Investitionssumme für die drei Bauabschnit-
te beträgt rund 8 Mio. €. „Für ein Unternehmen 
wie unseres, mit einem Jahresumsatz von rund 
20 Mio. €, ist das ein weiteres Argument, in drei 
Bauabschnitten vorzugehen“, sagt Joachim Bode. 
Bezuschusst wird das Projekt aus dem Hambur-
ger Förderprogramm zur CO2-Minderung und über 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Die staatliche 
Förderbank bietet im Programm 271 zinsgünstige 
Kredite für Eis-Energiespeicher bis zu 1 Mio. € an 
und gewährt einen Tilgungszuschuss von 30 %.  
Da dieser pro Anlage gezahlt wird, konnte der EBV 
die Zuschusshöhe gegenüber dem ersten Eisspei-
cherprojekt auf 1,8 Mio. € verdreifachen. 
In der Gesamtrechnung ist so die Lösung mit 
Großwärmepumpen und Eis-Energiespeichern 
vergleichsweise günstig: „Eine klassische Voll-
sanierung mit Dämmung der Gebäudehülle und 
einem Austausch der Haustechnik kostet etwa 
400 bis 500 €/m2 Wohnfläche. Die Kombination 
Wärmepumpe mit Eis-Energiespeicher liegt bei 
rund 120 €/m2“, rechnet Bernd Schwarzfeld vor. 
Ähnlich stark profitiert die Umwelt: Rund 1.380 t 
CO2 pro Jahr weniger werden durch die Sanierung 
freigesetzt. Neben der Kosteneinsparung ist das ein 
wichtiger Aspekt für alle Beteiligten“, freut sich 
Joachim Bode. „Die Anlage ist ein großer Gewinn 
für alle – Mieter, Umwelt und Unternehmen“. 

Kleinere Speicher passen besser zwischen die Häuser. Zur Anbindung der Häuser müssen keine Straßen unterquert werden, das spart Kosten und Verwaltungsaufwand 

Blick in einen leeren Eis-Energiespeicher: 
Durch die Kunststoffrohre zirkuliert die Wär-
meträgerflüssigkeit von und zur Wärmepumpe
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Weitere Informationen: 
www.ebv-harburg.de,  
www.bze-oekoplan.de,  
www.eis-energiespeicher.com  
und www.new4-0.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Energieeffizienz

Gesetzliche Vorgaben mit Abwärmenutzung erfüllen
In der Wohnungswirtschaft ist die Nutzung von Abwärme schon lange bekannt. Insbesondere in  
Wohngebäuden mit Lüftungsanlagen handelt es sich dabei lediglich um eine kleine technische  
Herausforderung. Doch es gibt noch andere Lösungen – und ohne die wird es in Zukunft kaum  
mehr möglich sein, die hohen Standards der Energieeffizienz zu erfüllen.

Egal, welches Zukunftsszenario sich mit der 
Wärmewende befasst – die Abwärmenutzung hat 
immer einen festen Platz. Nach einer Studie der 
Universität Stuttgart sind zwar 24 % aller Wohnge-
bäude in Europa mit Lüftungsanlagen ausgestat-
tet. Doch nur 1,5 % nutzen die Abwärme, obwohl 
dies technisch einfach umzusetzen wäre – etwa 
mittels Wärmepumpe oder VRF-Technologie. 
Doch dazu später. 

Abwärme hat also im Wohnbereich ein großes 
Potenzial. Ihre Nutzung ist zum einen effizient. 
Denn die Energie, die genutzt wird, ist nun mal 
erzeugt und würde andernfalls ohne weiteren 
Nutzen an die Umwelt abgegeben werden. Zum 
anderen lassen sich mit ihr gesetzliche Anforde-
rungen wie die EnergieEinsparVerordung (EnEV) 
sehr gut erfüllen. 
In der Wohnungswirtschaft ist dies bekannt. Ins-
besondere in diesem Bereich wächst der Absatz 
dieser Anlagen stetig. Nach Angaben des Bundes-
verbandes der Deutschen Heizungsindustrie e. V. 
(BDH) stieg die Zahl neu installierter zentraler 
Lüftungsanlagen 2017 im Vergleich zum Vorjahr 
um 53.000 (8 %) an. Bei den dezentralen Lüftungs-
anlagen waren es sogar 179.000, ein Plus von 23 %.

THEMA DES MONATS
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Ein ganz neuer Stadtteil ist in Frankfurt Riedberg entstanden und LTM Thermo-Lüfter  
mit hervorragender Wärmerückgewinnung sorgen für mehr Energieeffizienz

ENERGIE UND TECHNIK
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Kühlung mit abgedeckt
Beide Arten von Lüftungsanlagen nutzen meist 
Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher (siehe auch 
DW 3/2017, S. 38 ff.). Noch effizienter ist der 
Einsatz von Wärmepumpen, die dann ebenfalls 
für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden 
können, da sie ein deutlich höheres Temperatur-
niveau ermöglichen als nur die Wärmetauscher. 
Voraussetzung für beide Varianten ist aber in je-
dem Fall eine gut gedämmte Gebäudehülle, die 
mindestens dem KfW-55-Standard entspricht.
Die Anlagen können im Sommer auch die Kühlung 
von Gebäuden übernehmen. Die Systeme mit Wär-
mepumpe sind dabei deutlich effizienter, weil sie 
die Umgebungstemperatur nutzen können. Reine 
Wärmetauscher hingegen können das nicht. Für sie 
müssten extra Kühlregister installiert und aufge-
schaltet werden.

VRF entfeuchtet gleich mit
Neben diesen beiden Lösungen kommt immer häu-
figer die VRF-Technologie (für Variable Refrigerant 
Flow, also variabler Kältemittelstrom) zum Einsatz. 
Die Wärme- oder Kälteenergie wird dabei nicht auf 
Wasser, sondern von einem Kältemittel auf die Luft 
übertragen. Das Herzstück dieser noch recht jun-
gen Technologie besteht in einem Direktverdamp-
fer, der ohne Transportmedium auskommt. 
Vergleichbar ist die VRF-Technologie mit der 
Luft-Luft-Wärmepumpe, die an sich ineffizient 
ist, wenn sie Außenluft erwärmen oder abkühlen 
soll. Innerhalb eines Gebäudes aber kann sie ihre 
Stärken bestens ausspielen. Die liegen nicht nur 
in geringeren Investitionskosten und einer rela-
tiv unkomplizierten Installation, sondern auch in 
der Entfeuchtung der Wohnraumluft, die quasi 
zum Nulltarif mitgeliefert wird. Geeignet ist die 
Technologie aber nur für große Wohngebäude, in 
denen tatsächlich auch ein Kühlbedarf herrscht.

Monovalenter Betrieb mit Einschränkungen
Theoretisch kann man zwar ein komplettes Wohn-
gebäude ausschließlich mit einem Lüftungssystem 
beheizen. Doch das ist nicht immer ratsam. 
Der Dämmstandard sollte für solch einen mono-
valenten Betrieb mindestens bei KfW 40 liegen. 
Am besten geeignet sind jedoch Passivhäuser, wo 
diese Art der Heizung und Kühlung von Gebäu-
den weit verbreitet und vom Passivhaus-Institut 
in Darmstadt empfohlen wird. Daher kommen für 
monovalent betriebene Lüftungssysteme, welche 
die Heizfunktion komplett übernehmen, eigent-
lich nur Neubauten in Frage.
Ist der Standard jedoch weniger effizient als KfW 
40, bedarf es für die Heizung eines Backups. Meist 
reicht dafür ein entsprechend der Heizlast ausge-
legter Gas-Brennwertkessel aus. Liegt keine Gas-
leitung an, kann hier Flüssiggas verwandt werden. 
In Gebieten mit Fernwärmenetzen wäre dies auch 
eine Möglichkeit.

Abwärme nicht nur aus der Luft
Die bisher beschriebenen Technologien nutzen 
die Abwärme aus der Luft. Doch darauf ist die Ab-
wärmerückgewinnung keineswegs beschränkt. Sie 
kann auch aus Abwässern oder der Kanalisation 
gewonnen werden. Im Folgenden werden einige 
praktische Anwendungen für Wärmerückgewin-
nung in der Wohnungswirtschaft aufgezeigt, die 
sich – teils schon seit mehreren Jahren – bewährt 
haben.

Wärmerückgewinnung und frische Luft in 86 
Wohnungen
In Eichstätt wurde ein komplettes Wohnbaupro-
jekt mit Thermo-Lüftern ausgestattet. Die 

Für die Abwärmerückgewinnung von Abluft 
gelten alle wesentlichen Normen für den 
Lüftungsbau in Neubau und Bestand. Zu 
beachten ist insbesondere DIN 1946, Teil 6,  
die grundsätzlich überarbeitet und in dieser 
Fassung im Januar 2018 veröffentlicht 
wurde. 
Tipp: Die in Mietverträgen häufig benutzte 
Formulierung der „ausreichenden Lüftung“ 
ist weder quantifizier- noch qualifizierbar. 
Die normgerechte nutzerunabhängige 
Lüftung ist häufig nur durch den Einsatz 
einer kontrollierten Wohnungslüftung zu 
realisieren.

NORMEN FÜR LÜFTUNGEN UND 
WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Alle Häuser der Mehrfamiliensiedlung wurden in Holzbau-
weise und im Passivhausstandard errichtet. Die kommt ohne 
kontrollierte Wohnraumlüftung und Nutzung der Abwärme 
nicht aus
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In dem Wohnbauprojekt Spitalstadt in Eichstätt fügen sich  
die LTM Thermo-Lüfter harmonisch in die Fassade ein
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Stadt Eichstätt selbst trat als Bauherr von ins-
gesamt 86 Wohnungen im Baugebiet Spitalstadt 
auf, das mitten in der historischen Altstadt und 
malerisch an der Altmühl liegt. 
Die Mehrgeschosswohnbauten sind senioren-
gerecht und wurden größtenteils im Standard 
KfW-Effizienzhaus 70 errichtet, ein Teil in KfW 
55. Für die Erwärmung sowie Entfeuchtung kom-
men Thermo-Lüfter zum Einsatz, da sich der In-
vestor nicht auf regelmäßiges Lüften durch die 
Bewohner verlassen wollte. Insgesamt wurden 
263 Thermo-Lüfter direkt an den Außenwän-
den verbaut. Da sie mit einem hocheffizienten 
Aluminium-Wärmespeicher mit 89 % Wärmebe-
reitstellungsgrad verbunden sind, sorgen sie im 

Winter für angenehm temperierte Frischluft und 
im Sommer für kühle Nachtluft.

Oranienburger Schlosshafen  
nutzt Abwärme
Eine klassische Lösung baut derzeit die Wohnungs-
baugesellschaft mbH Oranienburg (WOBA). Am 
Schlosshafen, direkt an der Havel gelegen, ent-
stehen fünf Wohngebäude. Sie werden allesamt 
mittels zentralen Lüftungsanlagen mit Wärme-
rückgewinnung betrieben, die die Abluft des Ge-
bäudes nutzen. 
Der Komplex wird zwar dadurch mehr Strom ver-
brauchen, nach Angaben des Unternehmens wird 
dies aber durch das verbesserte Raumklima und 

energetisch durch die eingesparte Menge an Wär-
meenergie wieder wettgemacht.

Mehrgenerationensiedlung  
mit Abluftwärmepumpen
In Bad Endorf (Chiemgau) wird eine ganze 
Mehrgenerationensiedlung einer Bauherrenge-
meinschaft, die sich dem Nachbarschaftsprinzip 
verpflichtet fühlt, mittels Abluftwärmepumpen 
versorgt. Dabei verbraucht ein Haus mit drei Be-
wohnern Heizung und Warmwasser für maximal 
300 €/Jahr. Zur Anwendung kommt in dieser in 
Holzbauweise errichteten Siedlung an der Traun-
steiner Straße eine kontrollierte Wohnraumlüf-
tung, der die Abwärme entzogen wird. Verteilt 
wird die Wärme via Fußbodenheizung.

Thermo-Lüfter in Frankfurt-Riedberg 
In Frankfurt-Riedberg entsteht ein ganz neuer 
Stadtteil für 15.000 Menschen in rund 6.000 
Wohneinheiten. Er liegt 8 km vom Stadtzentrum 
in nordwestlicher Richtung kurz vor Oberursel. 
131 Wohneinheiten, vom Appartement mit 34 m2 
bis zum 144-m2-Penthouse, baute die Bien-Ries 
AG mit ungewöhnlich hochwertiger Ausstattung. 
Dazu gehört auch eine kontrollierte Wohnraumlüf-
tung, die Wärme mittels Wärmespeicherpaketen 
aus Aluminium rückgewinnt. 
Oberste Prämisse war zudem maximaler Schall-
schutz. Weder sollten sich die Bewohner durch die 
Schallemissionen der Geräte gestört fühlen noch 
sollte die Lüftung Einfallstor für den Lärm der 
stark befahrenen Straße in unmittelbarer Nähe 
sein. Zudem durfte die Fassadengestaltung nicht 
unter Lüftungsauslässen oder -zuführungen leiden. 
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So funktioniert die Gewinnung  
von Abwärme aus Kanalwasser bei 
den Gebäuden der EVM in Berlin-
Karlshorst

Das KfW-Effizienzprogramm – Abwärme (294) fördert Projekte wie folgt:
• Kredit bis 25 Mio. €
•  Tilgungszuschuss variiert je nach Maßnahme und Größe des Unternehmens 
• der Zuschuss beträgt 30 % oder 40 % der förderfähigen Investitionskosten
•  Kleine und mittlere Unternehmen erhalten zusätzlich Bonus in Höhe von 10 % 

Die Deutsche Energie Agentur (dena) fördert zehn Leuchtturmprojekte zur  
Abwärmenutzung:
•  Energieberatung zur Erstellung eines Abwärmekonzepts: 60 % der förderfähigen  

Beratungskosten
•  maximal 3.000 € Zuwendung bei einer nachgewiesenen Endenergieeinsparung von 25 %
•  30 % der zuwendungsfähigen Kosten für kleine und mittlere Unternehmen
•  20 % der zuwendungsfähigen Kosten für sonstige und große Unternehmen

KFW UND DENA FÖRDERN ABWÄRME
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Detail der zentralen Lüftungsanlage, in der die Ab-
wärme rückgewonnen und direkt mittels Wärmeüber-
trager mit der Frischluft wieder in die Wohnungen 
abgegeben wird

Weitere Informationen: 
www.kfw.de und www.dena.de
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Solche Lösungen sind normalerweise nur mit 
zentralen Lüftungssystemen und den dafür erfor-
derlichen Kanälen zu stemmen. Der Bauherr fand 
jedoch mit dem Thermo-Lüfter eine dezentrale 
Lösung, die diesen großen Installationsaufwand 
umgeht. Weitere Vorteile sind geringer Strom-
verbrauch und hoher Wärmebereitstellungsgrad 
von bis zu 89 %.

99 Wohnungen vom Kanal gewärmt
Eine exotische Lösung kommt im Berliner Stadt-
teil Karlshorst zum Einsatz. Hier, im Karree von 
Dorothea- und Karl-Egon-Straße sowie Marks-
burgstraße, werden 99 Wohnungen des Erbbau-
vereins Moabit (EVM Berlin eG) mittels Abwärme 
aus dem darunterliegenden Kanal gewärmt. Der 
Wärmetauscher befindet sich dabei nicht direkt 
im Kanal, sondern in einer Heizzentrale. In diese 
wird ständig das warme Abwasser gepumpt. Zuvor 
wird es jedoch gesiebt und gereinigt. In strengen 
Wintern liegt die Heizlast des gesamten und gut 
gedämmten Gebäudes nur bei 230 kW. Als Backup 
dienen dann zwei Gas-Brennwertthermen.

Fazit
Abwärmenutzung erfordert zwar einen höheren 
planerischen und investiven Aufwand. Der dauer-
hafte Nutzen sowohl für Vermieter als auch Mie-
ter ist jedoch deutlich größer. Verwalter können 
in Zeiten steigender Energiekosten mit in dieser 
Hinsicht sparsamen Wohnungen punkten und ge-
setzliche Anforderungen wie die EnEV spielend 
erfüllen. Mieter können sich über frische und gut 
temperierte Luft freuen. Und ganz nebenbei wird 
eine Schimmelbildung verhindert. 
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Hocheffiziente Wärmespeicher aus Aluminium erzielen  
einen Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 92 %
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Lüftungssysteme

Intelligente Belüftung

Die Airflow Lufttechnik GmbH hat ein neues Lüftungssystem entwickelt, 
das bis zu 2.600 m3/h Luftleistung bietet. Es wird pro Wohn- oder Büro-
einheit in einer Zwischendecke oder Vorsatzwand eingebaut und über ein 
Bedientableau reguliert. Auf dem Dach oder im Keller des Gebäudes wird 
ein zentrales Lüftungsgerät installiert, an das bis zu 100 Lüftungsboxen 
angeschlossen werden können. Das Zentralgerät erfasst mittels intelligen-
ter Technik alle angeschlossenen Boxen und liefert sofort und konstant 
den benötigten Luftstrom. Die Speicherung der Verbrauchsdaten soll einer 
verbrauchsgenauen Abrechnung je Wohneinheit dienen. Das System eignet 
sich für alle Räumlichkeiten, in denen größere Luftströme benötigt werden.

Vernetzung

Einzelraumregler wird kompatibel

Das Einzelraumregelungssystem für Heiz- und Kühlanwendungen des 
Anbieters Rehau AG + Co kann mit ausgewählten Connectoren zu einem 
offenen Smart-Home-System verbunden werden. Der Zugriff erfolgt 
über Smartphone, Tablet oder PC. Eine intelligent arbeitende Regelung 
verhindert eine Überversorgung der Flächenheizung. So sollen bis zu 20 % 
Energie eingespart werden. Das System kann sowohl in Neubauten als auch 
in bestehenden Gebäuden eingebaut und gegen alte Geräte ausgetauscht 
werden. Der Austausch des Reglers wird im Rahmen einer energetischen 
Heizungsoptimierung mit bis zu 30  % durch das Bundesamt für Wirtschaft 

und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert.
Mit Hilfe sog. Connectoren werden die 
einzelnen Smart-Home-Anwendungen un-
terschiedlicher Anbieter kompatibel. Rehau 
bietet nun Verknüpfungsmöglichkeiten zu 
Connectoren der Hersteller Mediola, Symcon 
und Digitalstrom.

Trinkwassererwärmung

Modulare Wohnungsstationen für 
die richtige Temperatur

Die Wohnungsstationen des Herstellers Pewo 
Energietechnik GmbH sind modular aufgebaut 
und individuell je nach Kundenwunsch konfigu-
rierbar. Im sog. Plattenwärmeübertrager geht 
die Wärme des Heizungsvorlaufwassers energie-
sparend und berührungsfrei auf das Trinkwasser 
über und erwärmt es kurz vor der Entnahme. Eine 
patentierte hydraulische Regelungstechnologie 
soll die richtige Temperatur liefern. Das Durch-
flussprinzip mit kurzen Leitungswegen und einem 
Volumen von unter 3 l vermindert das Wachstum 
von Legionellen. 
Die Wohnungsstationen können unabhängig vom 
Energieträger eingesetzt und in der Wohnung an-
geschlossen werden. Je nach Kundenanforderung 

können z. B. bei der Ausstattung von Mehrfamilienhäusern unterschied-
liche Wärme- und Wasserverbrauchszähler eingebaut werden. Mit einer 
digitalen Steuer- und Regelungstechnik sollen Verbräuche automatisiert 
und ferngesteuert wohnungsgenau abgelesen werden können.

Weitere Informationen: 
www.smartbox.airflow.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Weitere Informationen: 
www.rehau.de/neasmart
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Weitere Informationen: 
www.pewo.de
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Das Komplettsystem 
für die Lüftung in 
Wohn- und Büro-

komplexen besteht 
aus einem zentralen 

Lüftungsgerät, einer 
Smart Box und einer 

Bedieneinheit

Der Regler Nea Smart mit großem Display und 
Drehknopf zur einfachen Bedienung

Modulare Wohnungs-
stationen erwärmen das 
Trinkwasser energiespa-
rend und sind individuell 
konfigurierbar
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Neuer Ventilator

Leistungsstarker Kompaktlüfter 
mit Wärmerückgewinnung

Der Hersteller Inventer GmbH hat einen Reversierventilator entwickelt, der 
die Leistungsfähigkeit seiner dezentralen Lüftungsanlagen bis zu einem 
Abluftvolumenstrom von 58 m3/h steigern, gleichzeitig aber leise im 
Betrieb bei einer Leistungsaufnahme von 1 bis 3 W sein soll. Die Leistungs-
steigerung resultiert aus der Anordnung der Ventilatorenblätter, die einen 
Schalldurchgang von außen verhindern und für eine natürliche Schall-
barriere sorgen. Durch die 2-stufige Umschaltautomatik ist ein sanfter 
Übergang im Reversierbetrieb möglich. Ein integrierter Temperaturwäch-
ter misst die Temperatur der einströmenden Luft und reguliert diese nach. 
So soll ein Auskühlen der Räume im Winter verhindert werden. Mit dem 
integrierten Keramikwärmespeicher wird eine Wärmerückgewinnung von 
87 % erreicht. Ab Sommer 2018 wird der neue Ventilator erhältlich sein.

Weitere Informationen: 
www.inventer.de
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Der Kompaktlüfter ent-
hält einen eingebauten 
Ventilator und erreicht 
eine Wärmerückgewin-
nung von 87 %Q
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Wettbewerb

GdW sucht Deutschlands beste Mieterzeitung

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter- 
nehmen e. V. hat zum zweiten Mal den bundesweiten Wettbewerb 
„Deutschlands beste Mieterzeitung“ ausgelobt. Bis zum 30. Juni 2018 
können sich Wohnungsunternehmen mit ihrer Mieterzeitung bewerben. 
Bei der Auswahl der Preisträger werden u. a. das grafische und redaktio-
nelle Konzept, Leserbindung, Auflage und Unternehmensgröße mit in die 
Bewertung einbezogen.
„Die Mieterzeitung ist in der Wohnungswirtschaft seit jeher einer der 
wichtigsten Kommunikationskanäle. Auch im digitalen Zeitalter sind 
Kundenkontakt und Kundeninformation zwischen Wohnungsunternehmen 
und Mietern über diesen Kanal von großer Bedeutung“, erklärte GdW-
Präsident Axel Gedaschko. „Viele Wohnungsunternehmen haben über die 
Jahre moderne, sehr ansprechende Kundenzeitschriften entwickelt. Mit 
dem Wettbewerb möchten wir dieses Engagement würdigen.“ Die besten 
Mieterzeitungen werden von einer hochkarätig besetzten Jury ausgewertet 
und ausgewählt und beim Tag der Wohnungswirtschaft am 14. November 
2018 im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung ausgezeichnet.

Weitere Informationen: 
www.mieterzeitung.wohnungswirtschaft.de 
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V.l.: Heiko Mülleneisen und sein damaliger Kollege Peter Krupinski von der Neusser 
Bauverein AG mit GdW-Präsident Axel Gedaschko bei der Preisverleihung 2015

WIR-Forum 2018

„Wohnen im Wandel“

„Wohnen im Wandel – Qualität für den Wohnungsmarkt Ruhr“ lautete das 
Thema der Fachtagung „WIR-Forum“, die im April in Hamm stattfand. 
Die kommunalen Wohnungsunternehmen des Ruhrgebiets, die sich im 
Verein WIR – Wohnen im Revier e. V. zusammengeschlossen haben, orga-
nisierten einen Austausch mit mehr als 60 Teilnehmern aus der Region. 
Gemeinsam mit Alexander Rychter, Direktor des Verbandes der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V., dem Hoch-
schuldozenten Prof. Dr. Rolf Heinze sowie Vertretern aus Wohnungswirt-
schaft, Kommunen und Politik wurden die aktuellen Herausforderungen 
und Perspektiven des Wohnungsmarktes Ruhr erörtert.
Nach einer Eröffnung des Forums durch Norbert Riffel, WIR-Vorstands-
sprecher und hauptamtlicher Sprecher der Geschäftsführung der 
Bochumer VBW BAUEN UND WOHNEN GMBH, betonte Dennis Kocker, 
Aufsichtsratsvorsitzender der Hammer Gemeinnützigen Baugesellschaft, 
die große Bedeutung, die die Mischung aus öffentlich gefördertem und 
frei finanziertem Wohnraum für die Entwicklung der Wohnungswirt-
schaft habe.
In seinem Grußwort beschäftigte sich Verbandsdirektor Alexander 
Rychter mit der steigenden Wohnungsnachfrage vor dem Hintergrund 
des Strukturwandels und Klimaschutzes, des demografischen Wandels, 
der Integration und Alterung der Gesellschaft. Soziale Aspekte behan-
delte ebenfalls Prof. Dr. Heinze in seinem Vortrag. Diese würden, so 

Heinze, großes Potenzial bergen, z. B. in Form von nachbarschaftlichem 
Engagement.
Dr. Torsten Bölting, Geschäftsführer der InWIS Forschung und Beratung 
GmbH, stellte die Ergebnisse einer von WIR beauftragten Haushaltsbe-
fragung vor: Die Ergebnisse zeigten, dass Bewohner des Ruhrgebiets mit 
ihrer Wohnsituation und dem Wohnumfeld zufrieden seien. Es seien vor 
allem Themen wie Barrierefreiheit, Ausstattungsmerkmale der Wohnung 
und E-Mobilität, die die Bewohner im Ruhrgebiet bewegten.
Außerdem waren zwei Diskussionsrunden Teil des Programms: Die 
Teilnehmer diskutierten sowohl über die Herausforderungen auf dem 
Wohnungsmarkt im Ruhrgebiet als auch die „Wohnzukunft“ der Region. 
Vor allem die Digitalisierung und E-Mobilität seien für beide Bereiche 
wichtige Handlungstreiber.

Weitere Informationen: 
www.wir-wohnenimrevier.de
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Beim diesjährigen WIR-Forum stand das Thema „Wohnen im Wandel“  
im Mittelpunkt



Weitere Informationen: 
www.e-b-z.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Immobilienwirtschaft 4.0

Digitalisierung gemeinsam  
lernen

Digitalisierung in der Immobilien-
wirtschaft: Der Auftakt der EBZ- 
Veranstaltungsreihe „Immobilien-
wirtschaft 4.0 – Technologien, 
Strategien, Kompetenzen“ widmete 
sich in zahlreichen Vorträgen neuen 
Geschäftskonzepten, Dienstleistun-
gen und Anforderungsprofilen der 
immobilienwirtschaftlichen Fach- 
und Führungskräfte. Rund 250 
Gäste nahmen an der Veranstaltung 
im April 2018 teil.
Torsten Rau, Head of International 
Business Operations der Aareon AG, 
beschäftigte sich in seinem Vortrag 
mit verschiedenen Beispielen 
digitaler Entwicklungen und deren Einfluss auf die Immobilienwirt-
schaft. So könne z. B. Spracherkennungssoftware beim Kundenportal 
zum Einsatz kommen, die Anfragen und Meldungen der Mieter erfas-
se, weiterleite und veranlasse, dass ein Handwerker vorbeikommt. 
Unternehmen empfahl Rau das Aufstellen einer „digitalen Road-
map“: Ähnlich einem Trainingsplan für einen Marathon sollten sich 
die Unternehmen Ziele setzen und darauf hinarbeiten, sich zukunfts-
sicher aufzustellen, sagte Rau. 
In einer von Matthias Appell, Lehrer am EBZ Berufskolleg, moderier-
ten Diskussionsrunde stellten Schulleiterin Annegret Buch, EBZ-
Akademieleiter Rüdiger Grebe, InWIS-Geschäftsführer Peter Wallner 
sowie Prof. Dr. Tobias Keller, Professor an der EBZ Business School, 
vor, wie das EBZ daran arbeitet, seine Bildungsteilnehmer fit für den 
digitalen Wandel zu machen. Dabei gingen sie u. a. auf die Themen 
digitale Medien, Selbstlern- und Selbstorganisationskompetenzen 
sowie „Employability“ ein.
Klaus Leuchtmann, EBZ-Vorstandsvorsitzender und Initiator der 
Veranstaltungsreihe, betonte die Verantwortung, die man gegenüber 
Berufsschülern, Studierenden und Weiterbildungsteilnehmern habe. 
Aber nicht nur sie müsse man auf eine sich sehr schnell wandelnde 
Arbeitswelt vorbereiten, auch die eigenen Mitarbeiter und Lehrenden.

Rund 250 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil. Im Mittelpunkt 
stand das Thema Immobilienwirtschaft 4.0

Torsten Rau, Aareon AG, erläuterte  
Beispiele digitaler Entwicklungen
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Bezahlbares Wohnen

Wohnungsbaubündnis in Stormarn 
gegründet

Im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein haben Partner aus Politik und 
Wohnungswirtschaft das „Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen“ 
gegründet. Ziel ist die Realisierung von jährlich bis zu 500 neuen, be-
zahlbaren Mietwohnungen in dem Landkreis. Beteiligt sind neben dem 
Kreis Stormarn auch 36 kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie 
der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e. V. (VNW) und der 
Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) 
Landesverband Nord e. V. Außerdem haben acht Wohnungsunternehmen 
aus Schleswig-Holstein und Hamburg das Bündnis unterzeichnet.

Man wolle dazu beitragen, so die 
Bündnispartner, für alle Bevölke-
rungsgruppen bedarfsgerechten, 
infrastrukturell gut angebundenen 
und bezahlbaren Wohnraum in an-
gemessener städtebaulicher Qualität 
neu zu schaffen und zu erhalten.

Green Bonds

Volkswagen Immobilien emittiert 
Grüne Schuldscheine

Die Volkswagen Immobilien GmbH (VWI) hat Grüne Schuldscheine, sog. 
Green Bonds, in den Markt für Investoren begeben. Das Startvolumen 
der Transaktion beträgt 100 Mio. €. Dabei ist die Besonderheit der green 
bonds, dass die Finanzmittel ausschließlich in nachhaltige und umwelt-
freundliche Projekte fließen.
Die Platzierung der Green Bonds soll ausschließlich an professionelle 
Investoren erfolgen. Der Grüne Schuldschein wird dabei in Tranchen mit 
Laufzeiten von sieben, zehn, zwölf und 15 Jahren unterteilt werden. Die 
Tranchen von bis zu zehn Jahren Laufzeit werden sowohl variabel als 
auch fest verzinst angeboten, während die Laufzeiten ab zwölf Jahren 
ausschließlich mit einem Festzinssatz ausgestattet werden sollen.
Geplant ist, so die VWI, die Erlöse aus der Kapitalmarkttransaktion zur 
(Re-)Finanzierung grüner Projekte, welche den Richtlinien und Zertifikaten 
der sog. ICMA Green Bond Principles und der Oekom Research AG entspre-
chen, zu verwenden. Von derzeit 243 bewerteten Unternehmen belegt das 
Unternehmen den achten Platz im Oekom-Nachhaltigkeitsranking.

Weitere Informationen: 
www.kreis-stormarn.de 
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Weitere Informationen: 
www.vwimmobilien.de
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ABI

Hans Maier  
übernimmt Vorsitz

Turnusmäßig übernimmt Hans Maier, Verbandsdirektor des VdW Bayern, 
den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Immobilienverbände 
(ABI). Die ABI vertritt als Zusammenschluss der wichtigsten Interes-
senverbände aus der Wohnungs- und Immobilienbranche in Bayern 
gemeinsame Positionen gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Dr. Ulrike 
Kirchhoff, Vorsitzende des Landesverbandes Bayerischer Haus-, Woh-
nungs- und Grundbesitzer e. V. ist Stellvertreterin.
Vor allem den Wohnungsneubau will Maier als ein zentrales Thema der 
ABI gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten. Probleme wie das 
vielerorts fehlende Bauland, hohe Baukosten und lange Genehmigungs-

verfahren, stünden im Mittelpunkt, so der 
56-Jährige. 
Die Arbeitsgemeinschaft umfasst den Landes-
verband Freier Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen Bayern e. V. (BFW), den Landes-
verband bayerischer Haus-, Wohnungs- und 
Grundbesitzer e. V. (Haus & Grund), den Verband 
der Immobilienberater, Makler, Verwalter und 
Sachverständigen Region Süd e. V. (IVD) und den 
Verband bayerischer Wohnungsunternehmen 
e. V. (VdW Bayern).

vbw

Dr. Iris Beuerle  
wird neue Verbandsdirektorin

Zum 1. Januar 2019 wird Dr. Iris Beuerle neue Verbandsdirektorin des 
vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e. V. Beuerle wurde im April vom Verbandsrat zur Nachfolgerin 
von Sigrid Feßler bestellt, die nach 30 Jahren Verbandsarbeit und davon 
fast acht Jahren als Verbandsdirektorin auf eigenen Wunsch zum Jahres-
ende 2018 aus dem vbw ausscheidet.
Dr. Iris Beuerle wird ihre aktuelle Funktion als Geschäftsführerin des 
Landesverbandes Hamburg im Verband norddeutscher Wohnungs-
unternehmen e. V. (VNW) und Referentin für Genossenschaften und 
Quartiersentwicklung noch bis Ende August 2018 ausüben. Im Septem-

ber, nach 20 Jahren 
Interessenvertretung 
im VNW, wechselt 
die 50-Jährige nach 
Baden-Württemberg 
zum vbw. Dort wird sie 
in Zukunft die Bereiche 
Interessenvertretung, 
Öffentlichkeitsarbeit, 
EDV und die Rechts- 
abteilung leiten.

Weitere Informationen: 
www.vdwbayern.de
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Weitere Informationen: 
www.vbw-online.de 
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Hans Maier

Logo des neuen Bündnisses

Dr. Iris Beuerle Sigrid Feßler



In eigener Sache

Casavi und Allthings neue  
Premiumpartner

Haufe hat die Partner-Netzwerke der Softwarelösungen Haufe 
wowinex und Haufe PowerHaus um die Angebote von Allthings 
und Casavi erweitert. Damit können die Haufe-wowinex-Kunden 
(Wohnungsunternehmen) jetzt die digitale Kommunikations- und 
Serviceplattform von Allthings und die Kunden von Haufe PowerHaus 
(Immobilienverwalter) diejenige von Casavi nutzen: Ihre digitale 
Kommunikation mit den Mietern und Eigentümern sowie der Aus-
tausch der Bewohner untereinander werden damit kundenfreund- 
licher.

Weitere Informationen: 
www.haufe.de 
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Haufe-Lexware-Geschäftsführer Dr. Carsten Thies (r.) 
mit Casavi-Chef Peter Schindlmeier

Erbbaurechtsvertrag

HWS übernimmt Wohnheim und erhält Auszeichnung

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
(EKBO) und die kirchliche Berliner Hilfswerk-Siedlung GmbH (HWS) 
haben einen Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen. Dieser sieht die 
Übernahme eines Evangelischen Wohnheimes in der Borsigstraße 5 
in Berlin-Mitte durch die HWS vor. Der Erbbaurechtsvertrag hat eine 
Laufzeit von 60 Jahren und beinhaltet die Sanierung und die Übernahme 
des Mietbetriebs durch die HWS. Der Vertrag wurde bereits im April 
unterzeichnet.
Mit ihrem sog. Willkommensbüro, einem Integrationsangebot in Berlin-
Zehlendorf, hat die HWS zudem im Frühjahr den zweiten Platz bei den 
BBU-ZukunftsAwards belegt. Das Willkommensbüro ist ein gemein-
sames Projekt der HWS mit der Berliner Stadtmission. Es fördert die 
Integration Geflüchteter und ein gutes nachbarschaftliches Miteinan-
der in einer HWS-Wohnanlage in Berlin-Zehlendorf. Die Angebote des 
Willkommensbüros reichen von freizeitpädagogischen Aktivitäten, 
Unterstützung bei bürokratischen Formalitäten, Hausaufgabenhilfe und 
gemeinsamen Nachbarschaftsabenden bis hin zu Sprachkursen.

Weitere Informationen: 
www.hws-berlin.de 
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Software und IT

Daten, Programme, Organisation – immer im Einklang
Effiziente und durchgängige Arbeitsprozesse werden selbstverständlich von Wohnungsunternehmen erwar-
tet. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. So werden manche Vorgänge 2- bis 3-mal von unterschiedlichen 
Abteilungen bearbeitet, Unternehmensdaten mehrfach gepflegt, neuartige Programmfunktionen wegen 
nicht angepasster Prozesse nicht genutzt … Um Effektivitätsverluste zu vermeiden, müssen Daten, die sie 
verarbeitenden Programme und die Ablauforganisation konsequent aufeinander abgestimmt werden.

Die Sicherstellung der Harmonie zwischen den 
drei Einflussgrößen Daten, Programme und Or-
ganisation ist eine permanente Aufgabe für jedes 
Unternehmen. Es ist durchaus üblich, dass diese 
Abstimmung im Rahmen der Einführung eines 
neuen ERP-Systems einmalig für das ganze Un-
ternehmen realisiert wird. Oft kann aber danach 
beobachtet werden, dass die Organisation und die 
Funktionen des ERP-Systems auseinanderdriften 
und die Datenpflege sich inkonsistent entwickelt.

Organisation am Beispiel:  
Mietvertragsschreibung und -pflege
Der Mietvertrag wird standardmäßig nach seiner 
Erfassung im ERP-System aus diesem heraus ge-
druckt. Dazu müssen alle in ihm erscheinenden 
Daten auch in den IT-Systemen des Unternehmens 
vorhanden sein. Mietverträge sind heutzutage 
komplex und mit Anlagen, wie z. B. der Hausord-
nung, versehen.
Angenehm ist es, wenn der Mietvertrag mit all sei-
nen zum jeweiligen Vertrag passenden Passagen 
und Anlagen in einem einzigen Abruf aus dem ERP-
System heraus gedruckt werden kann. Dazu sollten 
die Anlagen gut strukturiert digital abgelegt sein, 
vom ERP-System beim Vertragsdruck über Steue-
rungsparameter direkt zusammengestellt und mit 
dem Mietvertrag integriert gedruckt werden kön-
nen. Weniger vorteilhaft ist es, wenn nur der reine 
Mietvertrag aus dem ERP-System heraus gedruckt 
wird und dann mit manuell zusortierten Anlagen 

Ingo König 
SVI – Sachverständigenbüro für 
die IT der Immobilienwirtschaft
Bad Neuenahr-Ahrweiler

DURCHGÄNGIGE PROZESSGESTALTUNG

Daten

Prozesse

Organisation

Programme

Eingebettet in aufeinander abge-
stimmte Daten, Programme und 
Organisation ergeben sich rund 
laufende und effektive Prozesse
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ergänzt werden muss – z. B. wenn die Energieaus-
weise aus einem besonderen Windows-Verzeichnis 
separat gedruckt werden, da sie nur dort von einem 
spezialisierten Mitarbeiter gepflegt werden und 
das ERP-System hier keinen strukturierten Zugriff 
hat. In diesem Fall verhindern eine fehlende orga-
nisatorische Anpassung und veraltete Zuständig-
keiten, dass eine zeitgemäße Programmfunktion 
genutzt werden kann.
Effizient ist es auch, das gedruckte Mieterhö-
hungsverlangen mit einem Barcode zu versehen 
und nach der Mieterunterschrift das Schriftstück 
einzuscannen und in der digitalen Mieterakte im 
Archiv zu hinterlegen. Hierbei gewährleistet der 
Barcode die automatische Zuordnung zur richti-
gen Mieterakte. Eine organisatorische Anpassung 
kann hier z. B. darin bestehen, den barcodeunter-
stützten Scanvorgang nach Rücksendung durch 
den Mieter direkt in der Poststelle vorzunehmen, 
dabei eventuell einen Workflow anzustoßen und 

den Mieterbetreuer z. B. von der „Ablagetätigkeit“ 
im digitalen Archiv zu entlasten. 
Diese ausgewählten Beispiele sollen zum Nach-
denken über die eigenen Abläufe anregen. Denn 
nennenswerte Effizienzsteigerungen im eigenen 
Unternehmen können auch durch das Aneinander-
reihen von mehreren kleineren Verbesserungen 
erzielt werden.

Durchgängige Datenpflege
Die benötigte Datenbasis im Unternehmen erwei-
tert sich ständig. Wer eine vom ERP-System un-
terstützte Verkehrssicherung einführen möchte, 
muss z. B. Gefahrenpunkte, Begehungsrhythmen 
und Sicherungsmaßnahmen definieren und diese 
im IT-System über den ganzen Bestand pflegen. 
Hat ein Unternehmen diese Datenpflege durch-
gängig für seine Bestände realisiert und kauft da-
nach die Bestände eines anderen Unternehmens, 
so sollte diese Datenpflege auch für die gekauf-



ten Bestände mit gleicher Systematik wie beim 
Stammbestand durchgeführt werden. Das in der 
Realität manchmal zu beobachtende Beibehalten 
etablierter Datensystematiken bei Gesellschafts-
übernahmen in den zugekauften Teilbeständen 
ist ineffektiv, da zwei parallel laufende Prozesse 
i. d. R. mittelfristig nur aufwanderhöhend wirken 
können.

Ungenutzte neue Programmstände
Manche Wohnungsunternehmen ignorieren (teil-
weise) neue Möglichkeiten ihrer IT-Programme, 
die vom Hersteller standardmäßig in die Updates 
der Programme eingebunden werden. Es kommt 
nicht selten vor, dass die Anwender im Unter-
nehmen nach Möglichkeiten suchen, ein neu ent-
standenes Aufgabenfeld zu bearbeiten. Sie sind 
der Ansicht, ihr ERP-System biete hierzu keine 
Möglichkeiten, und helfen sich, indem sie auf eine 
Spezialsoftware mit separater Datenhaltung oder 
zur Stammdatenpflege auf das allseits beliebte 
Excel ausweichen. Der Dialog mit der IT-Abteilung 
oder eine präventive Informationsveranstaltung 
der IT-Abteilung über neue Programmfunktionen 
würde u. U. eine einfachere und besser in die Ge-
samtdatenhaltung integrierte Lösung ergeben. 

Verdachtsmomente für Fehlstellungen
Excel ist gut geeignet, um Daten auszuwerten. 
Immer, wenn Stammdaten für ein spezifisches 
Aufgabengebiet exklusiv in Excel gepflegt 
werden, ist zur Vorsicht zu raten. Dass hier die 
Datenpflege in Excel vorgenommen wird, legt 
den Schluss nahe, dass keine für das Aufgaben-
gebiet angemessene ausgereifte IT-Lösung im 

Hause vorhanden ist. Somit ist erst einmal eine 
Unausgewogenheit des Einklangs Daten-Pro-
gramme-Organisation zu vermuten. Organisa-
torisch bedenklich ist es auch, wenn der gleiche 
Vorgang mehrfach angefasst werden muss. Als 
generelles Beispiel sei hier genannt: Abteilung A  
erfasst eingehende Rechnungen auf einem Sam-
melkonto der Buchhaltung und Abteilung B löst die 
Buchungsbestände auf dem Sammelkonto wieder 
auf, um die Buchungen ihrer schlussendlich rich-
tigen Kontierung zuzuführen.
Auch kleinere Indikationen wie z. B. die unter-
schiedliche Ausgestaltung des inhaltlich gleichen 
Schriftstücks in verschiedenen Niederlassungen 
des Unternehmens sollten nicht einfach ignoriert 
werden. Finden sich solche Konstellationen im 
Unternehmen, kann man sie in Frage stellen und 
versuchen, eine durchgängigere Lösung zu finden.

Lösungsansatz
In anderen Branchen ist es verbreiteter, dass die 
mittleren und größeren Unternehmen eine eigene 
Organisationsabteilung unterhalten, die auf die 
permanente Abstimmung von Daten, Program-
men und Organisation achtet. Hier wird das Wissen 
über den aktuellen Pflegestatus der Daten, die Pro-
grammmöglichkeiten und die Organisationsabläufe 
konzentriert bevorratet. Auf der Basis dieses Wis-
sens ist diese Organisationsabteilung auch befugt, 
nicht nur die Fachabteilungen zu beraten, sondern 
auch weisungsberechtigt, abteilungsübergreifende 
Arbeitsabläufe festzulegen und so die unterneh-
mensweite Durchgängigkeit von Arbeitsprozessen 
sicherstellen zu können.
Bei den meisten Wohnungsunternehmen ist dies 
aufgrund der vergleichsweise geringeren Anzahl 
von Beschäftigten vielleicht nicht nötig. Aber ein 
starker Einfluss einer zentralen Prozesskoordina-
tion auf organisatorische Abläufe im Unternehmen 
ist empfehlenswert. Die Aufgabe könnte z. B. der 
IT-Abteilung, in der das Wissen um die möglichen 
Programmfunktionen und die Qualität der aktuel-
len Datenhaltung und -pflege bereits qua Funktion 
vorhanden ist, zugeordnet werden; selbstverständ-
lich dann auch mit den benötigten zusätzlichen 
Personalressourcen. Oder die Aufgabe wird einer 
Stabsstelle zugeordnet.

Fazit
Ein Gleichklang von Daten, Programmen und Or-
ganisation ist grundlegend für effiziente Arbeits-
prozesse. Er ergibt sich nicht von selbst, sondern 
muss permanent vom Unternehmen herbeigeführt 
werden. Es erscheint empfehlenswert, einer zen-
tralen, abteilungsübergreifenden Stelle erhöhten 
Einfluss zuzubilligen, um durchgängige Abläufe für 
das Unternehmen sicherstellen zu können.  

Wer an der Weiterbildung der Mitarbeiter 
der IT-Abteilung spart, spart am falschen 
Ende. Dort muss stets ein umfassendes 
Wissen um die aktuellen Möglichkeiten 
von Technik und Programmen vorhanden 
sein. Das gilt nicht nur für die allgemeine 
fachliche Weiterbildung. Wichtig ist auch, 
dass sich die Mitarbeiter bei Updates der im 
Unternehmen genutzten Programme umfas-
send von den Software-Häusern über die 
neu zur Verfügung stehenden Funktionen 
informieren lassen und dieses Wissen dann 
in das Unternehmen weitertragen. Dabei 
anfallender Beratungsaufwand stellt i. d. R. 
eine gute Investition dar.

DER TIPP AM RANDE:  
WEITER BILDUNG

Weitere Informationen: 
www.s-v-i.de 
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Update Grundsteuer – Bundesverfassungsgericht erklärt 
Einheitswerte für verfassungswidrig
Am 10. April 2018 erklärte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die derzeitige Bemessungsgrundlage  
für die Grundsteuer, die Einheitswerte, für verfassungswidrig und forderte den Gesetzgeber auf, bis zum  
31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen. Die seit 20 Jahren andauernden Reformüberlegungen 
müssen nun in anderthalb Jahren zu Ende gebracht werden. Die Wohnungswirtschaft favorisiert ein wert-
neutrales, rein flächenorientiertes Verfahren. Die Verfassungsrichter haben den Weg dafür freigemacht.

Mit dem Urteil des BVerfG vom 10. April 20181 
findet eine 20-jährige „Reformodyssee“ nun 
kurzfristig ein Ende. Das BVerfG hat die derzei-
tige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer, 
die Einheitswerte, für verfassungswidrig erklärt. 
Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 
31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen. 
Wenn es gelingt, die neue Bemessungsgrundla-
ge für die Grundsteuer in dieser Frist in Kraft zu 
setzen, dürfen die Einheitswerte noch weitere 
fünf Jahre, maximal bis zum 31. Dezember 2024, 
der Ermittlung der Grundsteuer zugrunde gelegt 
werden. Ansonsten darf die Grundsteuer ab dem 
1. Januar 2020 nicht mehr erhoben werden.
Reformvorschläge gab es in den letzten 20 Jahren 
viele. Diese reichen von am (Verkehrs-)Wert des 
Grund und Bodens und/oder der Gebäude orien-
tierten Verfahren bis hin zu wertneutralen, auf 
den Flächen des Grundstücks und des Gebäudes 
basierenden Verfahren oder der Kombination aus 
beidem.

Eckpunkte für eine Grundsteuerreform aus 
Sicht des GdW und seiner Regionalverbände
Die Reform muss:
•  aufkommensneutral erfolgen, d. h. das Ge-

samtvolumen darf nicht steigen,

•  eine Bemessungsgrundlage zugrunde legen, 
die ohne hohen Verwaltungsaufwand ermittel-
bar ist, den Mietwohnungsbereich angemes-
sen berücksichtigt (kein Sachwertverfahren), 
nicht zu einer Erhöhung der Mietbelastung 
führt und auch den wohnungswirtschaftlichen 
Anforderungen bei der Weiterbelastung der 
Grundsteuer an die Mieter gerecht wird,

•  die Unterstützung einer nachhaltigen Stadt- 
und Raumentwicklung ermöglichen.

Die Wohnungswirtschaft favorisiert ein wertneu-
trales, rein flächenorientiertes Verfahren. Die 
Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hes-
sen haben mit dem sog. Südländer-Modell auf 
Grundlage des Äquivalenzprinzips (siehe Exkurs) 
einen Vorschlag für ein solches wertneutrales 
Verfahren vorgelegt, das die Grundstücks- und 
Gebäudeflächen als Bemessungsgrundlage für 
die Grundsteuer vorsieht. Diese ließen sich 
schnell ermitteln und wären leicht nachvoll-
ziehbar. Aufwändige Aktualisierungen wären 
überflüssig. Aufgrund der relativen Konstanz 
der Eingangsgrößen resultiert ein stetiges und 
damit planbares Grundsteueraufkommen. Ein 
ständiges Nachjustieren entfiele. 
Dieser Reformvorschlag sollte daher als Aus-
gangspunkt für das nun anstehende Gesetzge-

bungsverfahren zur Neuregelung der Bemes-
sungsgrundlage dienen.

Entscheidung des BVerfG
Das BVerfG äußert sich nur vage zu dem für die 
Neuregelung der Bemessungsgrundlage anzu-
wendenden Bewertungsverfahren. Das Urteil 
enthält nur wenige, sehr allgemein formulierte 
Anhaltspunkte. Insbesondere schreibt das BVerfG 
nicht den Ansatz des Verkehrswertes des Grund-
stücks als Bemessungsgrundlage für die Grund-
steuer vor. Aber: Sollte der Gesetzgeber auf eine 
wertorientierte Bemessungsgrundlage jeglicher 
Art abstellen wollen, ist eine regelmäßige Neu-
bewertung sicherzustellen.
Das BVerfG betont in seinem Urteil an mehre-
ren Stellen, dass der Gesetzgeber sowohl bei 
der Auswahl des Steuergegenstandes als auch 
bei der Wahl der Bemessungsgrundlage einen 
sehr großen Spielraum hätte. Der Spielraum 
müsse nur prinzipiell geeignet sein, den Belas-
tungsgrund der Steuer zu erfassen. Wenn also 
das Äquivalenzprinzip den mit der Grundsteuer 
verfolgten Belastungsgrund vorgibt, wird auch 
ein reines Flächenverfahren den Maßstäben des 
BVerfG standhalten. „Einer an der Grundstücks- 
und Gebäudegröße bemessenen Flächensteuer 
… steht das Urteil … nicht entgegen, wenn der 
zugrunde gelegte Maßstab konsequent und für 
alle Grundstücke gleichmäßig zur Anwendung 
kommt und auf diese Weise Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Grundstücken maßstabs- 
und realitätsgerecht erfasst werden. Eine rein 
flächenbezogene Grundsteuer erscheint vor dem 

WP/StB Ingeborg Esser 
Hauptgeschäftsführerin 
GdW
Vorstand GdW Revision AG 
Berlin

Antje Große  
Referentin Steuern 
GdW
Berlin



Hintergrund der verhältnismäßig strengen An-
forderung, die das Gericht für die Vermeidung 
von Bewertungsinkonsistenzen aufgestellt hat, 
weniger angreifbar als ein vereinfachter Wert-
maßstab und vor allem innerhalb der vom Gericht 
gesetzten Frist umsetzbar“, so eine erste Bewer-
tung der Direktorin des Instituts für Steuerrecht 
der Universität zu Köln, Prof. Dr. Johanna Hey, 
gegenüber dem GdW. 

Kostenwertverfahren
Das bislang von den Ländern mehrheitlich favo-
risierte Kostenwertverfahren2 dürfte den Vor-
gaben des BVerfG – mit Blick auf die Gebäude-
komponente – dagegen nicht standhalten, da es 
diesbezüglich nur historische Herstellungskosten 
und diese wiederum nur sehr pauschal und ohne 
weitere Investitionen berücksichtigt. 
Mit dem Kostenwert als Bewertungsziel soll laut 
Gesetzesbegründung3 (typisiert) der Investiti-
onsaufwand für die Immobilie abgebildet wer-
den. Die Höhe des Investitionsvolumens soll als 
Indikator für die durch das Grundstück vermit-
telte Leistungsfähigkeit dienen. Der Kostenwert 
führt allerdings zu willkürlichen Ergebnissen. 

Die Kommunen stellen ihren Bürgern und ansässigen Unternehmen die für die Nutzung der 
Grundstücke notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Hieraus entstehende – den Nutzern 
individuell zuordenbare – Kosten werden über entsprechende Gebühren und Beiträge finan-
ziert. Zur Finanzierung der darüber hinausgehenden Kosten für die allgemeine Bereitstellung 
von Infrastruktur im Gemeindegebiet wird die Grundsteuer herangezogen. Das Grundsteuer-
aufkommen dient damit allgemein der Deckung des gemeindlichen Haushalts. 
Grundsteuer zahlen letztlich alle Nutzer von im Gemeindegebiet gelegenen Grundstücken –  
ob als Eigentümer oder als Mieter über die Betriebskostenumlage. Entscheidend für die Be-
lastung mit Grundsteuer sind somit die Kosten der Kommune für die vorgenannten Leistungen 
an Bürger und Unternehmen (Äquivalenzprinzip). Dieses Prinzip hat das BVerfG auch für die 
Gewerbesteuer bestätigt.II Eine Verteilung der Kosten anhand von Grundstückswerten, die 
mehr oder minder an die Verkehrswerte heranreichen, ist jedoch weder einfach noch sach- 
gerecht. Die kommunalen Infrastrukturkosten fallen zudem unabhängig vom Wert der Grund-
stücke und der darauf errichteten Gebäude an.
Ein sachgerechtes Indiz für die Intensität der Nutzung kommunaler Infrastruktur und die hier-
aus entstehenden Kosten können auch die Flächenmerkmale von Grundstücken und Gebäuden 
bieten. Das heißt: Zwei Grundstücke mit gleicher Nutzungsart und identischen Flächenmerk-
malen würden innerhalb der Gemeinde somit in gleicher Höhe mit Grundsteuer belastet, weil 
beide Grundstücke vergleichbare finanzielle Leistungen der Gemeinde verursachen.

EXKURS: GRUNDSTEUER NACH DEM ÄQUIVALENZPRINZIP I

I  Siehe hierzu auch die Ausführungen in „Eckpunkte für eine vereinfachte Grundsteuer nach dem Äquivalenzprin-
zip“, Reformvorschlag der Arbeitsgruppe der Länder Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, August 2010.

II  vgl. Beschluss vom 15.1.2008, 1 BvL 2/04.
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Von einer sachgerechten Typisierung kann eben-
falls keine Rede sein. 
Frau Prof. Dr. Hey hatte bereits im Sommer 2017 
in einem im Auftrag der BID Bundesarbeitsge-
meinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland 
verfassten Gutachten4 zur Verfassungsmäßigkeit 
der Reform der Grundsteuer auf Grundlage des 
Kostenwertverfahrens verfassungsrechtliche Be- 
denken gegen den Ansatz des Kostenwertes 
geäußert, die das Urteil des BVerfG nun bekräf-
tigt. Aktuellen Pressemeldungen aus Nordrhein-
Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersach-
sen ist zudem zu entnehmen, dass die Front der 
Unterstützer für dieses Modell bei den Ländern 
bröckelt.

Ergebnis der Stichprobenuntersuchung der 
jeweiligen Reformmodelle
Der GdW hat seine Erhebungen zu den Auswir-
kungen der unterschiedlichen Reformmodelle 
fortgeschrieben. Die oben stehende Abbildung 
zeigt die Verteilung der Werte ausgewählter Re-
formmodelle bei der untersuchten Stichprobe5 
im Vergleich. 
Die Kosten- und Bodenwerte liegen erheblich 
über den derzeitigen Einheitswerten. Im Unter-
schied dazu liegt die Bemessungsgrundlage des 
Südländer-Modells in etwa auf dem Niveau der 
Einheitswerte. Gleichzeitig weist diese Bemes-
sungsgrundlage nicht nur im Vergleich zu den 
Kosten- und Bodenwerten, sondern auch gegen-
über den Einheitswerten eine erheblich geringere 
Streuung auf.

Kritik an den Boden(richt)werten
Das Abstellen auf Bodenrichtwerte als Grundla-
ge der Bemessung für die Grundsteuer – wie sie 
bei der Bodenwertsteuer und auch bei anderen 
wertorientierten Verfahren wie dem Kostenwert-
verfahren zur Ermittlung des Bodenwerts vorge-
nommen wird – wird generell kritisch gesehen. 
Insbesondere die beiden Umweltverbände NABU 
und BUND, aber auch der Deutsche Mieterbund 
unterstützen eine Grundsteuerreform in Form 
einer Bodenwertsteuer. 
Die Bodenrichtwerte sind in den vergangenen Jah-
ren flächendeckend (und in den Ballungsräumen 
sogar massiv) angestiegen – eine Entwicklung, 
die sich auch so fortsetzen wird. Bodenrichtwerte 
weisen insbesondere in den Ballungsräumen zu-
nehmend auch spekulative Elemente auf und sind 
durch das derzeitige Zinsniveau am Kapitalmarkt 
beeinflusst. Als Bemessungsgrundlage für die 
Grundsteuer hätten diese Bodenrichtwerte eine 
stark mietpreistreibende Wirkung.
Angesichts der zu Tage getretenen großen Un-
terschiede der Bodenrichtwerte innerhalb einer 
Kommune, vor allem in den „Hotspots“, wäre die 
Vermeidung eines unerwünschten Grundsteu-
eranstiegs – gerade mit Blick auf das politisch 
gewünschte Ziel des bezahlbaren Wohnens – le-
diglich durch die Senkung der landeseinheitlichen 
Steuermesszahl und/oder des für das gesamte 
Gemeindegebiet geltenden einheitlichen Hebe- 
satzes nicht möglich. Es wären vielmehr klein-
teilige Anpassungen erforderlich, die gesetzlich 
nicht möglich sind.

Fazit
Das BVerfG hat den Weg für eine wertneutrale 
Bemessungsgrundlage freigemacht. Ein Flächen- 
verfahren auf der Grundlage des Äquivalenz- 
prinzips wird den Anforderungen der Wohnungs-
wirtschaft an eine Reform der Grundsteuer am 
ehesten gerecht. Das vorliegende Südländer-
Modell könnte daher als Ausgangspunkt für die 
Neuregelung der Bemessungsgrundlage für die 
Grundsteuer dienen. Die Zeit läuft! Ein solches 
Flächenverfahren wäre innerhalb der vom Ge-
richt gesetzten Frist umsetzbar und würde zudem 
keine mietpreistreibende Wirkung entfalten, wie 
dies bei wertorientierten Verfahren insbesondere 
in den „Hotspots“ der Fall wäre. 

1  Urteil des BVerfG vom 10.4.2018, Az.: 1 BvL11/14 u. a., 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/
Entscheidungen/DE/2018/04/ls20180410_1bvl001114.
html 

2  Zum Kostenwertverfahren siehe im Detail Esser/Große, 
Aktuelles zur Grundsteuerreform, DW 3/2017, S. 56 ff.

3  BT-Drs. 18/10753 vom 21.12.2016
4  Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Reform der 

Bemessungsgrundlage der Grundsteuer und der Entwick-
lung der Grundsteuerhebesätze vor dem Hintergrund 
des Entwurfs eines zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Bewertungsgesetzes vom 22.7.2016 und der geplanten 
Länderautonomie zur Festsetzung eigener Grundsteuer-
messzahlen, Juni 2017, http://www.bid.info/positions-
papiere/

5  Wohnungsbestände von GdW-Mitgliedsunternehmen in 
ausgewählten Modellstädten verschiedener Bundesländer 
(Stichprobenumfang 26.166 WE).

Weitere Informationen: 
www.gdw.de und  
www.pruefungsverbaende.de Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

WERTEVERTEILUNGEN AUSGEWÄHLTER GRUNDSTEUERMODELLE  
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für Fach- und Führungskräfte
Stellenmarkt

Bekanntmachung
Die gws-Wohnen Dortmund-Süd eG gibt gemäß § 43 Abs. 2 der 
Satzung folgende Meldung bekannt:

In der Geschäftsstelle der gws-Wohnen Dortmund-Süd eG, Am 
Schallacker 23, 44263 Dortmund (Hörde) liegt zur Einsicht der 
Mitglieder die Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter 
vom 01.06.2018 bis 30.06.2018 aus.

Jedem Mitglied wird auf Wunsch eine Abschrift der Liste ausge-
händigt. 

gws-Wohnen Dortmund-Süd eG
Am Schallacker 23
44263 Dortmund (Hörde)

BEKANNTMACHUNG

STELLENANGEBOTE

Buchungsschluss für die nächste Ausgabe ist am 08.06.2018

Sie möchten eine Stellenanzeige aufgeben?  
Tel. 0931 2791-777

Wir sind das Wohnungsunternehmen der Stadt Friedrichshafen mit 
rund 1.200 Mietwohnungen. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen

Leiter Mietwohnungsverwaltung (m/w)

Sie übernehmen, zusammen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, die 
Verantwortung für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung unseres 
Mietwohnungsbestandes. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die 
strategische Entwicklung unserer Wohnungsbestände, die Kommuni-
kation mit Behörden, Mietern und Hausmeistern sowie die Bearbeitung 
von Rechts- und Vertragsangelegenheiten. 

Sie bringen mit:
•  Studium Immobilienwirtschaft oder vergleichbare Ausbildung
•  Mehrjährige Berufserfahrung, idealerweise in der Immobilienwirt-

schaft
•  Sicherer Umgang mit dem MS-Office-Paket sowie den wohnungs-

wirtschaftlichen ERP-Systemen (GES, WODIS)
•  Betriebswirtschaftliches Denken
•  Gute und verhandlungssichere Kommunikationsfähigkeit
•  Hohe Einsatzbereitschaft und eigenverantwortliches Arbeiten

Wir bieten Ihnen:
•  Interessante Tätigkeit und sicheren Arbeitsplatz
•  Sehr gute Entwicklungsperspektiven
•  Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen kurzfristig an

Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH
Heinrich-Heine-Str.9
88045 Friedrichshafen
personal@swg-friedrichshafen.de

Wir sind das älteste Wohnungsunternehmen in Freiburg i. Br. und mit über 22.000 Mitgliedern  und rund 5.000 Wohnungen die größte 
Baugenossenschaft in Südbaden. Die WEG-Verwaltung für ca. 3.400 Wohnungen sowie die eigene Spareinrichtung mit einem Einlagen
bestand von über 106 Mio. EUR runden das breite Leistungsspektrum ab. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unternehmerisch 
denkende Persönlichkeit als

Abteilungsleiter/-in Finanz- und Rechnungswesen

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und eines möglichen Eintrittstermins richten Sie bitte an:
Bauverein Breisgau eG – Personalabteilung – Frau Feser
Postfach 153, 79001 Freiburg; Zähringer Straße 48, 79108 Freiburg 
Telefon 0761/51044-0, gudrun.feser@bauvereinbreisgau.de 
Sie finden uns auch im Internet: www.bauvereinbreisgau.de
Für erste Informationen steht Ihnen gerne Herr Straub, Tel. 0761/51044-96, 
zur Verfügung.

Ihr Aufgabengebiet:
•  Führung und Entwicklung des Teams  mit insgesamt 11 Mitar

beitenden
•  Inklusive der Bereiche Finanz und Mietbuchhaltung, Mitglieder

verwaltung sowie Tochtergesellschaft EVB
•  Erstellung von Jahresabschlüssen sowie der Wirtschafts und 

Liquiditätsplanung
•  Erstellung der Umsatzsteuererklärung und Vorbereitung der 

jährlichen Steuererklärungen
•  Weiterentwicklung der kennzahlenorientierten Berichterstattung
•  Kontinuierliche Impulsgebung und Optimierung im Verantwor

tungsbereich

Ihr Profil:
•  Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung 

zum Bilanzbuchhalter (IHK) oder durch Studium bzw. Berufser

fahrung vergleichbare Kenntnisse, idealerweise in der Immobi
lienwirtschaft

•  Fundierte Kenntnisse im Bereich Finanz und Rechnungswesen, 
abschlusssicher nach dem Handels und Steuerrecht

•  Sicherer Umgang mit MSOfficeAnwendungen, idealerweise 
Erfahrung mit wowinex

•  Belastbarkeit, Führungs und Sozialkompetenz

Unser Angebot:
•  Eine langfristige berufliche Perspektive in einem Traditions

unternehmen mit angenehmer Arbeitsatmosphäre, flachen  
Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen

•  Eine vielseitige Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung und 
Gestaltungsspielraum

•  Eine leistungsgerechte Vergütung auf Basis des Tarifvertrages
•  Flexible Arbeitszeiten und  Weiterbildungsmöglichkeiten
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KARRIERECHANCE FÜR AMBITIONIERTE/N 
WOHNUNGSWIRTSCHAFTLER/-IN

Unser 100-prozentiges Tochterunternehmen, die GEWOGE 
Bauträger GmbH, stellt u.a. den Mitgliedern der Genos-
senschaft modernen und bedarfsgerechten Wohnraum zur 
Verfügung, bewirtschaftet rund 2.700 Wohnungen und 
betreibt das Bauträgergeschäft.

Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung suchen 
wir zum frühest möglichen Termin eine/n er fahrene/n 
Bilanzbuchhalter/-in bzw. eine/n erfahrene/n Immobilien-
kauffrau/-mann als

LEITER/-IN DES BEREICHES  
RECHNUNGSWESEN

Die ausgeschriebene Position untersteht direkt dem Vor-
stand. Ab der tatsächlichen Übernahme des Bereiches ist 
die Erteilung von Handlungsvollmacht vorgesehen.
Zu Ihren Aufgaben zählen u.a. die Erstellung von Jahresab-
schlüssen nebst Lagebericht/Anhang, Geschäftskurzbericht 
und Wirtschaftsplänen für die Gemeinnützige Wohnungs-
genossenschaft im Hönnetal eG und die GEWOGE Bauträger 
GmbH. Darüber hinaus erstellen Sie sämtliche Steuererklä-
rungen für unsere Unternehmen.

Sie zeichnen zudem verantwortlich für die Rechtsabteilung 
mit dem Mahn- und Klagewesen, die vollständige Umlagen-
abrechnung sowie die Wohnungseigentums- und Fremd-
verwaltung.

Sie verfügen nachweisbar über
•  eine solide und fundierte Aus- und Weiterbildung in der 

Wohnungswirtschaft mit ausgeprägten betriebswirt-
schaftlichen und buchhalterischen Kenntnissen, evtl. 
durch ein zusätzliches Studium unterlegt?

•  ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich des Bilanz- und 
Steuerrechts?

•  erste Führungserfahrung im Bereich des Rechnungswe-
sens und möchten für ein engagiertes und motiviertes 
Team Verantwortung übernehmen?

•  Erfahrungen im Umgang mit der branchenspezifischen 
Software Wodis Sigma sowie der GES?

•  eine positive Einstellung zum Genossenschaftsgedanken?

Wenn Sie diese attraktive Position anspricht, dann freuen 
wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen und  
schriftlichen Bewerbung bis zum 06.07.2018 mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Ein-
trittstermins.

Unser Geschäftsgebiet befindet sich in schöner Lage an den 
Ausläufern des Sauerlandes mit verkehrsnaher Anbindung 
an das Ruhrgebiet. Die kreisangehörige Stadt Menden ist für 
Familien dank guter schulischer und sonstiger Infrastruktur 
ein attraktiver Wohnstandort.

Vorstand der Gemeinnützigen Wohnungs-
genossenschaft im Hönnetal eG, persön-
lich/vertraulich, Lendringser Platz 1, 
58710 Menden, www.gewoge-menden.de

Wir sind das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt 
Salzgitter und seit über 90 Jahren erfolgreich auf dem 
Wohnungsmarkt in Salzgitter, Peine und Umgebung tätig. 
Wir bewirtschaften rd. 6.500 eigene und fremdverwaltete 
Wohnungen sowie gewerbliche Einheiten und Garagen.
Engagement, Leistungsstärke und gegenseitiges Vertrauen 
prägen unseren Umgang mit unseren Kunden sowie Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Wir suchen zu Ende 2018 im 
Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung eine/n 

Dip.-Ing. Architektur oder  
Bauingenieurwesen für die 

Leitung unserer technischen Abteilung
einschließlich des Regiebetriebes mit den 

Bereichen Handwerk und Grünpflege

Aufgabenschwerpunkte sind
•  Verantwortliche Betreuung und Vertretung des Unterneh-

mens in allen technischen Fragen,
•  Planung und Überwachung von Unterhalts-, Modernisie-

rungs- und Umbaumaßnahmen unserer Objekte (Bauvor-
lagenberechtigung erforderlich),

•  Betreuung von Neubauten als Bauherrenvertreter,
•  Aufstellung der jährlichen Etatplanung für alle Baumaß-

nahmen,
•  Technische Beratung der Wohnungseigentümerverwal-

tung.

Sie verfügen über 
•  mehrjährige praxisnahe Führungsverantwortung in der 

Wohnungswirtschaft,
•  fundierte Kenntnisse auf den Gebieten Ausschreibung, 

Auftragsvergabe und Bauüberwachung,
•  sichere EDV-Anwenderkenntnisse,
•  ausgeprägtes wirtschaftliches Denken und Handeln sowie 

Fortbildungsbereitschaft auch in kaufmännischen Frage-
stellungen,

•  kundenorientiertes Handeln, überdurchschnittliche Ein-
satzbereitschaft und Teamfähigkeit.

Wir bieten Ihnen
•  einen attraktiven Arbeitsplatz, Gestellung eines Dienst-

wagens,
•  eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit,
•  leistungsgerechte Vergütung sowie zusätzliche Altersver-

sorgung.
In dieser Position unterstehen Sie direkt der Geschäftsfüh-
rung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, bis-
heriger Tätigkeitsbeschreibung, Gehaltsvorstellungen und 
frühestem Eintrittstermin senden Sie bitte bis Ende Juli 
an die

Wohnungsbaugesellschaft
mbH Salzgitter
Personalabteilung
Windmühlenbergstraße 9-11
38259 Salzgitter
schneider@wohnbau-salzgitter.de
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MIETRECHT

77  BGB § 366 Abs. 2, ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2  
Saldoklage und Bestimmung des Klagebegehrens

78  BGB § 550  
Gesetzliche Schriftform

78  BGB §§ 823, 254  
Wasserschaden bei längerer  
Abwesenheit des Wohnungsinhabers

78  BGB §§ 242, 259, 556  
Betriebskostenabrechnung und 
Belegeinsicht

WEG-RECHT

79  WEG §§ 28, 43 Nr. 4  
Behandlung von (Nach)zahlungen auf  
Hausgelder in den Einzelabrechnungen

79 WEG §§ 21 Abs. 7, 43 Nr. 4  
 Angemessenheit einer verschuldensun abhängig  
 geschuldeten Umzugskostenpauschale
79  WEG §§ 12, 23 Abs. 4, 25, 26 Abs. 3  

Bloße Anfechtbarkeit der auf einer Eventual
versammlung gefassten Beschlüsse

79  WEG § 23 ff.  
Die Waschküche ist kein geeigneter  
Versammlungsort

MIETRECHT INHALT

Online:  
Die Urteile können Sie als Langversion im Internet 
unter www.diewohnungswirtschaft.de/urteile 
 einsehen.

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung DW Grün

Nutzung der QR-Codes:
1.  Laden Sie sich eine QR-Code-App auf Ihr SmartPhone  

(z. B. barcoo, QuickMark Barcode Scanner, i-nigma).
2. Scannen Sie den gewünschten QR-Code mit der App.
3. Viel Spaß beim Lesen!

Muster

RA Heiko Ormanschick 
Mietrecht
Blankeneser Bahnhofstraße 46, 22587 Hamburg 
Telefon: 040 866060-0 
kanzlei@ormanschick.de, www.ormanschick.de

RiAG Dr. Olaf Riecke 
WEG-Recht
Baumweg 1, 22589 Hamburg  
Telefon: 040 871683 
olaf@riecke-hamburg.de, www.riecke-hamburg.de

BGB § 366 Abs. 2, ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2 

Saldoklage und Bestimmung des  
Klagebegehrens  
Hinsichtlich der Bestimmtheit seines Klagebegehrens kann vom  
Vermieter nicht verlangt werden, dass er die aus seiner Sicht  
maßgebliche Verrechnungsreihenfolge darlegt.

BGH, Urteil vom 21.3.2018, VIII ZR 84/17

Bedeutung für die Praxis 
Sind Einzelforderungen nach Inhalt und Höhe konkret bezeichnet, ist es 
i. d. R. im Hinblick darauf, dass das Gesetz eine subsidiäre Verrechnungs-
reihenfolge bei nicht ausreichenden Teilleistungen des Schuldners auf 
eine Forderungsmehrheit vorsieht, unschädlich, wenn ein Vermieter sich 
nicht ausdrücklich oder nicht vollständig über die Anrechnung erfolgter 
Zahlungen oder erteilter Gutschriften erklärt. Da dem Vermieter – abge-
sehen vom Fall einer Aufrechnung (§ 396 BGB) – materiell kein Bestim-
mungsrecht bezüglich einer Anrechnung unzureichender Zahlungen des 
Mieters auf die geltend gemachten Außenstände zusteht, sondern sich 
die Verrechnung bei einer fehlenden Tilgungsbestimmung des Mieters 
direkt aus dem Gesetz (§ 366 Abs. 2 BGB) ergibt, dessen Anwendung 
dem Gericht von Amts wegen obliegt, kann von ihm auch hinsichtlich 
der Bestimmtheit seines Klagbegehrens nicht verlangt werden, dass er 
die aus seiner Sicht maßgebliche Verrechnungsreihenfolge im Einzelnen 
darlegt.
Erfolgen solche Darlegungen, sind diese im Rahmen der Schlüssigkeits-
prüfung ohne Bedeutung, wenn sie im Widerspruch zu § 366 Abs. 2 BGB 
stehen, da bei einer fehlenden Tilgungsbestimmung des Schuldners 
regelmäßig das vom Gericht auszulegende Gesetz die Rangfolge der 
Verrechnung vorgibt. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn es nicht 
um Zahlungen des Mieters geht, sondern der Vermieter Gutschriften 
(etwa wegen Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen oder wegen 
unstreitiger Mietminderungen) erteilt und gegen diese Forderungen des 
Mieters mit Mietforderungen aufrechnet, ohne zu bestimmen, welche 
Forderungen gegeneinander aufgerechnet werden sollen. § 366 Abs. 2 
BGB ist (analog) zur Festlegung heranzuziehen, auf welchen Bestandteil 
der jeweiligen Bruttomiete (Nettomiete oder geschuldete Nebenkos-
tenvorauszahlung) die Zahlungen oder Gutschriften zu verrechnen sind. 
Dabei ist nicht das Auffangkriterium „anteilige Verrechnung“, sondern 
das Kriterium der „geringeren Sicherheit“ maßgebend. Dieses führt 
dazu, dass für die Tilgung der jeweiligen Bruttomiete unzureichende 
Zahlungen oder Gutschriften zunächst auf die darin enthaltene Forde-
rung auf Erbringung von Nebenkostenvorauszahlungen anzurechnen 
sind, weil diese nach Eintritt der Abrechnungsreife oder erfolgter Ab-
rechnung grundsätzlich nicht mehr geltend gemacht werden kann und 
daher weniger sicher ist als die Nettomietforderung. Wird nicht nur eine 
offenstehende Bruttomiete, sondern werden Bruttomietrückstände aus 
verschiedenen Jahren oder mehreren Monaten geltend gemacht, sind 
die Kriterien des § 366 Abs. 2 BGB ein weiteres Mal heranzuziehen. Da-
bei ist stets eine Anrechnung auf die ältesten Rückstände vorzunehmen. 
Im Ergebnis stärkt der BGH mit diesem Urteil also die sog. Saldoklage. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

RECHT

Fordern Sie unseren wöchentlichen   
Newsletter an: www.diewohnungswirtschaft.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und Management
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RECHT

BGB § 550  

Gesetzliche Schriftform 
Der Schriftform des § 550 BGB ist genügt, wenn über den Vertrag 
mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen werden und jede 
Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet.

BGH, Urteil vom 7.3.2018, XII ZR 129/16

Bedeutung für die Praxis 
Die gesetzliche Schriftform kann nicht nur eingehalten werden, indem Ver-
tragsparteien dieselbe Urkunde unterzeichnen. Es reicht aus, wenn über den 
Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen werden und jede 
Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. Der BGH 
bestätigt seine Rechtsprechung, wonach die Einhaltung der bloßen Schrift-
lichkeit der Erklärungen (sog. äußere Form) zur Wahrung der Schriftform 
genügt. Ein Mietvertrag entspricht also auch dann dem Formzwang, wenn 
er inhaltsgleich mit den in der äußeren Form des § 126 BGB niedergelegten 
Vertragsbedingungen nur mündlich oder konkludent abgeschlossen ist.
Die Auslegung von § 550 BGB führt unter Berücksichtigung seines Schutz-
zwecks und seiner Rechtsfolge zu dem Ergebnis, dass diese Vorschrift über 
die Einhaltung der äußeren Form hinaus nicht das Zustandekommen des 
Vertrags durch die schriftlich abgegebenen Erklärungen voraussetzt. Für die 
Einhaltung der Schriftform genügt es, wenn die Vertragsparteien gleich-
lautende Vertragsurkunden unterzeichnen. Eines Zugangs dieser Urkunden 
beim jeweiligen Vertragspartner bedarf es hingegen nicht. Da es also allein 
auf die äußere Form ankommt, ist nur die Existenz der die vertraglichen Re-
gelungen dokumentierenden und unterzeichneten Urkunden entscheidend.

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB §§ 242, 259, 556 

Betriebskostenabrechnung und Belegeinsicht 
Ein Mieter kann vom Vermieter auch die Einsichtnahme in die  
von diesem erhobenen Einzelverbrauchsdaten anderer Nutzer eines 
gemeinsam versorgten Mietobjekts beanspruchen. 

BGH, Urteil vom 7.2.2018, VIII ZR 189/17

Bedeutung für die Praxis 
Eine vom Vermieter vorzunehmende Betriebskostenabrechnung dient 
dazu, die hierzu anstehenden Kosten des jeweiligen Abrechnungsjahres 
zu erfassen, zusammenzustellen und unter Abzug der jeweils geleisteten 
Vorauszahlungen auf die einzelnen Mieter zu verteilen. Dazu muss die Ab-
rechnung eine aus sich heraus verständliche, geordnete Zusammenstellung 
der zu den umzulegenden Betriebskosten im Abrechnungsjahr getätigten 
Einnahmen und Ausgaben enthalten, um es dem Mieter zu ermöglichen, die 
zur Verteilung anstehenden Kostenpositionen zu erkennen und den auf ihn 
entfallenden Anteil der Kosten gedanklich und rechnerisch nachzuprüfen.
Darin erschöpft sich die zu erteilende Abrechnung indes nicht. Es gehört 
auch noch zu der vom Vermieter vorzunehmenden ordnungsgemäßen 
Abrechnung, dass er im Anschluss an die Mitteilung dem Mieter auf dessen 
Verlangen zusätzlich die Einsichtnahme in die Abrechnungsunterlagen 

durch deren Vorlage ermöglicht, soweit dies etwa zur sachgerechten 
Überprüfung der Nebenkostenabrechnung oder zur Vorbereitung etwaiger 
Einwendungen erforderlich ist. In diesem Zusammenhang kann ein Mieter 
auch die Einsichtnahme in die vom Vermieter erhobenen Einzelverbrauchs-
daten anderer Nutzer eines gemeinsam versorgten Mietobjekts hinsichtlich 
der Heizkosten beanspruchen, um sich Klarheit zu verschaffen, ob bei einer 
verbrauchsabhängigen Abrechnung der Gesamtverbrauchswert mit der 
Summe der Verbrauchsdaten der anderen Wohnung übereinstimmt, ob 
deren Werte zutreffend sind oder ob sonst Bedenken gegen die Richtigkeit 
der Kostenverteilung bestehen. Hierfür bedarf es keiner Darlegung eines 
besonderen Interesses an einer Belegeinsicht in die Verbrauchswerte der 
anderen im Haus befindlichen Mietwohnungen. Es ist gerade Zweck einer 
Belegvorlagepflicht, die Ausführung der abzurechnenden Geschäfte umfas-
send nachprüfbar zu gestalten und es dem Einsichtsberechtigten zu ermög-
lichen, sich durch Nachfrage bei den in den Belegen genannten Dritten über 
die Richtigkeit der daraus hervorgehenden Umstände zu vergewissern oder 
weitere Aufklärung einzuholen. Es genügt das allgemeine Interesse des 
Berechtigten, die Tätigkeit des Abrechnungspflichtigen zu kontrollieren. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg

BGB §§ 823, 254

Wasserschaden bei längerer  
Abwesenheit des Wohnungsinhabers 

Eine Verpflichtung des Wohnungsinhabers, bei Abwesenheit für 
wöchentlich mehrfache Kontrollen in der Wohnung zur Abwendung 
eines Wasserschadens zu sorgen, besteht nicht. 

BGH, Urteil vom 25.1.2018, VII ZR 74/15

Bedeutung für die Praxis 
Welche Maßnahmen zur Verhinderung eines Wasserschadens ein Eigen-
tümer einer unbewohnten Wohnung bei einer längeren Abwesenheit zu 
treffen hat, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, z. B. nach 
dem Alter des Anwesens und seiner Versorgungsleitungen, nach der 
Aufteilung der Wohneinheiten, nach der Umgebung des Hauses sowie 
nach der jeweiligen jahreszeitlichen Witterung. In diesem Zusammen-
hang trat der BGH ausdrücklich der Auffassung der Vorinstanz entge-
gen, wonach in einer unbewohnten Wohnung wöchentlich mehrmalige 
Kontrollen geboten und üblich seien. Diese Anforderung an die Schutz- 
und Obhutspflichten eines Eigentümers hielt der BGH für überspannt. 
Richtigerweise seien solche Maßnahmen weder üblich noch können sie 
von einem vernünftigen, wirtschaftlich denkenden Menschen nach Treu 
und Glauben verlangt werden. Kontrollen im Hinblick auf die Abwendung 
eines Wasserschadens in einer unbewohnten Wohnung können nur in 
dem Maß verlangt werden, wie sie im Einzelfall dem Rechtsinhaber auch 
zumutbar sind. Wöchentlich mehrmalige Kontrollen einer unbewohnten 
Wohnung sind es jedenfalls nicht. 

RA Heiko Ormanschick, Hamburg
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WEG §§ 28, 43 Nr. 4

Behandlung von (Nach)zahlungen auf 
Hausgelder in den Einzelabrechnungen
(Nach)Zahlungen auf Hausgelder sind nicht in den Einzelabrechnun
gen der anderen Wohnungseigentümer als Einnahmen zu verteilen. 

LG Frankfurt/M., Beschluss vom 29.1.2018, 2-13 S 72/17

Bedeutung für die Praxis 
Während in der Gesamtabrechnung alle Einnahmen und Ausgaben 
unabhängig von ihrer Berechtigung aufgeführt werden müssen, sind in 
den Einzelabrechnungen nur die verteilungsrelevanten Einnahmen und 
Ausgaben zu erwähnen. Durch Ansetzen der Soll-Hausgeldzahlungen und 
Abgleich mit dem Wirtschaftsplan lässt sich so die Abrechnungsspitze 
ermitteln. Abrechnungsperiodenfremde Nachzahlungen auf Hausgeld sind 
nie verteilungsrelevant.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG §§ 21 Abs. 7, 43 Nr. 4

Angemessenheit einer  
verschuldensun abhängig geschuldeten 
Umzugskostenpauschale 

Ein Beschluss über eine verschuldensunabhängig geschuldete Um
zugskostenpauschale von 100 € entspricht nicht ordnungsmäßiger 
Verwaltung. 

LG Frankfurt/M., Urteil vom 1.11.2017, 2-13 S 69/16

Bedeutung für die Praxis 
Das Verwaltungsermessen wird hier stark eingeengt vom Landgericht. 
Zielführender wäre es, zwei verschieden hohe Pauschalen anzusetzen, je 
nachdem, ob nur ein Kurzzeitmieter seine wenigen Sachen packt oder ein 
kompletter Wohnungsumzug erfolgt. Eine qua Beschluss auf 500 € pro 
Umzug festgelegte Umzugspauschale ist selbst in Luxusanlagen übersetzt 
(AG Hamburg-St. Georg ZMR 2015, 968).

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG §§ 12, 23 Abs. 4, 25, 26 Abs. 3

Bloße Anfechtbarkeit der auf einer Even
tualversammlung gefassten Beschlüsse
1. Wird für den Fall der Beschlussunfähigkeit in der Erstversammlung 
schon im Einladungsschreiben im Wege der Eventualeinberufung eine 
Zweitversammlung einberufen, obwohl es eine diesbezügliche Ver
einbarung der Eigentümer nicht gibt, sind die auf der Zweitversamm
lung gefassten Beschlüsse nicht nichtig, sondern nur anfechtbar.
2. Auch wenn sich aus den vorgelegten Unterlagen ergibt, dass der 
Beschluss über die Bestellung des Verwalters anfechtbar ist, kann 
das Grundbuchamt regelmäßig vom Bestand der Verwalterbestellung 
ausgehen.

OLG München, Beschluss vom 26.1.2018, 34 Wx 304/17

Bedeutung für die Praxis 
§ 25 Abs. 4 WEG bedeutet, dass die mangelnde Beschlussfähigkeit der Erst-
versammlung feststehen muss, bevor (!) eine Zweitversammlung einberu-
fen werden kann. Dies kann nicht durch Beschluss geändert werden, es sei 
denn, es bestünde eine (generelle oder diesbezügliche) Öffnungsklausel.
Das OLG München folgert nun aus der Möglichkeit, die Zulässigkeit einer 
Eventualeinberufung zu vereinbaren, dass in einer vorsorglichen Einbe-
rufung einer Zweitversammlung zugleich mit der Einladung zur Erstver-
sammlung nicht ohne Weiteres ein Fall der Umgehung der Einladung von 
Eigentümern gesehen werden kann.
Eine moderne Vereinbarung (Gemeinschaftsordnung) sollte allerdings 
keine Zulässigkeit der Eventualeinberufung konstituieren, sondern ein-
fach regeln, dass jede Versammlung beschlussfähig ist.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG § 23 ff.

Die Waschküche ist kein geeigneter  
Versammlungsort
1. Versammlungsort und Versammlungsstätte einer Wohnungseigen
tümerversammlung müssen so beschaffen sein, dass eine ordnungs
mäßige Durchführung der Eigentümerversammlung gewährleistet 
und allen Wohnungseigentümern die Teilnahme an der Versammlung 
möglich ist. 
2. Versammlungsort und Versammlungsstätte müssen also frei zu
gänglich sein. Dafür hat der Verwalter zu sorgen.
3. Eine Versammlung in der Waschküche ist zumindest bei solch 
strittigen Punkten, bei denen eine Diskussion ggf. zu erwarten ist, 
rechtswidrig.
4. Ein Beschluss, „kurze Versammlungen“ in der Waschküche abzu
halten, ist nichtig, weil völlig unbestimmt.

AG Dortmund, Urteil vom 27.3.2018, 512 C 31/17

Bedeutung für die Praxis 
Der Begriff „kurze Versammlungen“ verstößt gegen den Bestimmtheits-
grundsatz (vgl. dazu Riecke, ZMR 2018, 173 – 180) und bewirkt die Nich-
tigkeit eines so formulierten Beschlusses. Die gegenteilige Entscheidung 
des OLG Düsseldorf (WuM 1993, 305) überzeugt nicht. Dort heißt es: 
„Eine Wohnungseigentümerversammlung kann bei kurzer Tagesordnung 
auch in den Räumen einer Waschküche der Gemeinschaft, insbesondere 
zur Vermeidung von Kosten der Anmietung eines Versammlungsraumes, 
abgehalten werden.“ Dann muss zumindest der Zugang für alle Teilneh-
mer (auch deren Vertreter) möglich sein.

Dr. Olaf Riecke, Hamburg

WEG-RECHT
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Wie wird sich die fortschreitende Digitalisierung auf die Woh-
nungswirtschaft auswirken? Dies ist eine der Fragen, die das 
Beratungsunternehmen Analyse & Konzepte in seiner Studie 
„Digitale Agenda 2025“ Wohnungsunternehmen gestellt 
hat. Beauftragt wurde die Untersuchung vom Verband nord-
deutscher Wohnungsunternehmen e. V. und dem Verband 
der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V. 
79 % der Befragten gehen davon aus, dass die digitale Auf- 
und Ausrüstung der Wohnungen weiter voranschreiten wird. 
Hierzu können z. B. Smart-Home-Anwendungen gehören, 
aber auch digitale Assistenten, die auf Zuruf reagieren. Für 
ebenfalls sehr wahrscheinlich halten es die meisten Woh-
nungsunternehmen (65 %), dass die benötigte Energie zu-
nehmend im Quartier gewonnen wird. 
Weniger zwingend erscheint der Zusammenhang zwischen 
Digitalisierung und Wohnungsgrößen. Nur ein Drittel der be-
fragten Unternehmen geht davon aus, dass die durchschnitt-
liche Wohnungsgröße schrumpfen wird. 40 % erwarten, dass 
Wohnungsunternehmen zunehmend datenbasierte Zusatzleistungen an-
bieten werden. Den Wettbewerb durch neue Marktteilnehmer fürchten die 

Wohnungsunternehmen eher nicht. Lediglich 41 % erwarten, dass branchen-
ferne Marktteilnehmer immer öfter als Wettbewerber auftreten werden. 
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AUSWIRKUNGEN DER DIGITALISIERUNG

Trifft voll zu
Trifft zu Trifft nicht zu

Teils/teils Trifft gar nicht zu
Kann ich nicht beurteilen

Wie bewerten Sie die folgenden Aussagen vor dem Hintergrund einer  
fortschreitenden Digitalisierung?

Die Aus- und Aufrüstung der Wohnung mit 
digitaler Technologie wird voranschreiten.
E-Mobilität (Verkehr) wächst mit intelligen-
ter, dezentraler Energieversorgung und dem 
Wohnquartier zusammen.

Branchenferne Marktteilnehmer treten immer 
öfter als Wettbewerber von Wohnungsunter-
nehmen auf.

Die durchschnittliche Wohnungsgröße wird 
schrumpfen.

Die lokale Verknüpfung von Energieproduzen-
ten und -verbrauchern wird sich ausweiten.

Wohnungsunternehmen bieten neben Wohn-
raum zunehmend datenbasierte Zusatzdienst-
leistungen an.

Angaben in %
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